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Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegen-
stand der Prüfung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rah-
men der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospekt ausschließ-
lich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß der gesetzlichen Grund-
lage in der Verordnung (EU) 2017/1129 und im österreichischen Kapitalmarktgesetz 
2019. 
 
Der Prospekt wird erforderlichenfalls gemäß den Bestimmungen des Art 23 der VO (EU) 
2017/1129 durch einen oder mehrere Nachträge zum Prospekt aktualisiert. 
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EINFÜHRUNG 
 
Diese Angebotsunterlage (die “Angebotsunterlage“) enthält ein öffentliches Angebot in Ös-
terreich und Deutschland gemäß Art 2 lit d der VO (EU) 2017/1129 (das “Angebot“) über 
Teilschuldverschreibungen mit einem Gesamtnominale von EUR 10 Millionen mit Aufsto-
ckungsmöglichkeit auf bis zu EUR 15 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2031, einer einseitigen 
Verlängerungsoption für die Emittentin um ein Jahr, einer Mindestzeichnungssumme von EUR 
10.000,00 und einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00 (die “Anleihe” oder die “Teil-
schuldverschreibungen”). 
 
IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft, (FN 90173 h) mit dem Sitz in Linz und der 
Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, eine Aktiengesellschaft nach österrei-
chischem Recht, (die “Emittentin“ oder die “Gesellschaft“) bietet die Teilschuldverschreibun-
gen zum Nominale an, welches von den Anlegern an die Emittentin zu bezahlen ist. Für weitere 
Details siehe Punkt D. ANGABEN ÜBER DIE WERTPAPIERE. 
 
Die Emission der Teilschuldverschreibungen erfolgt zu den im Abschnitt "Anleihebedingun-
gen" beschriebenen Bedingungen (die "Anleihebedingungen"), die diesem Prospekt als An-
lage ./1 beigeschlossen sind. Die Anleihebedingungen enthalten Angaben zu den Teilschuld-
verschreibungen, einschließlich der genauen Bezeichnung, des Gesamtnominals und der Art, 
des Ausgabekurses, der Verzinsung, des Rangs der Teilschuldverschreibungen und bestimmter 
sonstiger Bestimmungen im Zusammenhang mit der Ausstattung, dem Angebot, einer mögli-
chen einseitigen Verlängerung und dem Verkauf der Teilschuldverschreibungen. 
 
Die Gesellschaft hat diesen Prospekt nach Maßgabe der Bestimmung der Verordnung (EU) 
2017/1129 idgF („PVO“) ausschließlich zum Zweck verfasst, ein öffentliches Angebot der 
Teilschuldverschreibungen in Österreich (ohne dass ein Handel an einem geregelten Markt be-
absichtigt ist) und Deutschland zu ermöglichen.  
 
Dieser Prospekt wurde von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) als 
zuständige Behörde nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Kohärenz und Verständ-
lichkeit gemäß der gesetzlichen Grundlage in der Verordnung (EU) 2017/1129 und dem Bun-
desgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen 
(Kapitalmarktgesetz 2019) geprüft und gebilligt. Die Billigung durch die FMA ist nicht als 
Befürwortung der Emittentin oder des Programms bzw. von Teilschuldverschreibungen, die 
Gegenstand dieses Prospekts sind, zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben 
wurden durch die Gesellschaft und die anderen in diesem Prospekt angegebenen Quellen zur 
Verfügung gestellt. Die Vervielfältigung und Verbreitung der Informationen zu einem anderen 
Zweck als dem Erwerb der Teilschuldverschreibungen sind unzulässig. Anleger sollten jeden-
falls ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vornehmen. 
 
Dieser Prospekt wurde nach Maßgabe der Anhänge 6, 14 und 22 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2019/980 vom 14.03.2019 idgF sowie in Übereinstimmung mit Anhang 2 der Delegierten 
Verordnung 2019/979/EU idgF und den Bestimmungen des KMG 2019 idgF für das öffentliche 
Angebot der unter diesem Programm begebenen Teilschuldverschreibungen in Österreich und 
Deutschland erstellt. 
 
Es ist geplant, dieses Prospekt an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(„BaFin”) zu notifizieren. Öffentliche Angebote der Teilschuldverschreibungen werden in Ös-
terreich, Deutschland oder jedem anderen Land erfolgen, in welches dieser Prospekt gültig no-
tifiziert wurde. 
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Die Teilschuldverschreibungen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emittentin behält 
sich jedoch - ohne Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbeziehung der Teilschuld-
verschreibungen in den Handel an dem von der Wiener Börse als Multilaterales Handelssystem 
(Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF und/oder in vergleichbare Han-
delssysteme vor. 
 
Die Teilschuldverschreibungen sind durch eine auf den Inhaber lautende Sammelurkunde ohne 
Zinsscheine verbrieft (die "Sammelurkunde"). Die Sammelurkunde wird so lange von der 
OeKB CSD GmbH, Strauchgasse 1-3, 1010 Wien, Österreich (oder einem ihrer Rechtsnachfol-
ger) als Wertpapiersammelbank (die "Wertpapiersammelbank") verwahrt, bis sämtliche Ver-
bindlichkeiten der Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen erfüllt sind. Den Anleihegläu-
bigern stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Sammelurkunde zu, die gemäß den Rege-
lungen und Bestimmungen der Wertpapiersammelbank und anwendbarem Recht übertragen 
werden können. 
 
Potenzielle Anleger sollen bedenken, dass eine Veranlagung in die Schuldverschreibungen Ri-
siken beinhaltet und dass, wenn bestimmte Risiken, insbesondere die im Kapitel "Risikofakto-
ren" beschriebenen, eintreten, die Anleger die gesamte Veranlagungssumme oder einen we-
sentlichen Teil davon verlieren können. Ein zukünftiger Anleger sollte seine Anlageentschei-
dung erst nach einer eigenen gründlichen Prüfung (einschließlich einer eigenen wirtschaftli-
chen, rechtlichen und steuerlichen Analyse) unter Berücksichtigung seiner finanziellen und 
sonstigen Umstände treffen, bevor er über eine Veranlagung in die Teilschuldverschreibungen 
entscheidet, da jede Bewertung der Angemessenheit einer Veranlagung in die Teilschuldver-
schreibungen für den jeweiligen Anleger von der zukünftigen Entwicklung seiner finanziellen 
und sonstigen Umstände abhängt. 
 
Dieser Prospekt ist bis einschließlich 22.02.2027 gültig und berücksichtigt den Informations-
stand der Emittentin zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts. Der Prospekt wird im Fall von 
wichtigen neuen Umständen, wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf 
die in einem Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung von Teilschuldverschreibungen 
beeinflussen können und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem Auslaufen der An-
gebotsfrist auftreten oder festgestellt werden, um gemäß Art 23 der VO (EU) 2017/1129 erfor-
derliche Nachträge ergänzt. Die Pflicht zur Erstellung eines Prospektnachtrags im Falle wich-
tiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder wesentlicher Ungenauigkeiten besteht 
nicht mehr, wenn der Prospekt ungültig geworden ist oder die Angebotsfrist verkürzt und davor 
beendet wurde.  
 
Jeder Nachtrag ist innerhalb von höchstens fünf Arbeitstagen auf die gleiche Art und Weise wie 
der Prospekt zu billigen und zumindest gemäß denselben Regeln zu veröffentlichen, wie sie für 
die Veröffentlichung des ursprünglichen Prospekts gemäß Art 21 der VO (EU) 2017/1129 gal-
ten. Auch die Zusammenfassung und etwaige Übersetzungen sind erforderlichenfalls durch die 
im Nachtrag enthaltenen neuen Informationen zu ergänzen. Die Emittentin beabsichtigt nicht, 
und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass dieser Prospekt nach dem Schluss des öffent-
lichen Angebots aktualisiert wird.  
 
Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des 
Nachtrags zugesagt haben, haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von drei Arbeitstagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Um-
stand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit vor dem Auslaufen 
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der Angebotsfrist oder — falls früher — der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder 
festgestellt wurde. Diese Frist kann vom Emittenten oder vom Anbieter verlängert werden. Die 
Frist für das Widerrufsrecht wird im Nachtrag angegeben. Anleger, die ihr Widerrufsrecht aus-
üben wollen, können die IFA Invest GmbH oder die Emittentin kontaktieren. 
 
HAFTUNGSERKLÄRUNG 
 
Die Emittentin übernimmt für die inhaltliche Richtigkeit aller in diesem Kapitalmarktprospekt 
gemachten Angaben die Verantwortung. 
 
Die Emittentin, vertreten durch ihren Vorstand, erklärt, dass sie nach bestem Wissen und Ge-
wissen bei der Erstellung des Prospekts die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicher-
zustellen, dass die im Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine 
Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussagen des Prospekts verändern können. 
 
WICHTIGE HINWEISE 
 
Die Aushändigung dieses Prospekts oder ein Verkauf hierunter bedeuten unter keinen Umstän-
den, dass die darin enthaltenen Angaben zu jedem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Prospekts 
zutreffend sind. Insbesondere bedeuten weder die Aushändigung dieses Prospekts noch der 
Verkauf oder die Lieferung der Teilschuldverschreibungen, dass sich seit dem Datum dieses 
Prospekts, oder falls dies früher ist, das Datum auf das sich die entsprechende im Prospekt 
enthaltene Information bezieht, keine nachteiligen Änderungen ergeben haben oder Ereignisse 
eingetreten sind, die zu einer nachteiligen Änderung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin führen oder führen können. Dies gilt ungeachtet der Verpflichtung der Emitten-
tin zur Erstellung von Nachträgen. 
 
In diesem Prospekt sind alle Erklärungen und Informationen enthalten, die von der Emittentin 
im Zusammenhang mit dem Angebot gemacht werden. Niemand ist ermächtigt, irgendwelche 
Angaben zu machen oder irgendwelche Erklärungen abzugeben, die nicht im vorliegenden 
Prospekt über das Angebot enthalten sind. Sofern solche Angaben oder Erklärungen trotzdem 
gemacht oder gegeben werden, darf nicht darauf vertraut werden, dass diese Angaben oder Er-
klärungen von der Emittentin genehmigt wurden. Die Verantwortung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen oder die per Verweis aufge-
nommenen Dokumente liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich der Emittentin. 
 
Dieser Prospekt muss im Zusammenhang mit allen durch Verweis aufgenommenen Dokumen-
ten gelesen werden (siehe Abschnitt ''Durch Verweis aufgenommene Dokumente"). Dieser 
Prospekt ist so zu lesen und auszulegen, als wären diese Dokumente Bestandteile des Prospekts. 
 
Dieser Prospekt wurde ausschließlich zu dem Zweck verfasst, ein öffentliches Angebot der 
Teilschuldverschreibungen in Österreich und in Deutschland zu ermöglichen. Dieser Prospekt 
darf daher in keinem Land außerhalb von Österreich und Deutschland veröffentlicht oder in 
Verkehr gebracht werden, in welchem betreffend die Teilschuldverschreibungen Vorschriften 
über die Registrierung, Zulassung oder sonstige Vorschriften im Hinblick auf ein öffentliches 
Zeichnungsangebot bestehen oder bestehen könnten. 
 
Die Anleihen dürfen in keinem Land und/oder in keiner Jurisdiktion direkt oder indirekt ver-
kauft werden, sofern nicht Umstände vorliegen, durch welche die Einhaltung aller geltenden 
Gesetze, Bestimmungen und Vorschriften des jeweiligen Landes oder der jeweiligen anderen 
Jurisdiktion gewährleistet ist. Bei der Erstellung dieses Prospekts wurden die Rechtsordnungen 
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einer anderen Jurisdiktion mit Ausnahme von unmittelbar in Österreich anwendbarem Recht 
der Europäischen Union nicht berücksichtigt. 
 
Kein Teil dieses Prospekts oder der allfällig im Zusammenhang mit den Anleihen verteilten 
Unterlagen (beispielsweise Informationsbroschüren, Investorenfolder) dürfen als rechtlicher, 
wirtschaftlicher oder steuerlicher Rat verstanden werden. Jedem Anleger wird ausdrücklich 
empfohlen, vor dem Erwerb der in der Folge beschriebenen Anleihen, seine eigenen Finanz-, 
Anlage-, Steuer- und Rechtsberater hinsichtlich der relevanten rechtlichen, geschäftlichen oder 
steuerlichen Belange zu konsultieren. Anleger sollten eine eigenständige Beurteilung der recht-
lichen, steuerlichen, finanziellen und sonstigen Folgen der mit dem Erwerb der Teilschuldver-
schreibungen verbundenen Risiken durchführen. Die Anleihen sind von keiner Zulassungs-, 
Billigungs-, oder Aufsichtsbehörde in Österreich, einem anderen Staat oder in sonstiger Weise 
empfohlen worden. 
 
Einzelne Zahlenangaben, auch Prozentangaben, in diesem Prospekt wurden kaufmännisch ge-
rundet. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Um-
ständen nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsum-
men. 
 
Die Entscheidung eines Anleihegläubigers, die Teilschuldverschreibungen zu zeichnen, sollte 
sich an seinen Lebensumständen, Vermögens- und Einkommensverhältnissen orientieren und 
seine Anlageerwartungen und die langfristige Bindung des eingezahlten Kapitals berücksichti-
gen. Wenn Anleihegläubiger die Teilschuldverschreibungen, die mit ihnen verbundenen Risi-
ken oder ihre Ausgestaltung nicht verstehen oder das damit verbundene Risiko nicht abschätzen 
können, sollten sie fachkundige Beratung einholen und erst dann über die Veranlagung ent-
scheiden. Dieser Prospekt und seine Risikohinweise ersetzen nicht die im individuellen Fall für 
einen Anleger unerlässliche Beratung durch einen Rechtsanwalt, ein Kreditinstitut, einen Fi-
nanz-, Anlage- und/oder Steuerberater. 
 
Potenzielle Anleger tragen bezüglich der Ermittlung der Gesetzmäßigkeit eines Erwerbs der 
Teilschuldverschreibungen in ihrem Heimatland das alleinige Risiko und können sich diesbe-
züglich nicht auf die Emittentin oder die mit ihr verbundenen Unternehmen verlassen. Die 
Emittentin übernimmt keine Verantwortung oder Haftung dafür, dass eine tatsächliche Einbu-
chung der Wertpapiere im Wertpapierdepot des Anleihegläubigers nach deren Erwerb bzw. 
eine entsprechende Ausbuchung im Fall des Verkaufs erfolgt. Potenzielle Anleger sollten sich 
vor dem Kauf oder Verkauf von Teilschuldverschreibungen über die konkrete Kostenbelastung 
informieren. 
 
Bei der Berechnung einiger der in diesem Prospekt enthaltenen Finanzinformationen wurden 
Rundungsanpassungen vorgenommen. Demnach kann es in bestimmten Fällen vorkommen, 
dass die Summe der Zahlen in einer Spalte einer Tabelle nicht mit der für diese Spalte angege-
benen Gesamtzahl übereinstimmt. 
 
Sofern die Verwendung des Erlöses für nachhaltige Zwecke ein Faktor für die Entscheidung 
eines potenziellen Anlegers ist, in die Anleihe zu investieren, sollten neben den Angaben dieses 
Prospekts auch die Angaben des IFA Sustainability Bond Framework von April 2025, welches 
auf der Website ifainvest.at einsehbar ist, sowie die Angaben der Second Party Opinion von 
27.08.2025, welche ebenfalls auf der Website ifainvest.at einsehbar ist, berücksichtigt werden 
sowie eine Konsultation mit rechtlichen oder sonstigen Beratern erfolgen, damit eine fundierte 
Entscheidung gewährleistet werden kann. Bei dem IFA Sustainability Bond Framework handelt 
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es sich um Rahmenbedingungen, in denen die Kriterien zur Erreichung der nachhaltigen Zwe-
cke näher spezifiziert werden. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses IFA 
Sustainability Bond Framework kein Bestandteil dieses Prospekts ist und auch nicht als in die-
sen Prospekt einbezogen und/oder als Teil dieses Prospekts anzusehen ist. Potenzielle Anleihe-
gläubiger sollten die im IFA Sustainability Bond Framework dargelegten Informationen über 
eine solche Verwendung der Erlöse berücksichtigen. Anleger müssen für den Zweck der Anlage 
in eine nachhaltige Anleihe die Relevanz dieser Informationen selbst überprüfen und zusammen 
mit allen anderen Umständen, die gegebenenfalls nach einer entsprechenden Überprüfung für 
erheblich gehalten werden, gemeinsam betrachten. Die Emittentin gibt keine Zusicherung dafür 
ab, dass die Verwendung oder Zuteilung dieser Erlöse für nachhaltige Zwecke ganz oder teil-
weise die Erwartungen oder Anforderungen potentieller Anleihegläubiger hinsichtlich (zukünf-
tigen) Anlagekriterien oder -richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen erfüllt. 
Die Emittentin gibt sohin insbesondere keine Zusicherung dafür ab, dass eine Anlage in die 
gegenständlichen Teilschuldverschreibungen allfälligen Anlagekriterien oder -richtlinien ent-
sprechen, die diese potentiellen Anleihegläubiger oder ihre Anlagen erfüllen müssen, sei es 
durch gegenwärtige oder zukünftig anwendbare Gesetze oder Vorschriften oder durch ihre ei-
genen Statuten oder andere geltende Regeln, insbesondere im Hinblick auf direkte oder indi-
rekte Umwelt- oder Nachhaltigkeitsauswirkungen von Projekten oder Nutzungen, die Gegen-
stand von nachhaltigen Zwecken sind oder im Zusammenhang mit nachhaltigen Zwecken ste-
hen. 
 
Es wird auch keine Zusicherung hinsichtlich der Eignung oder Verlässlichkeit von Meinungen 
oder Bescheinigungen Dritter, wie des erhaltenen Umweltzeichens 49 (UZ 49) für nachhaltige 
Finanzprodukte, für welchen Zweck auch immer gegeben (unabhängig davon, ob sie von der 
Emittentin angefordert wurden oder nicht), die im Zusammenhang mit der Emission von nach-
haltigen Teilschuldverschreibungen zum Nachweis der Erfüllung von Umwelt-, Nachhaltig-
keits- und/oder anderen Kriterien zur Verfügung gestellt werden. Eine solche Einschätzung 
stellt keinen Bestandteil dieses Prospekts dar. Zudem sind solche Einschätzungen keine Emp-
fehlung der Emittentin oder allfälliger Dritter, diese Teilschuldverschreibungen zu kaufen, zu 
verkaufen oder zu halten, und können auch nicht als eine solche angesehen werden. Es sei zu-
dem darauf hingewiesen, dass die Anbieter solcher Gutachten und Zertifizierungen aktuell kei-
ner spezifischen regulatorischen oder sonstigen Regelung oder Aufsicht unterliegen. 
 
Zudem ist diese Anleihe möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, die in nachhaltige 
Anlagen investieren wollen. Jene potenziellen Anleger, die erwägen, in nachhaltige Anleihen 
zu investieren, sind angehalten, eigenständig die Bedeutung der Informationen in diesem Pros-
pekt zu bewerten – vor allem hinsichtlich der Angebotsgründe und der Erlösverwendung. Diese 
Bewertung soll in Verbindung mit sämtlichen weiteren erforderlichen Untersuchungen erfol-
gen, die diese Anleger für ihre individuelle Entscheidungsfindung als relevant erachten. 
 
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN 
 
Bei allfälligen den im vorliegenden Prospekt wiedergegebenen zukunftsgerichteten Annahmen 
und Aussagen handelt es sich vorwiegend um Meinungen und Prognosen des Managements der 
Emittentin. Sie stellen die gegenwärtige Auffassung des Managements auf zukünftig mögliche 
Ereignisse dar, die allerdings noch ungewiss sind. Den Anleger trifft im Extremfall das Risiko 
des Ausfalls von Zins- und Kapitalzahlungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
und die mit der Veranlagung verbundenen individuellen Steuerrisiken und Fremdfinanzierungs-
kosten. Der tatsächliche Verlauf der Umsetzung und der Geschäftsentwicklung der Emittentin 
sowie des Teilkonzerns der Emittentin und deren Auswirkung auf die Fähigkeit der Emittentin 
die Forderungen des Anlegers zu erfüllen, ist ein wirtschaftliches Risiko des Anlegers. 
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Darüber hinaus sollten potenzielle Anleger beachten, dass Aussagen über in der Vergangenheit 
liegende Trends und Ereignisse keine Garantie dafür bedeuten, dass sich diese Trends und Er-
eignisse auch zukünftig fortsetzen oder eintreten. 
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INHALTSVERZEICHNIS  
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DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN 
 

Zum vereinfachten Lesen dieses Prospekts werden Abkürzungen und bestimmte verwendete 
Begriffe erläutert. Leser des Prospekts sollten immer den vollen Wortlaut der verwendeten Ab-
kürzung oder eines Begriffs beachten. 
 

AktG 
 
Bankarbeitstag 
 
 
 
 
Beteiligungen (nach der 
Equity Methode konsoli-
diert)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emittentin 
 
 
 
 

Aktiengesetz – AktG, BGBl Nr 1965/98, idgF 
 
bedeutet jeden Tag, mit Ausnahme von Samstagen, Sonnta-
gen und gesetzlichen Feiertagen in Österreich, an dem die 
Banken in Österreich für den allgemeinen Geschäftsverkehr 
geöffnet sind  
 
bezeichnet folgende Unternehmen:  
 
- Brockhoff GmbH 
- Franck4tel Komplementär Eins GmbH 
- Franck4tel Komplementär Zwei GmbH 
- Franck4tel Komplementär Drei GmbH 
- Franck4tel Komplementär Vier GmbH 
- Franck4tel Komplementär Fünf GmbH 
- Franck4tel Komplementär Sechs GmbH 
- Franck4tel Komplementär Sieben GmbH 
- Franck4tel Komplementär Acht GmbH 
- Franck4tel Projektentwicklung Eins GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Zwei GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Drei GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Vier GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Fünf GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Sechs GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Sieben GmbH & Co KG 
- Condoreal zwei GmbH 
- Franck4tel Projektabwicklung GmbH & Co KG 
- Condoreal vier GmbH (eh.F23 Invest GmbH) 
 
bezeichnet die IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesell-
schaft, mit Sitz in Linz, eintragen im Firmenbuch des Lan-
desgerichts Linz zu FN 90173 h, mit der Geschäftsadresse 
Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz 

ESG Environmental, Social, Governance 
  
EStG Einkommensteuergesetz – EStG, BGBl 400/1988, idgF 
  
EU-ProspektVO Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 14.06.2017 idgF 
 

EUR Euro 

 
1 Stand zum 30.06.2025 
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FMA Finanzmarktaufsichtsbehörde, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 

Wien 
  
gem 
 
Gesellschaft 

gemäß 
 
bezeichnet die IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesell-
schaft, mit Sitz in Linz, eintragen im Firmenbuch des Lan-
desgerichts Linz zu FN 90173 h, mit der Geschäftsadresse 
Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz 

  
idgF in der geltenden Fassung 
  
IFA AG bezeichnet die IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesell-

schaft, mit Sitz in Linz, eintragen im Firmenbuch des Lan-
desgerichts Linz zu FN 90173 h, mit der Geschäftsadresse 
Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz 
 

IFA Gruppe / IFA Teilkon-
zern 

bezeichnet die Emittentin und die in den Konsolidierungs-
kreis der Emittentin zum Datum dieses Prospekts einbezoge-
nen Tochtergesellschaften und Beteiligungen 

  
IFA Sustainability Bond 
Framework 

Das von der IFA AG erstellte IFA Sustainability Bond Framework 
legt auf Basis der Sustainable Development Goals (SDG) der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen sowie internationaler und 
nationaler Prozessrichtlinien für die Emission von Sustainability 
Bonds, Projektkriterien für die Verwendung der Emissionserlöse 
von Anleihen fest. 

  
iHv in Höhe von 
  
IFRS International Financial Reporting Standards, wie sie in der 

Europäischen Union anzuwenden sind 
 
ISIN 

 
International Securities Identification Number (internationa-
les Nummerierungssystem zur Wertpapieridentifikation) 

  
iVm in Verbindung mit 
  
KESt Kapitalertragsteuer 
  
KFS Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision der Kammer 

der Wirtschaftstreuhänder 
 

KFS/PG 13 Fachgutachten des Fachsenats für Unternehmensrecht und 
Revision über die Durchführung von sonstigen Prüfungen 
 

KFS/PG 1 Fachgutachten des Fachsenats für Unternehmensrecht und 
Revision des Instituts für Betriebswirtschaft, Steuerrecht und 
Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder über 
die Durchführung von Abschlussprüfungen 
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KMG Kapitalmarktgesetz 2019 – KMG 2019 

StF: BGBl. I Nr. 62/2019 idgF 
  
KStG 
 

Körperschaftssteuergesetz – KStG, BGBl 401/1988, idgF 

KFS/BW2 Fachgutachten des Fachsenat für Betriebswirtschaft und Or-
ganisation der Kammer der Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer über die Geldflussrechnung als Ergänzung des Jahres-
abschlusses und Bestandteil des Konzernabschlusses 

  
LEI 
 

Legal Entity Identifier 

MEG-Modelle Bezeichnet das Miteigentümergemeinschaftsmodell als 
Form des IFA-Bauherrenmodells, bei der mehrere Investo-
ren als grundbücherliche Miteigentümer (ideelle Anteile) 
eine Liegenschaft gemeinsam erwerben und anschließend 
sanieren. 

  
MTF 
 
PG  

Multilateral Training Facility 
 
Prüfung-Grundsatzfragen 
 

Prospekt bezeichnet diesen Prospekt einschließlich etwaiger Nach-
träge und der Dokumente, die in Form eines Anhanges ein-
bezogen, sind, sowie aller per Verweis inkorporierten Doku-
mente oder Teile von Dokumenten 

  
Satzung bezeichnet die Satzung der Emittentin zum Billigungsdatum 
  
Stückzinsen Stückzinsen sind die anteiligen Zinsen, die einem Zeitraum 

zwischen zwei Zinszahlungstagen zugerechnet werden. Bei 
Stückzinsen handelt es sich daher um den Zinsbetrag, der bei 
Anleihen in der Zeit vom letzten Zinszahlungstermin bis 
zum Kauftag aufgelaufen ist und vom Käufer an den Ver-
käufer/Emittentin zu zahlen ist, da sich der im Zinsschein 
verbriefte Zinsanspruch auf den gesamten Zeitraum zwi-
schen zwei Zinszahlungstagen bezieht. Erfolgt ein Anleihe-
kauf zwischen zwei Zinszahlungstagen - bei jährlicher Zins-
zahlung am 31.12. zum Beispiel am 01.08. - so bekommt der 
Käufer zum nächsten Zinstermin (31.12.) zwar die Zinsen 
für den gesamten Zeitraum zwischen den Zinsterminen (hier 
Jänner bis Dezember) ausgezahlt, die Zinsen für den Zeit-
raum zwischen dem letzten Zinstermin und dem Kaufdatum 
(Jänner bis Juli) stehen dem Käufer aber nicht zu. Der ent-
sprechende Zinsbetrag wird daher beim Kauf der Anleihe 
zwischen dem Anleger und der Emittentin verrechnet. 
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Tochtergesellschaften (voll-
konsolidiert)2 

bezeichnet folgende Unternehmen:  
 

- Herwa Multiclean Gebäudereinigung GmbH 
- "FANTOM" Gebäudereinigung Gesellschaft m.b.H. 
- IFA Beteiligungs GmbH 
- ADOMO Beteiligungs GmbH 
- SIPEKO Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. 
- Universal Gebäudereinigung Gesellschaft m.b.H. 
- ADOMO Cleaning & Services GmbH (eh. DUO Holding 

GmbH) 
- DUOREIN GmbH 
- DUOJOB GmbH 
- Reinigungsservice DUO GmbH 
- DUOHOME GmbH 
- Freude am Wohnen Wohnbau GmbH 
- IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH 

(eh.IMMO-CONTRACT Maklergesellschaft m.b.H.) 
- IWB Institut für Wirtschaftsberatung GmbH 
- IMMOcontract Investment GmbH (eh.IMMOcontract 

Hausverwaltung GmbH,eh.Immo-Contract Baden Mak-
lergesellschaft m.b.H).  

- Condoreal drei GmbH 
- SEMReal Energie- und Gebäudemanagement GmbH 
- ADOMO Deutschland Holding GmbH (eh. SORAVIA 

VRG 3 GmbH) 
- AT Smarthome 360 GmbH 
- Pentagon Immobilienbesitz und Vermögens-verwaltung 

GmbH 
- IMMOcontract Real Estate Management GmbH (eh.Dr. 

W.W. Donath Immobilienverwaltung GmbH) 
- Security Access GmbH 
- SRVG drei Entwicklungs GmbH 
- MERINDA 47 Entwicklungs GmbH 
- CAPERA Immobilien Service GmbH 
- ADOMO Energy & Facilitymanagement GmbH 

(eh.SRVG sieben Beteiligungs GmbH) 
- Kraußstraße Komplementär Eins GmbH 
- Kraußstraße Komplementär Zwei GmbH 
- ADOMO Green Solutions GmbH (eh.SORAVIA VRG 7 

GmbH) 
- ACONDA systems GmbH 
- Quatra Projektentwicklungs GmbH 
- IFA Capital Partners Management GmbH 
- IFA Capital Partners Management GmbH & Co KG 
- Condoreal GmbH 
- SEM Energie- und Gebäudemanagement GmbH 
- HD Besitzgesellschaft mbH 
- SPE Schwanentor Projektentwicklung GmbH 
- WIBG Immobilienmanagment GmbH 

 
2 Stand zum 30.06.2025 
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- GCS - Grand Concierge Service & Empfangsdienste 
GmbH (eh.RAS Maßgeschneiderte Concierge Service 
und Empfangsdienste GmbH) 

- icm Immobilien Comfort Management GmbH 
- WIBG Hotelentwicklungs GmbH & Co KG (eh.Merinda 

17) 
- SEM Anlagen GmbH 
- IFA Invest GmbH 
- ASSA Objektservice GmbH 
- Malerei Stützinger GmbH 
- WIBG Hotel Holding GmbH & Co KG 
- Fabrik 1230 Management GmbH 
- Remise 1120 Projekt GmbH 
- Fabrik 1230 Event GmbH & Co KG 
- SoHotel Linz GmbH 
- HS Bauträger GesmbH 
 

Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen (weder voll 
noch at equity konsoli-
diert)3 

- Condoreal Werndlgasse 3ff GmbH 
- Werndlgasse Alpha Entwicklungs GmbH & Co KG 

(wird voraussichtlich in den nächsten Wochen verkauft) 
- Werndlgasse Beta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Delta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Development GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Epsilon Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Eta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Iota Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Theta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Zeta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda neunundzwanzig Entwicklungs GmbH & Co 

KG 
- FANTOM Schweiz GmbH 
- Lazarettgürtel 72-74 Entwicklungs GmbH & Co KG 

(eh.MERINDA 32 Entwicklungs GmbH & Co KG) 
- MERINDA 36 Entwicklungs GmbH & Co KG (eh.Ham-

merbrotwerke Risalit Entwicklungs GmbH & Co KG) 
- Merinda 39 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- MERINDA 43 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- MERINDA 44 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- MERINDA 45 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Breitenleer Straße 240 Entwicklungs GmbH & Co KG 

(eh. Fourreal beta GmbH & Co KG) 
- Kopalgasse 11  Entwicklungs GmbH & Co KG (eh.ME-

RINDA 49 Entwicklungs GmbH & Co KG) 
- Merinda 53 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda 54 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda vierzehn Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Zukunftshof Betriebs GmbH in Liqu. 
- Merinda fünfzehn Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda sechzehn Entwicklungs GmbH & Co KG 

 
3 Stand zum 30.06.2025 



 

15 
 

 
UGB 
 
zzgl 

 
Unternehmensgesetzbuch – UGB, BGBl I 120/2005, idgF 
 
zuzüglich 
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DURCH VERWEIS AUFGENOMMENE DOKUMENTE 
 

Die nachfolgend genannten Dokumente sind durch Verweis in diesen Prospekt aufgenommen 
und auf der Homepage der Emittentin www.ifa.at unter dem Menüpunkt „IFA“ sowie „Unter-
nehmensgruppe“ unter IFA AG Unternehmensanleihe und „Download der Finanzdokumente“ 
(https://www.ifa.at/ifa/unternehmensgruppe/ifa-invest/) abrufbar: 
 

der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2023, welcher unter dem 
folgenden Hyperlink abrufbar ist: 
 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Jahresabschluss/jahresabschluss_der_Emittentin_zum_31_12_2023.pdf 

 
 

der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2024, welcher unter dem 
folgenden Hyperlink abrufbar ist: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Jahresabschluss/Jahresabschluss_der_Emittentin_zum_31_12_2024.pdf 

 
die Stellungnahme zum Jahresabschluss der Emittentin 2024 von Grant Thornton ALPEN-ADRIA 
Wirtschaftsprüfung GmbH 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Jahresabschluss/Stellungnahme_zum_Jahresabschluss_2024_Grant_Thornton.pdf 

 
der ungeprüfte nach UGB erstellte Zwischenabschluss (Zwischen-Bilanz, Zwischen-Gewinn-und 
Verlustrechnung), der Emittentin zum 30.06.2024, welcher unter dem folgenden Hyperlink abrufbar 
ist:  
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Zwischenabschluss/Halbjahresabschluss_zum_30.06.2024.pdf 

 
 

der ungeprüfte nach UGB erstellte Zwischenabschluss (Zwischen-Bilanz, Zwischen-Gewinn-und 
Verlustrechnung), der Emittentin zum 30.06.2025, welcher unter dem folgenden Hyperlink abrufbar 
ist:  
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Zwischenabschluss/Zwischenabschluss_der_Emittentin_2025.PDF 

  
die nach KFS/PG 1 geprüfte nach IFRS erstellte freiwillige Teilkonzernkonsolidierung der Emittentin 
zum 31.12.2022, welche unter dem folgenden Hyperlink abrufbar ist: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Teilkonzernkonsolidierung/teilkonzernkonsolidierung_zum_31_12_2022.pdf 

 
die nach KFS/PG 1 geprüfte nach IFRS erstellte freiwillige Teilkonzernkonsolidierung der Emittentin 
zum 31.12.2023, welche unter dem folgenden Hyperlink abrufbar ist: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Teilkonzernkonsolidierung/Teilkonzernkonsolidierung_zum_31.12.2023.pdf 
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die nach KFS/BW2 erstellte und geprüfte Geldflussrechnung der Emittentin für das Geschäftsjahr 
2023, welche unter dem folgenden Hyperlink abrufbar ist: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Geldflussrechnung/geldflussrechnung_der_emittentin_2023.pdf 

 
die nach KFS/BW2 erstellte und geprüfte Geldflussrechnung der Emittentin für das Geschäftsjahr 
2024, welche unter dem folgenden Hyperlink abrufbar ist: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Geldflussrechnung/Geldflussrechnung_der_Emittentin_GJ_2024.pdf  

 
die nach KFS/BW2 erstellte und ungeprüfte Zwischengeldflussrechnung der Emittentin zum 
30.06.2024: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Geldflussrechnung/Geldflussrechnung_zum_30.06.2024.pdf 

 
die nach KFS/BW2 erstellte und ungeprüfte Zwischengeldflussrechnung der Emittentin zum 
30.06.2025: 
 

https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmens-
gruppe/Geldflussrechnung/Geldflussrechnung_der_Emittentin_2025.pdf 

 
 
Das folgende Dokument gilt, sobald es auf der Homepage der Emittentin www.ifa.at unter dem 
Menüpunkt „IFA“ sowie „Unternehmensgruppe“ unter IFA AG Unternehmensanleihe und 
„Download der Finanzdokumente“ veröffentlicht wird, als in diesen Prospekt aufgenommen 
und als Teil desselben: 
 

 der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2025. 
 
Festgehalten wird, dass Finanzinformationen, die nach der Billigung dieses Prospekts durch 
Verweis veröffentlicht werden, nicht Gegenstand des Billigungsverfahrens der FMA für diesen 
Prospekt waren. Zudem erfolgt diese Aufnahme im Einklang mit der Prospektverordnung (EU) 
2017/1129 in der durch den EU-Listing-Act geänderten Fassung sowie den einschlägigen nati-
onalen Bestimmungen in deren jeweils anwendbarer Fassung. Die Verpflichtung zur Erstellung 
eines Nachtrags richtet sich nach Art 23 ProspektVO und bleibt davon unberührt. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 
 
1. EINLEITUNG MIT WARNHINWEISEN 
 
Die IFA Institut für Anlageberatung AG, eine in Österreich gegründete Aktiengesellschaft nach österreichischem 
Recht mit Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18 – 20, 4020 Linz, eingetragen im Firmenbuch 
unter FN 90173 h, („IFA AG“ oder „Emittentin“) begibt die IFA AG | 6 % Nachhaltigkeitsanleihe 2026 – 2031 
(2032), ISIN AT0000A3RR28.  
 
Die Emittentin erteilt ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts samt aller durch Verweis 
aufgenommenen Dokumente und allfälliger Nachträge für den Vertrieb, eine spätere Weiterveräußerung oder end-
gültige Platzierung der Teilschuldverschreibungen durch Omicron Investment Management GmbH, FN 270566 t, 
Opernring 1, E/520, 1010 Wien, unter Heranziehung ihres vertraglich gebundenen Vermittlers IFA Invest GmbH, 
FN 475719 m, Grillparzerstraße 18 – 20, 4020 Linz, LEI 529900USHNNB4H90BL28, in Österreich und in 
Deutschland innerhalb des Angebotszeitraums. Die Emittentin hat diesen Prospekt nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des KMG 2019 idgF sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 ausschließlich zum Zweck verfasst, 
ein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen in Österreich und in Deutschland (ohne dass ein Handel 
an einem geregelten Markt beabsichtigt ist) zu ermöglichen. Dieser Prospekt wurde von der österreichischen Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, am 20.02.2026 gebilligt. 
 
Diese Zusammenfassung sollte als Einleitung zum Prospekt verstanden werden. Anleger sollten jede Entscheidung 
zur Anlage in die Teilschuldverschreibungen auf die Prüfung des gesamten Prospekts stützen. Es besteht das Ri-
siko des Totalverlustes, der Anleger könnte das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren. Für 
den Fall, dass vor Gericht Ansprüche auf Grund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht 
werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der 
EWR-Staaten vor Prozessbeginn die Kosten für die Übersetzung des Prospekts zu tragen haben. Zivilrechtlich 
haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt 
haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts 
irreführend, unrichtig oder inkohärent ist, nicht alle Schlüsselinformationen enthält oder verglichen mit den ande-
ren Teilen des Prospekts wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die 
Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lässt. 
 
2. BASISINFORMATION ÜBER DIE EMITTENTIN 
 
Wer ist der Emittent der Wertpapiere? 
 
Die IFA Institut für Anlageberatung AG ist eine in Österreich gegründete Aktiengesellschaft nach österreichi-
schem Recht mit Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18 – 20, 4020 Linz, eingetragen im 
Firmenbuch unter FN 90173 h, mit der Rechtsträgerkennung (LEI) 529900FS7XK24OLQXU84. Haupttätigkeit 
der Emittentin gemäß § 2 ihrer Satzung ist die Ausübung von Vermögensberatung, insbesondere die Anlagebera-
tung und die Vermögensplanung. Seit 1978 bietet die Emittentin privaten und institutionellen Investoren Zugang 
zu österreichischen Immobilien-Investments. Die Geschäftstätigkeit der Emittentin ist historisch auf die Konzep-
tion, Strukturierung und Umsetzung steuerlich begünstigter Bauherrenmodelle ausgerichtet. Im Zuge der strategi-
schen Weiterentwicklung wurde bzw wird das Produkt- und Dienstleistungsangebot schrittweise um zusätzliche 
immobilien- und sachwertbezogene Anlageformen – darunter Vorsorgewohnungen, Beteiligungen an immobilien-
haltenden Gesellschaften sowie ausgewählte Kapitalmarktprodukte – erweitert, um Investoren ein umfassendes, 
gesamtheitliches Leistungsportfolio zu bieten.   
 
Darüber hinaus bietet der IFA-Teilkonzern, bestehend aus der Emittentin als Muttergesellschaft sowie den in den 
Konsolidierungskreis der Emittentin zum Datum dieses Prospekts einbezogenen Tochtergesellschaften und Betei-
ligungen, ein umfassendes Leistungsspektrum an, das fast die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienbran-
che – Objektauswahl, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Konzeption und Planung des Bauherrenmodells, 
Förderungs- und Finanzierungsbeschaffung, Durchführung der Bauträgertätigkeit, Baumanagement, Vermietung, 
Verwaltung, Facility Management, Reinigungstätigkeiten und laufende steuerliche Betreuung während der Inves-
titions- und Ertragsphase – abdeckt. Die Dienstleistungssparte der Emittentin rund um die Immobilie wird in der 
ADOMO Beteiligungs GmbH gebündelt. Die Emittentin selbst gehört dem übergeordneten Soravia-Konzern an. 
Die Aktien der Emittentin werden zur Gänze (somit zu 100%) von der Soravia Equity GmbH gehalten. Die Soravia 
Equity GmbH selbst steht im alleinigen Eigentum der Soravia Investment Holding GmbH. Die Soravia Investment 
Holding GmbH hat derzeit folgende Gesellschafter: Die Erwin SORAVIA PRIVATSTIFTUNG, welche einen 
Geschäftsanteil in Höhe von 62,5 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, die Hanno 
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SORAVIA PRIVATSTIFTUNG, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 32,3 % des Stammkapitals der So-
ravia Investment Holding GmbH hält, die Erwin Soravia GmbH, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 0,2 % 
des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, sowie die PEKA Beteiligungs GmbH, welche 
einen Geschäftsanteil in Höhe von 5 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält. Die Emit-
tentin steht somit unter der indirekten Kontrolle der Erwin SORAVIA PRIVATSTIFTUNG. 
 
Zwischen der Emittentin und der Soravia Equity GmbH, FN 235124 x, ihrer einzigen Gesellschafterin, bestehen 
drei Dienstleistungsvereinbarungen, wonach die Soravia Equity GmbH für die Emittentin IT Leistungen, Leistun-
gen aus dem Bereich Legal sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen von Corporate Service Leistungen erbringt, 
welche für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich sind. Die Emittentin ist der Ansicht, dass sich 
daraus keine strukturelle dauernde Abhängigkeit ergibt, da sie die von der Soravia Equity GmbH erbrachten Leis-
tungen auch durch Leistungen (nicht dem Soravia-Konzern zugehöriger) Dritter substituieren könnte. Der Vor-
stand der Emittentin besteht aus Mag. Erwin Soravia, geboren am 26.02.1967, als Vorsitzender, der die Emittentin 
selbständig vertritt. Die Emittentin plant, den Vorstand und den Aufsichtsrat in den kommenden Monaten neu 
aufzustellen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiterzuentwickeln 
und dessen langfristiges Wachstumspotenzial zu stärken. Im Rahmen dieses Prozesses können weitere personelle 
Veränderungen im Vorstand und im Aufsichtsrat erfolgen, um den zukünftigen Anforderungen der Emittentin 
bestmöglich gerecht zu werden.  
 
Die Jahresabschlüsse des Jahres 2023 sowie des Jahres 2024 wurden von BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Am Belvedere 4, 1100 Wien, Österreich, geprüft und 2023 mit einem 
uneingeschränkten und 2024 mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  
 
Welches sind die wesentlichsten Finanzinformationen über die Emittentin? 
 
Im Jahresabschluss 2024 wurde ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Hintergrund ist ein in den Anlei-
hebedingungen enthaltenes Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines „Change of Control“-Er-
eignisses. Dieser Grund wurde auch unter der Überschrift „Wesentliche Unsicherheiten in Bezug auf die Unter-
nehmensfortführung“ im Jahresabschluss 2024 genannt. In einer Stellungnahme vom 14.01.2026 kommt Grant 
Thornton ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Modifi-
zierung (eingeschränkter Bestätigungsvermerk) nach ISA 705 nicht vorliegen. Eine Modifizierung ist gemäß Stel-
lungnahme nur dann erforderlich, wenn der Jahresabschluss insgesamt wesentliche falsche Darstellungen enthal-
ten würde oder keine ausreichend geeigneten Prüfungsnachweise aufgrund eines Prüfungshemmnis erlangt werden 
könnten. Beide Voraussetzungen für einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk sind gemäß Stellungnahme nicht 
erfüllt. Gemäß Stellungnahme sind alle zugrunde liegenden Risiken offengelegt und sind Sonderkündigungsrechte 
(insbesondere Change-of-Control-Klauseln) darüber hinaus in Finanzierungsverträgen und Anleihebedingungen 
marktübliche Standardklauseln. Zudem hat die BDO Assurance GmbH die Redepflicht gem § 273 Abs 2 UGB 
aufgrund der Vermutung des Verstoßes (i) gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr, (ii) des gesetzlichen Ver-
treters gegen die Sorgfaltspflichten gem § 84 AktG sowie (iii) aufgrund Bestandsgefährdung ausgeübt. Die zu (iii) 
ausgeübte Redepflicht hinsichtlich der Bestandsgefährdung wird von der BDO Assurance GmbH insbesondere 
durch ein zurückgehendes Platzierungsvolumina gerechtfertigt. Nach Ansicht der Emittentin wurden jedoch nach-
weislich gute Platzierungsvolumina verzeichnet, die eine deutliche Verbesserung der Marktlage sowie der damit 
korrelierenden Nachfrage verdeutlichen. 
 
Zum Stichtag 31.12.2024 hat die Emittentin Darlehen in Summe von rund 30,84 Millionen an verbundene Unter-
nehmen/nahestehende Personen vergeben, wobei ein Großteil der Hauptgesellschafterin der Emittentin in Höhe 
von rund EUR 18,85 Millionen gewährt worden ist. Gegenüber der Pentagon Immobilienbesitz und Vermögens-
verwaltung Gesellschaft mbH besteht zum 31.12.2024 eine Darlehensforderung in Höhe von rund EUR 76 Milli-
onen. Zum Stichtag 30.06.2025 hat die Emittentin Darlehen in Summe von rund EUR 33,67 Millionen an verbun-
dene Unternehmen/nahestehende Personen vergeben. Sicherheiten bestehen für diese Darlehen nicht, mit Aus-
nahme der Garantie durch die Soravia Investment Holding GmbH für das Darlehens an die Soravia Equity GmbH. 
Der Großteil wird nach wie vor an die Gesellschafterin der Emittentin mit einem Betrag von rund EUR 178 Milli-
onen gewährt. Es handelt sich somit um einen sogenannten „upstream loan“, welcher der Finanzierung der (zu-

 
4 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
5 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
6 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
7 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
8 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
9 Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung der Geldflussrechnung keine Abschlussprüfung dargestellt hat und demzufolge kein Gesamt-
urteil vergleichbar einem Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 
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künftigen) Geschäftstätigkeit der Soravia Equity GmbH, also unter anderem der Finanzierung von Immobilienan-
käufen, Projektentwicklungen und Projektgesellschaften dient. Die Haftungsverhältnisse der Emittentin gegenüber 
verbundenen Unternehmen sowie sonstige Haftungsverhältnisse betrugen zum 30.06.2025 rund EUR 59,5 Milli-
onen. Die nachfolgenden Finanzinformationen über die Vermögens- und Ertragslage wurden jeweilig den gemäß 
UGB erstellten und geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2023 und 2024 (inkl. der zugehörigen Lageberichte) 
und den ungeprüften nach UGB erstellten Zwischenabschlüssen zum 30.06.2024 und 30.06.2025 entnommen bzw. 
aus deren Posten abgeleitet (Nettofinanzverbindlichkeiten). Die Angaben zu den Kapitalflüssen ergeben sich aus 
den geprüften9 Geldflussrechnungen der Emittentin für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 und den nach KFS/BW2 
erstellten und ungeprüften Zwischengeldflussrechnungen der Emittentin zum 30.06.2024 und 30.06.2025.  

(in TEUR) 
 

31.12.2024 
geprüft 

 
31.12.2023 

geprüft 

 
30.06.2025 
ungeprüft 

 
30.06.2024 
ungeprüft 

UGB Bilanz - AKTIVA 
  

 
 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände 39,48 47,66 68,87 18,96 
Sachanlagen 44,58 50,71 42,36 47,20 
Finanzanlagen 30.869,72 59.894,83 30.904,72 59.912,33 
Vorräte 28,50 28,50 28,50 28,55 
Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 

 
25.518,50 

 
45.113,45 

 
25.910,26 

 
39.646,43 

Wertpapiere und Anteile   2,50  
Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-
instituten 

 
237,64 

 
295,79 

 
35,64 

 
77,50 

Rechnungsabgrenzungsposten 94,60 79,78 73,50 38,51 
Aktive latente Steuer  31,80  22,43 
Summe AKTIVA 56.833,01 105.542,52 57.066,34 99.791,91 
     
UGB Bilanz - PASSIVA     
Grundkapital 145,40 145,40 145,40 145,40 
Kapitalrücklage 2.841,80 2.841,80 2.841,80 2.841,80 
Gewinnrücklagen 14,54 14,54 14,54 14,54 
Bilanzgewinn 2.915,14 53.240,58 435,69 50.625,11 
Investitionszuschüsse  3,02  1,51 
Rückstellungen 6.919,20 887,89 6.894,53 775,56 
Verbindlichkeiten 43.995,52 48.406,99 46.734,38 45.386,84 
Rechnungsabgrenzungsposten 1,42 2,31  1,15 
Summe PASSIVA 56.833,01 105.542,52 57.066,34 99.791,91 
     
(in TEUR)     
Umsatzerlöse  13.674,24 6.385,99 2.546,32 1.101,72 
EBIT* -42.337,92 2.395,24 -1.266,06 -1.403,39 
EBT  -44.944,81 267,12 -2.470,66 -2.606,10 
Nettofinanzverbindlichkeiten** 43.757,88 48.111,20 46.698,75 45.309,34 
 
Nettogeldfluss aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit 

 
 

-787 

 
 

-1.961 

 
 

650 

 
 

-341 
Nettogeldfluss aus der Investitionstä-
tigkeit  

 
7.802 

 
-1.122 

 
-1.806 

 
3.602 

Nettogeldfluss aus der Finanzie-
rungstätigkeit 

 
-7.073 

 
3.320 

 
954 

 
-3.479 

     
* Der Posten EBIT ist ungeprüft und ergibt sich aus dem Ergebnis vor Steuern zuzüglich Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen. 
** Der Posten der Nettofinanzverbindlichkeiten ist ungeprüft und ergibt sich aus den Verbindlichkeiten abzüglich 
liquiden Mitteln: 

 UGB-Bilanz zum 
(in TEUR) 31.12.2024 31.12.2023 30.06.2025 30.06.2024 
 geprüft geprüft ungeprüft ungeprüft 

 
9 Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung der Geldflussrechnung keine Abschlussprüfung dargestellt hat und demzufolge kein Gesamt-
urteil vergleichbar einem Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 
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Verbindlichkeiten 43.995,52 48.406,99 46.734,38 45.386,84 
Kassabestand, Guthaben bei Kredit-
instituten 

-237,64 -295,79 -35,64 -77,50 

Nettofinanzverbindlichkeit 43.757,88 48.111,20 46.698,74 45.309,34 
 
Das Ergebnisleistung 2024 der Emittentin ist wesentlich durch Einmaleffekte, wie einmalige Abwertungen und 
Einzelwertberichtigungen im Beteiligungs- und Finanzierungsbereich geprägt. Die Emittentin verzeichnete einen 
bilanziellen Jahresverlust in Höhe von rund EUR -50 Mio. Das Eigenkapital sank entsprechend von rund 56 Mio. 
auf rund 6 Mio. Das Darlehen an die Muttergesellschaft ist per 30.06.2025 ausgelaufen, Verhandlungen zur Rück-
zahlung laufen aktuell. Die Garantie der Soravia Investment Holding GmbH wurde nicht in Anspruch genommen. 
Zur Risikovorsorge wurde eine Einzelwertberichtigung iHv rund EUR 15,9 Mio. gebildet. Aus Sicht des Vorstan-
des der Emittentin liegt keine verbotene Einlagenrückgewähr vor. Immobilien wurden zur Liquiditätsoptimierung 
unter den bisherigen Gutachtenwerten verkauft, was einmalige Abschreibungen erforderte. Dauerhafte Wertmin-
derungen der Beteiligung bei der ADOMO Beteiligungs GmbH, auf Grund der bewertungsrelevanten Kapitaler-
höhung der Invest AG (ein Unternehmen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich) führten zu weiteren Abschrei-
bungen von rund 27,3 Mio. Aufgrund des Wegfalls der Ausnahmeregelung des § 198 Abs. 10 Z 3 UGB sind 
entsprechende passive latente Steuern ebenfalls zu berücksichtigen. Zudem wurde im Jahr 2025 von der Pentagon 
Immobilienbesitz und Vermögensverwaltung GmbH und ihren Beteiligungen Immobilienbestände veräußert. 
Hierbei wurde eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsansatzes sowie weiters die Wertberichtigung 
einer bestehenden Darlehensforderung der Emittentin gegenüber dieser Gesellschaft von rund EUR 3 Mio. not-
wendig. 
 
Die bereinigte Darstellung, ohne der genannten einmaligen Abwertungen und Einzelwertberichtigungen, zeigt eine 
belastbare Bewertung der operativen Performance ohne einmalige, nicht-wiederkehrende Effekte auf. Unter Au-
ßerachtlassung dieser ergibt sich rechnerisch eine positive Ergebnisleistung von EUR 1,2 Mio. 
 
Die Emittentin (in ihrer Rolle als Kreditnehmerin) hatte zum Stichtag 31.12.2024 Kreditlinien bei Kreditinstituten 
im Gesamtbetrag von rund EUR 350.000 ausgenützt. Zum Stichtag 30.06.2025 wurden die aufgenommenen Kre-
ditlinien im Gesamtbetrag von rund EUR 4,6 Millionen ausgenutzt. Gleichzeitig wurden die Darlehen, welche die 
Emittentin als Darlehensgeberin verbundenen Unternehmen/nahestehenden Personen gewährt hat, seit dem 
31.12.2024 bis zum 30.06.2025 um rund EUR 2,810 Millionen auf rund EUR 33,611 Millionen erhöht. Der wesent-
liche Teil davon in Höhe von rund EUR 1712 Millionen entfällt auf das Darlehen an die Soravia Equity GmbH. 
Rund EUR 713 Millionen entfallen auf das Darlehen an die Pentagon Immobilienbesitz und Vermögensverwaltung 
Gesellschaft mbH. Die Emittentin hat die Anleihen AT0000A2S7K6 mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 4 Mo-
naten, welche am 28.02.2026 endet, AT0000A2ZXK4 mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 
28.02.2027 endet, AT0000A36Q50 mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2028 endet, 
AT0000A3F3C6 mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2029 endet, emittiert. Zum 
Stichtag 30.06.2025 wurden Teilschuldverschreibungen in einer Gesamtnominale von rund EUR 33,9 Mio. aus-
gegeben. Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG ist seit 2019 als wirtschaftliche und strategische Partnerin der 
ADOMO Beteiligungs GmbH tätig. Die Emittentin hielt 78,2% der Anteile an der ADOMO Beteiligungs GmbH. 
Im zweiten Halbjahr des Jahres 2025 wurden zwei Kapitalerhöhung beschlossen und der Wandlung des Mezzani-
nekapitals in Form von Genussrechten zugestimmt. Diese Partnerschaft wurde durch die Kapitalerhöhung weiter 
verstärkt. Nunmehr hält die Emittentin 37,40 % an der ADOMO Beteiligungs GmbH.  
 
Weitere wesentliche Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin gab es seit dem 
31.12.2024 ansonsten nicht.  
 
Welches sind die zentralen Risiken, die für die Emittentin spezifisch sind? 
 
- Die Emittentin selbst ist nur teilweise operativ tätig und sohin auf Zuführung von Liquidität und Gewinnen 

seitens ihrer Beteiligungsgesellschaften angewiesen, um Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern und Anle-
gern bedienen zu können.  

- Die Emittentin als Teil des IFA-Teilkonzerns hat einen substanziellen Bedarf an Finanzierungen und ist dem 
Risiko ausgesetzt, auslaufende Fremdkapitalfinanzierungen nicht oder nicht im erforderlichen Ausmaß oder 
nicht rechtzeitig erlangen zu können. Bei Refinanzierungen können sich die Konditionen erheblich ver-
schlechtern, zB durch höhere Zinsen oder zusätzlich erforderliche Besicherungen.  

 
10 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
11 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
12 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
13 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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- Die Emittentin ist Liquiditätsrisiken ausgesetzt. 
- Die Emittentin ist Risiken aus (weiteren) negativen Einmaleffekten, wie beispielsweise im Zusammenhang 

mit der Bewertung von Vermögenswerten, ausgesetzt. 
- Die Emittentin ist Haftungsrisiken und anderen rechtlichen Risiken, wie beispielsweise Gewährleistungsrisi-

ken, ausgesetzt.  
- Die Emittentin ist von den Vertriebstätigkeiten ihrer Vertriebspartner abhängig.  
- Die Emittentin unterliegt dem Risiko eines Verlusts oder eines Scheiterns bei der Rekrutierung von Schlüs-

selkräften für den IFA-Teilkonzern. 
- Die Emittentin ist dem Risiko der Konzernzugehörigkeit zur Soravia Gruppe und dem Risiko eines Reputati-

onsverlusts ausgesetzt. 
- Die Emittentin ist dem Risiko von Zahlungsverzug, Zahlungseinstellungen oder Bonitätsverschlechterungen 

von Gegenparteien ausgesetzt.  
 

3. BASISINFORMATION ÜBER DIE WERTPAPIERE 
 
Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere? 
 
Bei den Teilschuldverschreibungen handelt es sich um nicht nachrangige, fixverzinsliche und auf Inhaber lautende 
Teilschuldverschreibungen, die grundsätzlich frei übertragbar sind. Die ISIN lautet AT0000A3RR28. Die Laufzeit 
(ohne eine einseitige Verlängerung) beträgt 59 Monate, und beginnt am 01.04.2026 (einschließlich) und endet am 
28.02.2031 (einschließlich). Im Falle der einseitigen Verlängerung beträgt die Laufzeit 71 Monate, und endet am 
29.02.2032 (einschließlich). Die Währung der Teilschuldverschreibungen ist Euro. Die Teilschuldverschreibungen 
haben einen Gesamtnennbetrag von EUR 10 Millionen mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 15 Millionen 
und sind durch bis zu 10.000 bzw. bis zu 15.000 untereinander gleichrangige Teilschuldverschreibungen mit einem 
Nennbetrag von je EUR 1.000,00 eingeteilt. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000,00 und jeder Be-
trag, der einem ganzzahligen Vielfachen von EUR 1.000,00 entspricht.  
 
Die Teilschuldverschreibungen gewähren den Anleihegläubigern einen Anspruch auf Verzinsung, welche halb-
jährig ausbezahlt wird, sowie auf Rückzahlung des Nennbetrags am Laufzeitende. Ansprüche auf die Zahlung von 
fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. 
Darüber hinaus sind mit den Teilschuldverschreibungen weder Stimmrechte, Vorzugsrechte bei Angeboten von 
Zeichnungen von Wertpapieren derselben Kategorie, Rechte auf Beteiligungen am Gewinn der Emittentin, Rechte 
auf Beteiligungen am Saldo im Fall einer Liquidation, oder Wandlungsrechte verbunden. 
 
Auf das Recht der Emittentin, die Teilschuldverschreibungen vorzeitig nach Ablauf von 30 Monaten zur 
Rückzahlung ordentlich zu kündigen, wird ausdrücklich hingewiesen. Auf das Kündigungsrecht der Emitten-
tin, die Teilschuldverschreibungen aus Steuergründen vorzeitig zu kündigen, wird ebenfalls hingewiesen. Die In-
haber von Teilschuldverschreibungen sind dahingegen nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen zur vorzei-
tigen Rückzahlung ordentlich zu kündigen. Zudem können die Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss 
(einfache Mehrheit genügt) der Anleihegläubiger mit Zustimmung der Emittentin geändert werden. 
 
Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte und nicht nachrangige Ver-
bindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder künftigen nicht besi-
cherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Verbind-
lichkeiten, die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind. 
 
Wo werden die Wertpapiere gehandelt? 
 
Die Teilschuldverschreibungen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emittentin behält sich jedoch - ohne 
Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel an dem 
von der Wiener Börse als Multilaterales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna 
MTF und/oder in vergleichbare Handelssysteme vor. 
 
Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind? 
 
- Risiken bestehen aufgrund der strukturellen Nachrangigkeit der Teilschuldverschreibungen gegenüber ande-

ren von der Emittentin und deren Tochtergesellschaften aufgenommenen Finanzierungen, da die Inhaber der 
Teilschuldverschreibungen unbesicherte Gläubiger der Emittentin sind;  

- Risiken bestehen im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen, bei denen eine bestimmte Verwen-
dung der Erlöse vorgesehen ist, wie insbesondere „grüne“ oder „nachhaltige“ Anleihen. 
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- Anleihegläubiger unterliegen im Hinblick auf die Emittentin und dem von der Emittentin begebenen Wertpa-
pier dem Kreditrisiko; die Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann zu einem Ausfall von Zins- und Kapital-
zahlungen bis hin zum Totalverlust des Investments der Anleihegläubiger in die gegenständlichen Wertpa-
piere führen (Insolvenzrisiko);  

- Es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die Teilschuldverschreibungen entsteht oder, 
sofern er entstehen wird, dass er fortbestehen wird. In einem illiquiden Markt könnte es sein, dass Anleihe-
gläubiger ihre Teilschuldverschreibungen nicht oder nicht zu angemessenen Marktpreisen veräußern können. 

- Die Bonität der Emittentin kann sich während der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen verschlechtern 
(Bonitätsänderungsrisiko); 

- Der Wert von fix verzinsten Teilschuldverschreibungen kann aufgrund von Veränderungen des Marktzinssat-
zes sinken (Zinsrisiko).  

 
4. BASISINFORMATION ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN 
 
Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren? 
 
Die öffentliche Einladung zur Zeichnung der Teilschuldverschreibungen ergeht einen Bankarbeitstag nach der 
Veröffentlichung des Prospekts und endet spätestens mit dem Ende der Gültigkeit dieses Prospekts. Die Emittentin 
behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. Zeichnungsanträge von Anlegern werden 
während der Angebotsfrist direkt von der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaft IFA Invest GmbH als vertrag-
lich gebundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH, entgegengenommen. Der Zinssatz wird 
6 % p.a. betragen. Der Zinslauf beginnt am 01.04.2026 (Valutatag). Bei einer Zeichnung nach dem Valutatag 
fallen Stückzinsen an. Die Zinsen sind halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 31.03. und 30.09. eines Jahres, 
erstmalig am 30.09.2026 fällig.  
 
Die Teilschuldverschreibungen werden am 03.03.2031 zum Nennbetrag zurückgezahlt, sofern nicht vorher vor-
zeitig gekündigt, zurückgezahlt, verlängert oder angekauft und entwertet wurde. Sofern es zu einer einseitigen 
Verlängerung der Laufzeit durch die Emittentin kommt, erfolgt am 01.03.2032 die Rückzahlung zum Nennbetrag. 
Zahlungen von Zinsen und Kapital erfolgen durch die Emittentin über die Zahlstelle an das Clearingsystem und 
werden über die jeweiligen Kreditinstitute den Anleihegläubigern auf deren Konten gutgebucht. Der Emissions-
kurs beträgt 100 %. Bei einem Erwerbsbetrag für die Anleihe von 100 % des Nominalbetrags und vollständigem 
Erlös des Nominalbetrags bei der Rückzahlung der Anleihe sowie unter Außerachtlassung von Transaktionskosten 
und Gebühren ergibt sich eine jährliche Rendite vor Steuern in Höhe von 6 %. Die individuelle Rendite des jewei-
ligen Anlegers kann in einzelnen Fällen unterschiedlich ausfallen und hängt im Einzelfall von den beim jeweiligen 
Anleger individuell anfallenden Gebühren und Kosten sowie der individuellen Steuersituation ab. Aus diesem 
Grund kann die Emittentin keine Aussage über die individuelle Rendite des jeweiligen Anlegers treffen.  
 
Die geschätzten Gesamtkosten umfassen Kosten, die unabhängig vom Bruttoemissionserlös sind sowie solchen 
Kosten, die abhängig vom tatsächlich platzierten Emissionsvolumen sind. Bei den vom tatsächlich platzierten 
Emissionsvolumen abhängigen Kosten handelt es sich primär um Vertriebskosten und damit in Zusammenhang 
stehende Kosten. Diese können sich bis auf 4 % des Bruttoemissionsvolumens belaufen. Die vom Emissionsvolu-
men unabhängigen Kosten werden rund EUR 150.000 betragen und umfassen insbesondere Prospekterstellungs- 
und Billigungskosten, Kosten der Rechts- und Steuerberatung sowie Kosten für die Zahlstelle. Anlegern, die Teil-
schuldverschreibungen zeichnen, können darüber hinaus übliche Spesen und Gebühren (z.B. Depot- oder Trans-
aktionskosten) von ihren jeweiligen Kreditinstituten vorgeschrieben werden. 
 
Wer ist der Anbieter? 
 
Anbieter der Teilschuldverschreibungen ist die Emittentin. Zeichnungsanträge von Anlegern werden während der 
Angebotsfrist direkt von der Emittentin oder der IFA Invest GmbH, FN 475719 m, Grillparzerstraße 18-20, 4020 
Linz, als vertraglich gebundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH, FN 270566 t, Opernring 
1, E/520, 1010 Wien, LEI 5299007ESY7HQMDDKA94 entgegengenommen. Die Emittentin behält sich vor, wei-
teren Finanzintermediären eine Zustimmung zur Verwendung des Prospekts und sämtlicher allfälliger Nachträge 
für öffentliche Angebote der diesem Prospekt zugrundeliegenden Teilschuldverschreibungen in Österreich und in 
Deutschland zu erteilen. Diesfalls werden auch von diesen Finanzintermediären Zeichnungsanträge entgegenge-
nommen.  
 
Weshalb wird der Prospekt erstellt? 
 
Die Emittentin hat das Interesse, durch das Angebot der Teilschuldverschreibungen zusätzliches Fremdkapital 
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aufzubringen. Die Emittentin macht das Angebot und beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der 
Teilschuldverschreibungen für mögliche Immobilien-Akquisitionen (Liegenschaften), allenfalls auch die Optimie-
rung bestehender Finanzierungen, Erwerb von Unternehmensbeteiligungen, die der Expansion des Geschäftsmo-
dells dienen, zur Finanzierung und Refinanzierung nachhaltiger Immobilienprojekte und sonstige allgemeine Un-
ternehmenszwecke heranzuziehen; jeweils unter Verwendung der Nettoemissionserlöse entsprechend der Prozess-
leitlinien und Projektkriterien gemäß IFA Sustainability Bond Framework. Mit den Erlösen beabsichtigt die Emit-
tentin, primär Projekte zu realisieren, die sich auf die Projektkategorien grüne Gebäude und bezahlbarer Wohn-
raum spezialisieren. Dafür hat IFA das IFA Sustainability Bond Framework ausgearbeitet, welches beabsichtigt 
nachhaltige Anleihen zu emittieren und die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung bestehender und/oder 
zukünftiger Projekte zu verwenden, von denen erwartet wird, dass sie bezahlbaren Wohnraum bereitstellen und 
positive Auswirkungen auf die Umwelt haben, den CO2-Fußabdruck des IFA-Gebäudebestands reduzieren, die 
Nutzung erneuerbarer Energien und einen kohlenstofffreien Transport fördern. Die Emittentin prüft laufend die 
Transaktionsmärkte in ihren Kernregionen auf Akquisitionsmöglichkeiten, wobei (wie auch in der Vergangenheit) 
Investitionen sowohl durch Übernahme von Geschäftsanteilen an Immobilien(-investitions)gesellschaften, als 
auch durch Kauf von Immobilien im Wege von Asset Deals beabsichtigt sind. 
 
Der geschätzte Nettoerlös aus der Emission hängt von der Höhe der Zeichnungen der Anleihen ab und wird vo-
raussichtlich zwischen EUR 6.000.000,00 und EUR 8.000.000,00 betragen. Einem Übernahmevertrag unterliegt 
die Emittentin nicht. Aufgrund organisatorischer, kapitalmäßiger und personeller Verflechtungen zwischen der 
Emittentin, deren Gesellschafterin und deren Beteiligungen kann es zu Interessenkonflikten kommen. Insbeson-
dere aufgrund der gleichzeitigen Wahrnehmung von Gesellschafter- sowie Gesellschaftsinteressen besteht das Ri-
siko, dass im Rahmen einer Entscheidungsfindung ein bestehender Interessenkonflikt zum Nachteil der Anleger 
gelöst wird. Ein Interessenkonflikt kann ferner begründet werden, wenn der Vorstand der Emittentin und die Ge-
schäftsführung der Beteiligungen gleichzeitig für konkurrierende Unternehmen tätig sind. Dies kann sich nachtei-
lig auf die Emittentin und deren Investitionen auswirken. 
 
Die Omicron Investment Management GmbH soll, unter Heranziehung ihres vertraglich gebundenen Vermittlers 
IFA Invest GmbH, im Rahmen ihres ordentlichen Geschäftsbetriebs an der Emission teilnehmen. Sie steht in Zu-
sammenhang mit dem öffentlichen Angebot der Teilschuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit 
der Emittentin.  
 
Weiters ist beabsichtigt, dass solche Partnerunternehmen, die üblicherweise im Zusammenhang mit der Platzie-
rung von Bauherrenmodellen tätig werden, für die Emittentin durch Namhaftmachung von Personen, die an der 
Vermittlung von Finanzinstrumenten interessiert sind, tätig werden. Diese Namhaftmachung kann einerseits durch 
Weitergabe der Kontaktdaten von potenziellen Zeichnern an die von der Emittentin gewählten Vertriebspartner, 
sohin die IFA Invest GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH 
oder durch Kontaktherstellung zwischen dieser und potenziellen Zeichnern erfolgen. Bei erfolgreicher Durchfüh-
rung des Angebots erhalten die vorgenannten Partnerunternehmen und Omicron Investment Management GmbH 
eine Provisionsvergütung für die Namhaftmachung bzw Vermittlung, deren Höhe unter anderem von der Höhe 
des Gesamtnennbetrags der Teilschuldverschreibungen im Rahmen des Angebots abhängt und die, abhängig vom 
Zeitpunkt der Platzierung bis zu 4 % des Bruttoemissionsvolumens betragen kann. Diese Unternehmen haben 
daher ein Interesse am Erhalt dieser Provisionsvergütung. Insofern haben die vorgenannten Partnerunternehmen 
sowie Omicron Investment Management GmbH auch ein wirtschaftliches Interesse an der erfolgreichen Durch-
führung des Angebots, aus dem sich ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann. 
 
Weiters nimmt die Wiener Privatbank SE im Rahmen ihres ordentlichen Geschäftsbetriebs an der Emission teil, 
um als Zahlstellenbank Gebühren zu erzielen.  
 
Die Wiener Privatbank SE erbringt darüber hinaus im Rahmen ihres ordentlichen Geschäftsbetriebs verschiedene 
Bank-, Finanzdienstleistungs- oder ähnliche Dienstleistungen für die Emittentin, oder hat solche Dienstleistungen 
in der Vergangenheit erbracht, und hält in ihrer Position als Kreditinstitut oder Kreditgeber unter Kreditfazilitäten 
gewöhnliche Geschäftsbeziehungen mit der Emittentin, wofür sie übliche Vergütungen und Kostenersatz erhalten 
hat oder erhalten wird, aufrecht.  
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 RISIKOFAKTOREN 
 
Potenzielle Anleger sollten die in diesem Kapitel beschriebenen Risikofaktoren sowie alle an-
deren Informationen in diesem Prospekt, einschließlich der Anleihebedingungen sowie der Zu-
sammenfassung sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung über eine Veranlagung in von 
der Emittentin unter diesem Prospekt begebene Teilschuldverschreibungen treffen. Die nach-
stehende Darstellung der Risikofaktoren umfasst die der Emittentin gegenwärtig bekannten und 
von ihr für wesentlich erachteten Risiken. Über die dargestellten Risiken hinaus können wei-
tere, der Emittentin gegenwärtig unbekannte Risiken auftreten. Von der Emittentin derzeit für 
unwesentlich erachtete Risiken können sich nachträglich als wesentlich herausstellen. Die 
Emittentin hat einige für wesentlich erachtete Risiken bereits in der Zusammenfassung hervor-
gehoben. Diese Risiken werden auch in weiterer Folge in der Darstellung der Risiken vorge-
reiht (wesentlichster Risikofaktor ist jeweils an erster Stelle gereiht). Abgesehen davon enthält 
die nachstehende Reihung der Risikofaktoren weder eine Aussage über die Eintrittswahrschein-
lichkeit noch über das Ausmaß oder die Bedeutung der einzelnen Risiken. Aufgrund der 2025 
anhaltenden instabilen geopolitischen Situation können weitere, derzeit für die Emittentin auf-
grund der aktuell verfügbaren Informationen nicht erkennbare, Entwicklungen Einfluss auf die 
Einstufung und Reihung der nachfolgenden Risikofaktoren nach ihrer Wesentlichkeit und Ein-
trittswahrscheinlichkeit haben, sodass derzeit keine präzisen Aussagen darüber gemacht wer-
den können. 
 
Risiken können einzeln oder auch kumulativ auftreten. Der Eintritt einzelner oder auch mehre-
rer Risikofaktoren kann für sich allein oder zusammen mit anderen Umständen die Geschäfts-
tätigkeit der Emittentin wesentlich beeinträchtigen und erheblich nachteilige Auswirkungen auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren aus 
den Teilschuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen nachzukommen. Der Wert der 
fix verzinsten Teilschuldverschreibungen könnte aufgrund von Veränderungen des Marktzins-
satz sinken. Anleihegläubiger könnten ihr eingesetztes Kapital auch teilweise oder ganz verlie-
ren.  
 
Daher sollten Teilschuldverschreibungen der Emittentin nur als Bestandteil eines diversifizier-
ten Portfolios erworben werden. Bei Unsicherheiten in Bezug auf diesen Prospekt und die darin 
enthaltenen Informationen, insbesondere die nachstehenden Risikohinweise sollten potenzielle 
Anleger eigene Berater (Finanzberater, Steuerberater, Rechtsanwälte) zuziehen. Die in diesem 
Prospekt und den nachstehenden Risikohinweisen enthaltenen Informationen können eine pro-
fessionelle Beratung nicht ersetzen. 
 
1. RISIKEN IN BEZUG AUF DIE EMITTENTIN 
 
1.1. Die Emittentin selbst ist nur teilweise operativ tätig und sohin auf Zuführung von Li-

quidität und Gewinnen seitens ihrer Beteiligungsgesellschaften angewiesen, um Ver-
bindlichkeiten gegenüber Gläubigern und Anlegern bedienen zu können. 
 
Aufgrund der eingeschränkten Geschäftstätigkeit ist sie auf Zuführung von Liquidität 
und Gewinnen seitens ihrer Beteiligungsgesellschaften angewiesen, um Verbindlichkei-
ten gegenüber Gläubigern bedienen zu können. Eine Verschlechterung der wirtschaftli-
chen Situation der Beteiligungsgesellschaften, Verzögerungen und/oder Ausbleiben von 
Dividendenausschüttungen ist somit in Konsequenz ein wirtschaftliches Risiko für die 
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Emittentin vor allem im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit, ihrem Nettover-
mögen, ihrer Finanzlage, ihrem Cash-Flow und ihrem Betriebsergebnis. Dies kann vor 
allem die Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebe-
dingungen nachzukommen, wesentlich beeinträchtigen. 

 
1.2. Die Emittentin als Teil des IFA-Teilkonzerns hat einen substanziellen Bedarf an Finan-

zierungen und ist dem Risiko ausgesetzt, auslaufende Fremdkapitalfinanzierungen nicht 
oder nicht im erforderlichen Ausmaß oder nicht rechtzeitig erlangen zu können. Bei 
Refinanzierungen können sich die Konditionen erheblich verschlechtern, zB durch hö-
here Zinsen oder zusätzlich erforderliche Besicherungen.   
 

Die Emittentin als Teil des IFA-Teilkonzerns benötigt Finanzierungen, insbesondere zur 
Refinanzierung bestehender Kredite und Anleihen und zur Finanzierung der gegenwär-
tigen und zukünftigen Entwicklung und Projekte der Unternehmen des IFA-Teilkon-
zerns. In Zeiten volatiler Immobilienmärkte, die geprägt sind von anhaltenden geopoli-
tischen Spannungen – etwa dem Krieg in der Ukraine, den aktuellen Konflikten im Na-
hen Osten und in der Indopazifik-Region – den Nachwirkungen geldpolitischer Straf-
fungszyklen und verschärfter Kapital- sowie anderer regulatorischer Anforderungen, 
zeigen Fremdkapitalgeber eine zunehmende Zurückhaltung. Fremdkapitalgläubiger 
sind unter Umständen nicht bereit, auslaufende Kredite zu für den IFA-Teilkonzern 
günstigen Konditionen oder überhaupt zu verlängern oder zu stunden. Auslaufende Kre-
dite werden oft nur zu deutlich höheren Zinsen, mit zusätzlichen Besicherungsanforde-
rungen oder strengeren Kreditauflagen verlängert. Dies kann insbesondere zu dem Er-
fordernis führen, weitere Sicherheiten unter Kreditverträgen des IFA-Teilkonzerns zu 
bestellen und/oder Refinanzierungen mit höheren Zinsen, welche beispielsweise durch 
einen weiteren Anstieg des Zinsumfelds entstehen können, aufzunehmen. Generell kann 
es auch zu einem Mangel an Refinanzierungsmöglichkeiten kommen. Zudem sind im 
Jahresabschluss zum 31.12.2024 Anleiheverbindlichkeiten iHv TEUR 30.465 mit einer 
Restlaufzeit von 1-5 Jahren ausgewiesen; bei einem „Change-of-Control“ Fall ist eine 
vorzeitige Kündigung durch Anleihegläubiger möglich, wodurch ebenso kurzfristige 
Refinanzierungsmaßnahmen zur Rückzahlung erforderlich wären. 
 
Die Möglichkeiten bzw. Konditionen der Finanzierung der Emittentin bzw. der Unter-
nehmen des IFA-Teilkonzerns über Unternehmensanleihen sind abhängig vom jeweils 
vorherrschenden Kapitalmarktumfeld. Insoweit der IFA-Teilkonzern außerstande ist, 
Liquidität oder Fremdmittel im benötigten Ausmaß zur erforderlichen Zeit zu generie-
ren bzw. zu akzeptablen Konditionen aufzunehmen, könnte die Fähigkeit der Emittentin 
beeinträchtigt sein, ihren Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern nachzu-
kommen. 
 

1.3. Die Emittentin ist Liquiditätsrisiken ausgesetzt. 
  
Aufgrund von unregelmäßigen Zahlungseingängen und Zahlungsausgängen (beispiels-
weise aufgrund eines hohen Anstiegs der Inflationsrate, verspäteter Zahlungen oder un-
erwartet hoher Abflüsse sowie bei unzureichendem Zugang zu Kreditlinien bzw. zum 
Kapitalmarkt oder verzögerter Realisierung von Immobilien aufgrund von mangelnder 
Liquidität des Immobilienmarkts und/oder des Markts für Sachwertanlagen (siehe Punkt 
1.16)) kann es zu Liquiditätsengpässen oder -stockungen kommen, die dazu führen, dass 
die Emittentin Zahlungspflichten nicht mehr oder nicht rechtzeitig erfüllen können und 
in Verzug geraten oder flüssige Mittel zu schlechteren Konditionen anschaffen müssen. 
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Zudem beruhen die Liquiditätsplanungen der Emittentin auf bestimmten wirtschaftli-
chen bzw. rechtlichen Annahmen. Sofern Abweichungen von diesen Annahmen vorlie-
gen sollten, besteht das Risiko, dass die aktuellen Liquiditätsreserven der Emittentin 
nicht ausreichend wären und fällige Verbindlichkeiten nicht fristgerecht bzw. nicht voll-
ständig bedient werden könnten. Dies könnte den Fortbestand der Emittentin gefährden.  
 
Weiters hat die Liquiditätssituation der verbundenen Unternehmen der Emittentin maß-
geblichen Einfluss auf die Emittentin. Liquiditätsprobleme verbundener Unterneh-
men/nahestehender Personen können sich, insbesondere aufgrund der hohen Forderun-
gen von derzeit ca. EUR 30,814 Millionen auf die Emittentin und somit auch auf ihre 
Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, 
negativ auswirken.  
 
Das Darlehen an die Soravia Equity GmbH ist per 30.06.2025 ausgelaufen, Verhand-
lungen zur Rückzahlung laufen aktuell. Die Garantie der Soravia Investment Holding 
GmbH wurde nicht in Anspruch genommen. Zur Risikovorsorge wurde eine Einzel-
wertberichtigung iHv rund EUR 15,9 Mio. gebildet.  
 
Im Zusammenhang mit Darlehen an die Soravia Equity GmbH besteht das Risiko einer 
verbotenen Einlagenrückgewähr. Eine verbotene Einlagenrückgewähr liegt dann vor, 
wenn es zu Leistungen der Emittentin gegenüber Gesellschaftern oder den Gesellschaf-
tern nahestehende Personen kommt, denen keine gleichwertige Gegenleistung entge-
gensteht oder keine besonderen betrieblichen Gründe der Emittentin für den Abschluss 
einer Vereinbarung sprechen (at-arm's-length-Prinzip). Geschützt ist das gesamte Ver-
mögen der Emittentin. Rechtsfolgen einer verbotenen Einlagenrückgewähr wären die 
Nichtigkeit der gegen das at-arm's-length-Prinzip verstoßenden Vereinbarung sowie da-
raus resultierende Rückforderungsansprüche der Emittentin gegen die Gesellschafter 
sowie gegebenenfalls gegenüber den Empfängern der Leistung und eine allfällige Haf-
tung der Organmitglieder. Es besteht jedoch zusätzlich das Risiko, dass das Darlehen 
zum Zeitpunkt der Rückforderung seitens der Gesellschafterin nicht zurückgezahlt wer-
den kann, was sich wiederum negativ auf die Emittentin auswirken kann. 
 

1.4. Die Emittentin ist Risiken aus (weiteren) negativen Einmaleffekten, wie beispielsweise 
im Zusammenhang mit der Bewertung von Vermögenswerten, ausgesetzt. 
 
Die Emittentin hat einen Jahresverlust in Höhe von rund EUR -50 Mio verzeichnet. 
Dieses Ergebnis ist vor allem durch folgende Einmaleffekte geprägt: 
 

Einmaleffekt Betrag 
Mio. 
EUR 

Abwertung Beteiligung Pentagon Immobilienbesitz und Vermögens-
verwaltung GmbH 

1,68 

Einzelwertberichtigung Darlehen Pentagon Immobilienbesitz und 
Vermögensverwaltung GmbH 

1,3 

Abwertung Beteiligung ADOMO Beteiligungs GmbH 27,29 
Latente Steuern aus der Beteiligung ADOMO Beteiligungs GmbH 5,38 
Einzelwertberichtigung Darlehen Soravia Equity GmbH 15,90 

 
14 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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 51,55 
 
Im Jahr 2025 wurden von der Pentagon Immobilienbesitz und Vermögensverwaltung 
GmbH und ihren Beteiligungen Immobilienbestände veräußert. Hierbei wurde eine au-
ßerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsansatzes sowie weiters die Wertberichti-
gung einer bestehenden Darlehensforderung der Emittentin gegenüber dieser Gesell-
schaft notwendig.  
 
Überdies ergab sich aufgrund einer eingetretenen dauerhaften Wertminderung der Be-
teiligung die Notwendigkeit zur Durchführung einer außerplanmäßigen Abschreibung 
des Beteiligungsansatzes an der Adomo Beteiligungs GmbH von rund EUR 27,2 Mio.  
Hintergrund hierfür sind bewertungsrelevante Kapitalerhöhungen seitens IFA AG und 
Invest AG zur bilanziellen Stärkung der ADOMO. Die Invest AG hat in Zuge dieser 
ihre Genussrechte in Eigenkapital umgewandelt. Die Kapitalerhöhung führt zu einer 
Verschiebung der Beteiligungsquoten, ohne die wirtschaftliche Teilhabe der IFA AG 
am Unternehmenserfolg zu verändern. Aufgrund des Wegfalls der Ausnahmeregelung 
des § 198 Abs. 10 Z 3 UGB sind nunmehr auf den verbliebenen Unterschiedsbetrag 
zwischen unternehmens- und steuerrechtlichen Wertansätzen entsprechend passive la-
tente Steuern iHv rund EUR 5,4 Mio zu berücksichtigen. Diese Bewertung der Beteili-
gung an der ADOMO Beteiligungs GmbH zum 31.12.2024 basiert auf der Annahme 
einer künftigen Verlängerung bzw. Stundung der Kreditverbindlichkeiten durch die zu-
ständigen Gremien. Sollte diese Zustimmung wider Erwarten nicht erteilt werden, 
könnte eine weitere außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes erfor-
derlich werden. Dies würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
zusätzlich belasten. 
 
Die Eigenkapitalquote der Emittentin ist im zuletzt aufgestellten und geprüften Jahres-
abschluss gegenüber dem Vorjahr von rund 53,3% auf 10,4% zurückgegangen. Dieser 
Rückgang ist im Wesentlichen auf zuvor dargestellten Einmaleffekte zurückzuführen, 
die das Jahresergebnis periodenbezogen belastet haben. 
 
Auch künftig können weitere negative Einmaleffekte, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Bewertung von Vermögenswerten, nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende 
negative Einmaleffekte können unter anderem auch die Höhe des ausgewiesenen Eigen-
kapitals sowie die Eigenkapitalquote beeinflussen und sich wesentlich auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. 
 

1.5. Die Emittentin ist Haftungsrisiken und anderen rechtlichen Risiken, wie beispielsweise 
Gewährleistungsrisiken, ausgesetzt. 
 
Die Emittentin kann als Anbieter von Dienstleistungen Partei in Rechtsstreitigkeiten 
werden, in denen ihr Sorgfaltsverstöße und andere Rechtsverletzungen vorgeworfen 
werden, die mit erheblichen Kosten zu verteidigen sind und zu finanziellen Schäden 
führen können. Die Emittentin kann Partei in Gewährleistungs-, Schadenersatz- und an-
deren Prozessen werden, die nicht versicherbar sind oder durch den bestehenden Versi-
cherungsschutz nicht oder nicht zur Gänze abgedeckt werden. Auch andere Unterneh-
men des IFA-Teilkonzerns sind den oben genannten Risiken ausgesetzt, die sich wiede-
rum finanziell auf die Emittentin durchschlagen können. 
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Die Emittentin kann darüber hinaus Beklagte in Anlegerprozessen sein. So ist die Emit-
tentin derzeit Beklagte in einem Verfahren aufgrund eines Ausgleichsanspruchs iHv 
EUR 35.000. Daneben bestehen weitere Gerichtsverfahren hinsichtlich des Projekts 
„Das Hamerling“. Dabei handelt es sich um Schadenersatz und Gewährleistungsansprü-
che um insgesamt rund EUR 6 Mio. Ein weiteres Verfahren besteht zum Pensionsvor-
sorgemodell „LifeClassSixty Plus“. Die Klage richtet sich gegen die Emittentin und die 
IWB Institut für Wirtschaftsberatung GmbH. Der Streitwert beträgt rund EUR 1,5 Mio, 
wobei das Risiko für die Emittentin lediglich bei EUR 36.000 liegt.  
 
Im Rahmen eines Share Deals, an dem die Emittentin sowie ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen als Käufer beteiligt sind, kann es zu rechtlichen Auseinandersetzungen 
kommen. Die Transaktion, die im ersten Quartal 2025 unterzeichnet wurde, ist aufgrund 
von Verzögerungen auf Käuferseite bislang nicht abgeschlossen worden. Aufgrund der 
zeitlichen Verzögerung haben sich auch die Transaktionskosten, wie beispielsweise die 
Grunderwerbsteuer, erhöht. Trotz konstruktiver und bislang einvernehmlicher Gesprä-
che zwischen den beteiligten Parteien kann ein Rechtsstreit nicht ausgeschlossen wer-
den. Der derzeit im Raum stehende potenzielle Anspruch beläuft sich auf rund EUR 2,6 
Mio. Solche potenziellen Rechtsstreitigkeiten können erhebliche zeitliche und finanzi-
elle Belastungen verursachen und sich somit nachteilig auf die wirtschaftliche Lage und 
die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken. 
 
Weiters war eine Tochtergesellschaft, die Condoreal GmbH als Komplementärin der 
MERINDA elf Entwicklungs GmbH & Co KG (bereits liqu.), aufgrund von Ansprüchen 
wegen verspäteter Übergabe eines Objekts Beklagte in einem erstinstanzlichen Prozess 
vor dem HG Wien mit einem Streitwert von rund EUR 450.000. In der ersten Instanz 
wurde diese Klage abgewiesen. Zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts ist dieses 
Urteil jedoch noch nicht rechtskräftig. Gegen SEM Anlagen GmbH wurden Unterlas-
sungsklagen betreffend die Nutzung des Heizraums sowie der Leitungen zur Beliefe-
rung des Austro Towers betreffend die Triiiple Tower eingebracht. Im Gegenzug hat die 
SEM Anlagen GmbH eine Feststellungsklage auf Schadenersatz gegen die TRIIIPLE 
BP eins GmbH & Co OG sowie TRIIIPLE BP zwei GmbH & Co OG mit einem Streit-
wert von EUR 100.000 eingebracht, wobei bei diesem Verfahren zwischenzeitig einfa-
ches Ruhen vereinbart worden ist. Zudem wurde gegen die SEM Anlagen GmbH eine 
Feststellungsklage mit einem Streitwert von EUR 35.000 betreffend die Feststellung, 
dass die Wärme- und Kältelieferungsverträge samt Vertragsbeitritten nicht wirksam 
überbunden worden wären und der SEM Anlagen GmbH hieraus keine Ansprüche er-
wachsen seien, erhoben. Ebenso wurde im Außerstreitverfahren gegenüber der SEM 
Anlagen GmbH beantragt, eine Abrechnung für Wärme und Kälteversorgung zu legen. 
 
Auch weitere Tochtergesellschaften der Emittentin sowie des Soravia-Konzerns sind im 
Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf Beklagtenseite in Rechtsstreitigkei-
ten involviert. Diese Rechtsstreitigkeiten beziehen sich überwiegend auf Streitigkeiten 
aus Miet- und Werkverträgen sowie damit in Zusammenhang stehenden und die Immo-
bilien- und Baubranche betreffenden Verträgen aus dem operativen Geschäft. Aufwen-
dungen für die genannten oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten der Emittentin oder ih-
rer (weiteren) Tochtergesellschaften bzw. vollständiges oder weitgehendes Unterliegen 
in den genannten oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten der Emittentin oder ihrer (wei-
teren) Tochtergesellschaften, können sich wesentlich nachteilig auf die Ertragslage die-
ser Tochtergesellschaft und somit mittelbar auch auf die Finanzlage der Emittentin aus-
wirken. 
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Darüber hinaus gab es weitere Verfahren, an denen Unternehmen des IFA-Teilkonzerns 
beteiligt waren, die während der letzten 12 Monate abgeschlossen bzw. verglichen wur-
den bzw. in denen Ruhen vereinbart worden ist.  
 
Zahlungen aufgrund von gegebenen Sicherheiten bzw. finanziellen Verluste und mög-
liche Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten bzw. vollständiges oder weitgehendes Un-
terliegen in den genannten oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten, können sich wesent-
lich nachteilig auf die Ertragslage der Emittentin und somit auch auf die Fähigkeit, ihren 
Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, auswirken. 
 

1.6. Die Emittentin ist dem Risiko der Konzernzugehörigkeit zur Soravia Gruppe und dem 
Risiko eines Reputationsverlusts ausgesetzt.  

 
Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel wirtschaftlicher Misserfolg von Anlagepro-
dukten, die von der Emittentin angeboten werden, oder in der Vergangenheit angeboten 
wurden, können zu einem Reputationsverlust der Emittentin führen. Auch eine Nicht-
einhaltung von Vorschriften und daraus resultierende Sanktionen im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Korruption und Terroris-
musfinanzierung und ähnlicher Vorschriften kann rechtliche Folgen und Auswirkungen 
auf die Reputation haben. Werden – trotz umfangreicher interner Kontrollmaßnahmen 
– Fälle von Korruption, wettbewerbswidrigem Verhalten oder anderer illegaler Hand-
lungen von Mitarbeitern der IFA Gruppe aufgedeckt, so kann dies zu Reputationsschä-
den oder zur Verhängung von Strafen führen.  
 
Für den Vertrieb bedient sich die Emittentin auch externer Berater sowie deren Ver-
triebsteams und deren Kunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch 
diese externen Vertriebspartner zu Verstößen gegen anwendbare Rechtsvorschriften 
kommen kann.  
 
Die Emittentin gehört der Soravia Gruppe an, wobei negative Entwicklungen innerhalb 
der Soravia Gruppe bzw mit dieser in Verbindung stehenden Gesellschaften auch auf 
die Emittentin durchschlagen könnten. Konkret wird in diesem Zusammenhang auch 
auf die medialen Berichterstattungen der Soravia Gruppe in Deutschland und laufende 
(Anleger)-Verfahren hingewiesen. Dies könnte beispielsweise die künftige Kapitalbe-
schaffung sowie die Platzierung von Bauherrenmodellen der Emittentin negativ beein-
flussen.  
 
Die Aktien der Emittentin könnten ebenso verkauft oder auf andere Weise auf einen 
neuen Eigentümer übertragen werden. Dies hätte zwar unter gewissen Voraussetzungen 
ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger unter den Anleihebedingungen zur Folge. Es 
besteht jedoch das Risiko, dass bei vorzeitiger Kündigung durch mehrere oder alle An-
leihegläubiger, diese aufgrund fehlender Liquidität nicht entsprechend bedient werden 
können. Eine vorzeitige Kündigung durch mehrere oder alle Anleihegläubiger könnte 
zur Zahlungsunfähigkeit und in weiterer Folge zur Insolvenz der Emittentin führen.  
 
Die erschwerten Marktbedingungen im Immobiliensektor und die sich häufenden Insol-
venzen wirken sich negativ auf andere Immobilienunternehmen aus. In diesem Zusam-
menhang könnte, unter anderem aufgrund negativer Berichterstattung in der Öffentlich-
keit, insbesondere im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und/oder Insolvenzen, 
ein Reputationsschaden der Emittentin eintreten. Auch der Reputationsschaden eines 
aktuell oder vormals verbundenen Unternehmens der Emittentin kann Auswirkungen 
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auf die Reputation der Emittentin sowie die Attraktivität der Produkte und Dienstleis-
tungen der Emittentin und anderer Unternehmen des IFA-Teilkonzerns haben. Der Ein-
tritt eines Reputationsverlustes könnte zum Verlust von Kunden und Marktanteilen füh-
ren und folglich die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen gemäß Anleihebedingungen 
zu leisten, wesentlich schmälern sowie die Attraktivität der Produkte der Emittentin we-
sentlich negativ beeinflussen. 
 
Die negativen Auswirkungen aufgrund der Konzernzugehörigkeit zur Soravia Gruppe 
und/oder der Eintritt eines Reputationsverlustes könnten negative Auswirkungen auf die 
zukünftige Kapitalaufbringung und die Attraktivität der Produkte und Dienstleistungen 
der Emittentin und anderer Unternehmen des IFA-Teilkonzerns wesentlich negativ be-
einflussen und die Fähigkeit der Emittentin, Zahlungen gemäß Anleihebedingungen zu 
leisten, wesentlich schmälern oder negativ beeinflussen. 
 

1.7. Die Emittentin unterliegt dem Risiko eines Verlusts oder eines Scheiterns bei der Rek-
rutierung von Schlüsselkräften für den IFA-Teilkonzern.  

 
Der Erfolg des IFA-Teilkonzerns und damit der Emittentin hängt wesentlich von den 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Bemühungen der Schlüsselkräfte und leitenden Ange-
stellten des IFA-Teilkonzerns sowie deren Netzwerk an einschlägigen Experten, wie 
insbesondere Planer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Banken, Baufirmen und derglei-
chen, ab.  

 
Der Erfolg des IFA-Teilkonzerns hängt somit auch von der Fähigkeit der Emittentin ab, 
neue qualifizierte Mitarbeiter und Berater zu rekrutieren und bestehende zu halten, da 
unter anderem ansonsten mit einem Verlust an Produktivität und Kreativität zu rechnen 
ist. Der Verlust von Schlüsselkräften und/oder anderen wichtigen Mitarbeitern oder Be-
ratern kann die Geschäftstätigkeit der Emittentin und ihre Fähigkeit, den Zahlungsver-
pflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, negativ beeinflussen.  
 

1.8. Die Emittentin ist von den Vertriebstätigkeiten ihrer Vertriebspartner abhängig. 
 

Die Vertriebsaktivitäten der Emittentin basieren oft auf persönlichen Kontakten zwi-
schen externen Beratern der Emittentin sowie deren Vertriebsteams und deren Kunden. 
Diese persönlichen Kontakte der externen Vertriebspartner sowie deren Vertriebsteams 
erlauben es der Emittentin, ihre Produkte im Markt zu platzieren.  
 
Der Verlust solcher Vertriebspartner der Emittentin hätte daher wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin. 
 

1.9. Die Emittentin ist dem Risiko von Zahlungsverzug, Zahlungseinstellungen oder Boni-
tätsverschlechterungen von Gegenparteien ausgesetzt. 

 
Dritte, die der Emittentin oder anderen Unternehmen des IFA-Teilkonzerns Geld, 
Dienstleistungen oder andere Vermögensgegenstände schulden, könnten ihre Verpflich-
tungen gegenüber der Emittentin oder diesen anderen Unternehmen des IFA-Teilkon-
zerns wegen Zahlungsunfähigkeit, fehlender Liquidität, Bonitätsverschlechterungen, 
Wirtschaftsabschwüngen, operationellen Problemen oder aus anderen Gründen nicht er-
füllen.  
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Weiters ist die Emittentin dem Ausfallsrisiko ihrer Tochtergesellschaften ausgesetzt. 
Dies gilt vor allem, soweit die Emittentin Sicherheiten für Verbindlichkeiten von Toch-
tergesellschaften gestellt hat oder unbesicherte Ausleihungen bzw. Forderungen gegen-
über Tochtergesellschaften bestehen. Die Emittentin (in ihrer Rolle als Kreditnehmerin) 
hatte zum Stichtag 31.12.2024 Kreditlinien bei Kreditinstituten im Gesamtbetrag von 
rund EUR 350.000 ausgenützt. Zum Stichtag 30.06.2025 wurden die aufgenommenen 
Kreditlinien im Gesamtbetrag von rund EUR 4,6 Millionen ausgenutzt. Gleichzeitig 
wurden die Darlehen, welche die Emittentin als Darlehensgeberin verbundenen Unter-
nehmen/nahestehende Personen gewährt hat, seit dem 31.12.2024 bis zum 30.06.2025 
um rund EUR 2,815 Millionen auf rund EUR 33,616 Millionen erhöht. Der wesentliche 
Teil davon in Höhe von rund EUR 1717 Millionen entfällt auf das Darlehen an die So-
ravia Equity GmbH. Rund EUR 718 Millionen entfallen auf das Darlehen an die Penta-
gon Immobilienbesitz und Vermögensverwaltung Gesellschaft mbH.  
 
Für die aushaftenden Kredite der Emittentin wurden Sicherheiten bestellt. So sind die 
Aktien der Emittentin verpfändet. 
 
Verspätungen oder Verluste aus den Ausfällen von Gegenparteien hätten einen wesent-
lichen negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, das Geschäftsergebnis und die fi-
nanzielle Lage der Emittentin. Damit zusammenhängende Liquiditätsengpässe könnten 
es der Emittentin erschweren, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Fällig-
keitszeitpunkt zu tilgen und somit in weiterer Folge auch ihren Zahlungsverbindlichkei-
ten gemäß Anleihebedingungen nachzukommen. Zudem könnte es zur generellen Zah-
lungsunfähigkeit der Emittentin kommen und die verpfändeten Aktien der Emittentin 
verwertet werden. 
 

1.10. Die Emittentin ist einem herausfordernden makroökonomischen und geopolitischen 
Umfeld ausgesetzt, das durch anhaltende internationale Konflikte sowie die Nachwir-
kungen geldpolitischer Straffungen geprägt ist und das Investitions- und Finanzierungs-
verhalten negativ beeinflussen kann. 

 
Die Emittentin ist Risiken ausgesetzt, die sich aus der langfristigen Wirkung globaler 
Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrisen ergeben, insbesondere im Kontext an-
haltender geopolitischer Spannungen wie dem Krieg in der Ukraine, Konflikten im Na-
hen Osten und steigenden Konfliktrisiken im Indopazifik. Hinzu kommen die verzöger-
ten Effekte vergangener geldpolitischer Straffungszyklen, welche in den Jahren 2022 
bis 2024 zu deutlich erhöhten Zinsen geführt haben. Diese Entwicklungen können ins-
besondere, zu erhöhter Unsicherheit auf den Kapitalmärkten und zu einer insgesamt 
verhalteneren Investitions- und Konsumneigung führen. Ein Rückgang der Projektfi-
nanzierungen oder ein nachlassendes Interesse von Kunden an Sachwertanlagen kann 
im Ergebnis sowohl die Ertragslage als auch die Liquidität der Emittentin beeinträchti-
gen und dadurch ihre Fähigkeit, ihren Zahlungsverpflichtungen aus den Teilschuldver-
schreibungen fristgerecht und vollständig nachzukommen, wesentlich einschränken. 
 

 
15 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
16 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
17 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
18 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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1.11. Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen sind Risiken ausgesetzt, welche sich 
aus der verspäteten Einreichung der Jahresabschlüsse bzw. Konzernabschlüsse ergeben 
können. 

 
Bei der Emittentin und bei ihren verbundenen Unternehmen kam es in der Vergangen-
heit vereinzelt zu Verzögerungen bei der Offenlegung von Jahres- bzw. Konzernab-
schlüssen. Solche Verzögerungen können auch künftig nicht ausgeschlossen werden. 
 
Mögliche negative Auswirkungen einer verspäteten Veröffentlichung betreffen insbe-
sondere die Wahrnehmung durch Marktteilnehmer und Investoren sowie regulatorische 
Anforderungen. Auch kann dies zur Verletzung vertraglicher Verpflichtungen, bei-
spielsweise aus Kreditverträgen, führen. 
 
Zudem kann eine eingeschränkte Verfügbarkeit aktueller Finanzinformationen die Ent-
scheidungsfindung von Investoren und/oder Marktteilnehmer beeinflussen. In bestimm-
ten Konstellationen kann dies die Geschäftstätigkeit der Emittentin betreffen und sich 
somit negativ auf ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedin-
gungen nachzukommen, auswirken. 

 
1.12. Eine erneute Erhöhung des Zinsniveaus kann die Finanzierungskosten für Immobilien-

projekte deutlich verteuern und dadurch die Geschäftsentwicklung der Emittentin be-
einträchtigen. 
 
Die Emittentin steht vor dem Risiko, dass eine Wiederanhebung des allgemeinen Zins-
niveaus die Kosten für Neu- und Refinanzierungen deutlich in die Höhe treibt und damit 
die Wirtschaftlichkeit ihrer Immobilienprojekte belastet. Zwar liegt der Einlagenzins 
der Europäischen Zentralbank Mitte 2025 bei 2 %, nachdem er seit Sommer 2024 mehr-
fach gesenkt wurde, doch können künftige geldpolitische Reaktionen auf unerwartete 
Inflationserhöhungen oder neue Krisenschocks zu einem raschen Zinsanstieg führen. 
Höhere Zinsen wirken sich negativ auf die Attraktivität von Immobilieninvestments aus, 
da Investoren Finanzierungsvorhaben nur mit höheren Renditeerwartungen durchführen 
– dies kann zu einem Rückgang der Bautätigkeit und zu einer Verlangsamung des Ge-
samtmarkts führen. Infolgedessen könnten weniger Projekte realisiert und die Erlöse 
aus Verkäufen und Vermietungen geringer ausfallen. 
 
Eine solche Entwicklung hätte negative Folgen für die Emittentin und könnte auch die 
Fähigkeit der Emittentin, ihren Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen 
nachzukommen, beeinträchtigen. 
 

1.13. Eine Änderung der bestehenden Rechts- und Steuerlage sowie des aufsichtsrechtlichen 
Umfelds hätte wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der 
Emittentin.  

 
Die Haupttätigkeit der Emittentin besteht im Anbieten von Bauherrenmodellen.  
 
Das Anlageprodukt Bauherrenmodell richtet sich so gut wie ausschließlich an Privatin-
vestoren.  

 
Eine Änderung der maßgeblichen Rechts- und/oder Steuervorschriften sowie des auf-
sichtsrechtlichen Umfelds kann zu einer Verminderung der Attraktivität der Produkte 
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und Dienstleistungen der Emittentin, insbesondere von Bauherrenmodellen, und damit 
zu einem Rückgang des Geschäfts der Emittentin führen. Eine solche Entwicklung hätte 
wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin. 
 
Die Emittentin ist wesentlich von der geltenden Rechts- und Steuerlage betroffen. Mit 
Inkrafttreten der Reform der Grunderwerbsteuer (GREST) im Sommer 2025 haben sich 
die steuerlichen Rahmenbedingungen für Immobilientransaktionen in Österreich we-
sentlich verändert. Diese Änderungen können unter anderem zu höheren steuerlichen 
Belastungen, erhöhter Komplexität bei der Strukturierung von Transaktionen sowie zu 
Unsicherheiten bei der steuerlichen Beurteilung bestimmter Vorgänge führen. 
 
Daraus können Verzögerungen, Anpassungsbedarf oder zusätzliche Kosten bei geplan-
ten oder laufenden Projekten resultieren. Zudem besteht das Risiko, dass aufgrund von 
Auslegungsfragen oder ungeklärten Übergangsbestimmungen rechtliche Auseinander-
setzungen entstehen. Solche Entwicklungen könnten sich nachteilig auf die wirtschaft-
liche Lage, die Projektumsetzung sowie die Ertrags- und Finanzlage der Emittentin aus-
wirken. 
Darüber hinaus können Änderungen in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder 
Verwaltungspraxis, dem Abschluss oder der Umsetzung von Doppelbesteuerungsab-
kommen, der steuerlichen Situation im Allgemeinen und gewisse Veranlassungen, die 
zur Aufrechterhaltung der Struktur zu treffen sind, dazu führen, dass die Emittentin 
selbst einer höheren steuerlichen Belastung ausgesetzt ist, als dies in der derzeitigen 
Situation zu erwarten wäre. 
 

1.14. Die Emittentin ist allgemeinen Geschäftsrisiken ausgesetzt, die sich aus anhaltenden 
geopolitischen Spannungen, volatilen Rohstoff- und Energiepreisen sowie punktuellen 
Engpässen in den Lieferketten ergeben können. Diese Entwicklungen können operative 
Abläufe und Finanzierungsmöglichkeiten beeinträchtigen und so die Fähigkeit zur frist-
gerechten Bedienung der Teilschuldverschreibungen gefährden. 
 
Die Emittentin trägt allgemeine Geschäftsrisiken, wie zum Beispiel das Risiko des 
Funktionierens der Infrastruktur, von Streiks, Unfällen, Krieg, Seuchen und Pandemien 
sowie anderen wesentlichen nachteiligen Einflüssen. Die Verwirklichung einzelner oder 
mehrerer solcher Risiken auf Ebene der Emittentin oder auch eines anderen Unterneh-
mens des IFA-Teilkonzerns kann (indirekt) negative wirtschaftliche Auswirkungen auf 
die Emittentin und somit ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anlei-
hebedingungen nachzukommen, haben. 
 
Besonders hervorzuheben ist, dass Europa in den letzten Jahren von der durch den Er-
reger SARS-Cov-2 bzw die Krankheit COVID-19 und den von der Europäischen Union 
und den europäischen Staaten in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen, die 
das Wirtschaftsleben eingeschränkt haben, betroffen war. Darüber hinaus ergeben sich 
erhöhte Unsicherheiten aus dem seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Konflikt. Be-
reits absehbar ist ein deutlicher Anstieg der Preise im Energiebereich und in weiterer 
Folge auch bei allen energieintensiven Produkten. Die Auswirkungen erscheinen auf-
grund der konsequenten Sanktionspolitik des Westens gegenüber Russland jedoch wei-
ter anzusteigen. Das bedeutet, dass ein Szenario mit weiter steigender Inflation, stark 
rückläufigen Wachstum und einer daraus resultierenden Stagflation nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Weitere dahingehende verstärkende Auswirkungen können sich auch 
aus dem massiv eskalierenden Konflikt im Nahen Osten ergeben, insbesondere aus den 
militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Staaten Iran und Israel und deren 
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Nachwirkungen sowie aus dem andauernden Gaza-Konflikt. 
 

Die weltweite COVID-19-Pandemie (Coronavirus) in den letzten Jahren und der Krieg 
in der Ukraine haben zum Teil zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen für große 
Teile der Wirtschaft und der Bevölkerung geführt und können sich auch negativ auf die 
Emittentin auswirken. Sowohl die COVID-19-Pandemie als auch der Krieg in der Uk-
raine sowie der Irankrieg könnten langfristig negative Auswirkungen auf die Immobili-
enentwicklung und den Immobilienmarkt haben, was den Verkauf oder die Vermietung 
von Immobilien erschweren oder unmöglich machen könnte. Finanzierungen könnten 
schwieriger zu erhalten sein oder zu ungünstigeren Konditionen angeboten werden.  

 
Der Immobiliensektor bleibt herausfordernd. Im Jahr 2025 zeigte sich ein gemischtes 
Bild je nach Assetklasse. Der Rückgang neu fertiggestellter Mietwohnungen hat sich 
verschärft, was zu einem historischen Tief des Neubauangebots und steigenden Mieten 
führt. Die Nachfrage nach Eigentum wächst aufgrund günstiger Finanzierungskonditi-
onen, doch bleibt das Angebot knapp. Die schwierigen Bedingungen für Projektent-
wickler behindern weiterhin den Neubau.  

 
Bei laufenden Projektrealisierungen wurden Baukosten großteils mit vertraglich garan-
tiertem Fixpreis vergeben. Deshalb ist die Emittentin bei bereits abgeschlossenen Bau-
verträgen im Rahmen der aktuellen Immobilienprojekte der Soravia Gruppe von der 
aktuellen Preisdynamik des Bau- und Rohstoffmarktes nicht direkt bzw. indirekt betrof-
fen. Es besteht jedoch das Risiko nachteiliger Auswirkungen aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen auf künftige Vertragsabschlüsse. Dieses Risiko könnte insbesondere 
durch den Abschluss aktuell erforderlicher Preisgleitklauseln verwirklicht werden.  
 
Zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts können die weiteren Nachwirkungen der 
COVID-19-Pandemie und die Folgen und/oder Auswirkungen des Krieges in der Ukra-
ine und des Irans nicht abschließend beurteilt bzw. genau abgeschätzt werden. Dieses 
Risiko könnte die Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleihegläubiger gefährden. 
 

1.15. Die Emittentin ist für die Strukturierung ihrer Anlageprodukte auf die Verfügbarkeit 
geeigneter Immobilien zu angemessenen Konditionen angewiesen. 
 
Die Emittentin ist bei der Strukturierung ihrer Anlageprodukte (Bauherrenmodelle, aber 
auch Beteiligungen an immobilientragenden Gesellschaften und Vorsorgewohnungen) 
auf die Verfügbarkeit attraktiver Immobilien angewiesen. Zyklische (dh konjunkturab-
hängige) Schwankungen des Immobilienmarkts können die Verfügbarkeit attraktiver 
Immobilien oder die Fähigkeit, Immobilien zu vorteilhaften Konditionen anzukaufen, 
negativ beeinflussen. 
 
Die Verfügbarkeit attraktiver Immobilien ist von Ereignissen beeinflusst, die nicht im 
Einflussbereich der Emittentin liegen, wie etwa die Preissituation, die Nachfrage, allge-
meine wirtschaftliche Bedingungen, oder Erhalt von Projektfinanzierungen. Dies kann 
dazu führen, dass die Emittentin nicht mehr in der Lage ist, Immobilien zu erwerben, 
die zu einem Gewinn der Emittentin führen können. Derartige Entwicklungen und Um-
stände können negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin und in 
weiterer Folge ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingun-
gen nachzukommen, haben. 
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1.16. Die Emittentin ist dem Risiko ausgesetzt, bei mangelnder Liquidität des Immobilien-
markts und/oder des Markts für Sachwertanlagen, die zur Strukturierung ihrer Produkte 
erworbenen Immobilien möglicherweise nicht oder nur zu unvorteilhaften Konditionen 
veräußern zu können. 
 
Die Emittentin kauft zur Strukturierung ihrer Anlageprodukte (in der Regel über Toch-
tergesellschaften) Immobilien an. Immobilieninvestments sind generell durch eine be-
grenzte Liquidität gekennzeichnet. Das heißt, dass die Realisierung von Immobilien 
schwieriger umzusetzen sein kann als die von anderen Vermögensgegenständen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen können Immobilienwerte erheblichen Schwankungen un-
terliegen. Die von der Emittentin erzielbaren Immobilienerlöse hängen stark von der 
Liquidität der Immobilieninvestmentmärkte sowie jener des Markts für Sachwertanla-
gen ab. Anleger könnten zögern oder sich außer Stande sehen, in die von der Emittentin 
angebotenen Immobilienanlageprodukte zu investieren. Selbst wenn Anleger diese Im-
mobilien erwerben, kann es sein, dass dies nur zu solchen Konditionen erfolgt, die es 
der Emittentin nicht erlauben, Gewinne zu erzielen oder der Emittentin Verluste zufü-
gen. Die Gründe dafür können in der allgemeinen Annahme fallender Immobilienpreise, 
der Nichtverfügbarkeit adäquater Finanzierung oder der Markteinschätzung eines Rück-
gangs der Nachfrage nach entsprechenden Immobilien, und damit verbunden einem 
Rückgang von Mieteinkommen und Liquidität liegen. Insbesondere dann, wenn die Re-
alisierung einer Immobilie unter Zeitdruck erfolgen muss, kann dies dazu führen, dass 
die Veräußerung zu für die Emittentin nicht vorteilhaften Konditionen erfolgen muss. 
Kann die Emittentin Immobilien nicht oder bloß verspätet oder zu nachteiligen Kondi-
tionen im Markt platzieren, kann dies auch zu Liquiditätsengpässen oder -stockungen 
führen. In Folge können solche Entwicklungen auch die Fähigkeit der Emittentin, den 
Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, wesentlich ne-
gativ beeinflussen. 

 
1.17. Die Emittentin unterliegt einem Verwertungsrisiko, dass sich dadurch ergibt, dass sich 

Immobilienbewertungen in einer Weise ändern können, die für die Emittentin nicht oder 
nicht in dieser Form vorhersehbar waren. 
 
Die Geschäftstätigkeit der Emittentin basiert zu Teilen auf den Bewertungen der von ihr 
für die Strukturierung ihrer Anlageprodukte (Bauherrenmodelle, aber auch Beteiligun-
gen an immobilientragenden Gesellschaften und Vorsorgewohnungen) zu erwerbenden 
und erworbenen Immobilien, weil diese Bewertungen die Grundlage für die Ankaufs-
entscheidung, aber auch für die spätere Verwertung durch Platzierung im Markt und die 
dafür erforderliche Preisbildung, darstellen. 
 
Die Bewertung von Immobilien hängt einerseits von Marktgegebenheiten ab, anderer-
seits von rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen und auch in hohem 
Maße von Annahmen und Einschätzungen, die zu einem großen Teil subjektiven Be-
trachtungen unterliegen und sich als unrichtig herausstellen können. Die Festsetzung 
des Werts einer Immobilie zum angegebenen Stichtag durch ein Bewertungsgutachten 
ist nicht immer zwingend vollständig und korrekt.  
 
Die wachsende Bedeutung der Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(„ESG“ – Environmental, Social, Governance) sowie damit einhergehender Anforde-
rungen, wie etwa der EU-Taxonomie-Verordnung, spiegeln sich auch in der Immobili-
enbranche wider. Bei ESG handelt es sich um die Evaluierung der unternehmerischen 
Sozialverantwortung. Hierbei geht es um den (freiwilligen) Beitrag der Wirtschaft zu 
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einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. 
Die zunehmende Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei der Bewertung von Immobi-
lien kann aufgrund strengerer Kriterien in weiterer Folge zu einem geringeren Verwer-
tungserlös einer Liegenschaft führen. Dies liegt daran, dass unter Berücksichtigung der 
ESG-Kriterien umfassende Analysen der ökologischen Nachhaltigkeit, sozialen Verant-
wortung und der Unternehmensführung im Zusammenhang mit Immobilien erforderlich 
sind. Im Rahmen solcher Analysen könnten beispielsweise Defizite im Bereich Ener-
gieeffizienz aufgedeckt werden. Solche Mängel können die Attraktivität der Immobilie 
für potenzielle Käufer mindern und somit den Marktwert negativ beeinflussen. Käufer 
sind zunehmend sensibilisiert für ESG-Risiken und könnten lediglich bereit sein, weni-
ger als den vom Verkäufer gewünschten Kaufpreis zu zahlen, um zukünftig Kosten und 
Risiken zu minimieren. Die Taxonomie ist ein EU-weit gültiges System zur Klassifizie-
rung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Nachhaltiges Bauen und/oder Sanieren 
von Gebäuden zur Verwirklichung der europäischen Energie- und Klimaziele werden 
immer relevanter. Die (Nicht-)Einhaltung nachhaltiger Gebäudestandards kann sich, 
insbesondere bei stärker gewichteter Berücksichtigung in den Bewertungskriterien, auf 
den Wert von Immobilien auswirken.  
 
Ändern sich die Annahmen, beispielsweise dadurch, dass die Entwicklungskosten höher 
sind als erwartet, oder die Verwertungserlöse z.B. aufgrund der Änderung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen (z.B. Festlegung umfassenderer Mietzinsobergrenzen, Strei-
chung von Förderungen) geringer sind als erwartet, kann dies die Ertragsentwicklung 
der Emittentin und ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedin-
gungen nachzukommen, negativ beeinflussen.  
 

1.18. Die Emittentin ist Risiken in Zusammenhang mit Immobilienakquisitionen und -ver-
käufen ausgesetzt. 
 
Jede Immobilien-Akquisition birgt Unsicherheiten und Risiken in sich, einschließlich 
des Risikos, dass eine Akquisition nicht abgeschlossen wird, nachdem die Emittentin 
eine Überprüfung des Projekts nach wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und ähn-
lichen Aspekten sorgfältig getätigt hat. Abgeschlossene Akquisitionen von Immobilien 
und Beteiligungen an Gesellschaften beinhalten zusätzliche Risiken. Im Rahmen der 
von der Emittentin im Zuge einer Akquisition üblicherweise durchgeführten Due Dili-
gence Prüfung könnten die Emittentin oder ihre Berater und Sachverständigen, die mit 
der Akquisition der Immobilie oder Beteiligung verbundenen Risiken falsch einschät-
zen oder eingeschätzt haben. Vertragliche Bestimmungen können Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüche wegen wesentlichen Mängeln der Immobilie oder Beteiligung auf 
einen nicht angemessenen Betrag beschränken, und derartige Ansprüche könnten gegen 
den Verkäufer nicht durchsetzbar sein. Auch jede Verkaufstransaktion birgt Unsicher-
heiten und Risiken in sich, einschließlich des Risikos, dass ein Verkauf nicht abge-
schlossen wird, nachdem die Emittentin beträchtliche Investitionen in eine üblicher-
weise im Vorfeld durchgeführte Due Diligence Prüfung getätigt hat. Werden Immobi-
lien oder Beteiligungen verkauft, kann die Emittentin Ansprüchen des Erwerbers, ins-
besondere aus Gewährleistung, Schadenersatz, sonstigen vertraglichen Zusicherungen 
und Garantien ausgesetzt sein, die den vereinbarten Kaufpreis nachträglich erheblich 
mindern könnten. Außerdem könnte die erfolgreiche Anfechtung von Kaufverträgen 
durch Käufer zur Rückabwicklung von Liegenschaftsverkäufen führen. Verwirklichen 
sich eines oder mehrere dieser Risiken, kann dies einen erheblich nachteiligen Einfluss 
auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin und ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtun-
gen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, haben. 
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1.19. Die Eigentumsansprüche und sonstigen Rechte der IFA Gruppe in Zusammenhang mit 

Immobilien können Gegenstand von Anfechtungen sein, Genehmigungen können 
rechtswidrig erwirkt worden sein. 
 
Immobilientransaktionen können aus verschiedenen Gründen angefochten werden, bei-
spielsweise, weil der Verkäufer oder sonst vermeintlich an der Immobilie Berechtigte 
nicht berechtigt waren, diese zu veräußern. Jede erfolgreiche Anfechtung des Eigentums 
eines Vorbesitzers einer Immobilie durch eine staatliche Behörde oder Dritte könnte 
dazu führen, dass der IFA-Teilkonzern und somit auch die Emittentin Restitutionsan-
sprüchen ausgesetzt ist, deren Ausgang nicht vorhersehbar ist. 
 
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass in Österreich das Eigentumsrecht an einer Liegen-
schaft nur durch Eintragung des Erwerbers in das Grundbuch erworben werden kann.  

 
Die Eintragung des Eigentumsrechts im Grundbuch löst Gebühren aus. Da die Emitten-
tin beabsichtigt, erworbene Liegenschaften in weiterer Folge als Bauherrenmodelle zu 
strukturieren und bei Anlegern zu platzieren, wird die jeweilige Käufergesellschaft des 
IFA-Teilkonzerns in der Regel nicht als Eigentümerin der Liegenschaften im Grund-
buch eingetragen, sofern nicht die Anteile der Käufergesellschaft an die jeweiligen An-
leger abgetreten werden. Vielmehr werden die künftigen Bauherren als Eigentümer ein-
getragen. Es kommt somit zu einer Sprungeintragung. Davon spricht man, wenn der 
(derzeitig außerbücherlich) Berechtigte nicht im Grundbuch eingetragen ist, und über 
seine Rechte verfügt, bevor es zu einer Eintragung seiner Rechte kommt. Auch diese 
Vorgehensweise kann zu Anfechtungen der Rechte der Unternehmen des IFA-Teilkon-
zerns an diesen Liegenschaften führen. Finden solche Anfechtungen statt, kann dies auf 
die Emittentin durchschlagen und somit einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit und damit auf die Fähigkeit der Emittentin haben, ihren Verpflich-
tungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

 
Weiters ist es möglich, dass Baubewilligungen, Genehmigungen, Widmungen oder ähn-
liche Voraussetzungen rechtswidrig, beispielsweise gegen rechtswidrige Vorteilsge-
währung, erwirkt wurden. Derartige Vorgänge könnten im Nachhinein angefochten 
werden. Ähnliches ist in Zusammenhang mit Privatisierungen, Bieterverfahren und 
Auktionen in Zusammenhang mit der Akquisition von Bodennutzungs- und Entwick-
lungsrechten möglich. Werden Baubewilligungen, Genehmigungen, Widmungen oder 
ähnliche Voraussetzungen erfolgreich angefochten, kann dies einen erheblich nachteili-
gen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und damit auf die Fähigkeit der Emittentin ha-
ben, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen.  

 
1.20. Immobilien können mit Umweltschäden belastet sein. 

 
Die Emittentin und ihre Tochtergesellschaften besitzen eine Vielzahl von Immobilien. 
Es besteht das Risiko, dass an einzelnen Immobilien verdeckte Umweltbelastungen zum 
Vorschein kommen. Sanierungskosten für Umweltschäden können sehr hoch sein, 
wodurch diese negativen Auswirkungen auf die finanzielle Lage und damit auf die Fä-
higkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nach-
zukommen, haben können.  
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1.21. Die Emittentin als Teil des IFA-Teilkonzern ist bei der Erschließung neuer Geschäfts-
felder unternehmerischen Risiken und maßgeblichen Kosten ausgesetzt.  
 
Die Emittentin bietet privaten und institutionellen Investoren Zugang zu österreichi-
schen Immobilien-Investments. Seit 2018 umfasst das Leistungsspektrum des IFA-Teil-
konzerns auch einen eigenen Vertriebskanal zum Vertrieb von Finanzinstrumenten, vor-
rangig Anleihen durch die IFA Invest GmbH, einer Tochtergesellschaft der Emittentin 
als selbständige Unternehmerin (seit September 2024) unter dem Haftungsdach des 
konzessionierten Haftungsträgers Omicron Investment Management GmbH an.  
 
Der IFA-Teilkonzern tritt durch die Erschließung dieses neuen Vertriebskanals mit An-
bietern etablierter Vertriebslösungen in Wettbewerb. Es besteht das Risiko, dass dieser 
neue Vertriebskanal der Emittentin nicht oder nicht im erwarteten Ausmaß am Markt 
angenommen wird; insbesondere deshalb, weil das Anlegerpublikum auf die Produkte 
etablierter Konkurrenten zurückgreift. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder ist auch 
regelmäßig mit maßgeblichen Anlauf-Investitionen und hohem Arbeitsaufwand ver-
bunden. Sollte sich der eigene Vertriebskanal nicht etablieren bzw. kann sich der IFA-
Teilkonzern nicht am Markt gegenüber anderen Wettbewerbern erfolgreich positionie-
ren, kann dies einen erheblich nachteiligen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit und Er-
tragslage der Emittentin haben und somit auch auf die Fähigkeit der Emittentin haben, 
ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen. 

 
1.22. Die Emittentin als Teil des IFA-Teilkonzerns ist bei der Erschließung des neuen Ge-

schäftsfelds „Vertrieb“ zahlreichen regulatorischen Vorschriften unterworfen. Es kann 
durch die IFA Invest GmbH, einem Tochterunternehmen der Emittentin, zu Verstößen 
gegen anwendbare regulatorische Vorschriften oder zur zivilrechtlichen Haftung kom-
men. 
 
Der laufende Betrieb eines Vertriebskanals für Finanzinstrumente, wie beispielsweise 
Anleihen, unterliegen zahlreichen regulatorischen Vorschriften, wie beispielsweise den 
Vorschriften im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinter-
ziehung, Korruption und Terrorismusfinanzierung und ähnlichen Vorschriften. Auf-
grund der Komplexität der anzuwendenden Rechtsvorschriften kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass es durch die IFA Invest GmbH, einem Tochterunternehmen der Emit-
tentin, zu Verstößen gegen anwendbare regulatorische Vorschriften oder zur zivilrecht-
lichen Haftung kommen kann. Dies kann einen erheblich nachteiligen Einfluss auf Ge-
schäftstätigkeit und Reputation der Emittentin und damit auf die Fähigkeit der Emitten-
tin haben, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nachzukommen 
haben. 
 
Sollte, aus welchen Gründen auch immer, die vertragliche Beziehung zwischen IFA 
Invest GmbH und Omicron Investment Management GmbH aufgelöst werden, hat die 
IFA Invest GmbH einen Vertrag mit einem anderen Haftungsdach abzuschließen oder 
die Tätigkeit als vertraglich gebundener Vermittler einzustellen.  
 

 
1.23. Eine ungenügende Aufbringung von Kapital könnte die Investitionstätigkeit, das 

Wachstum und die Wertentwicklung des Unternehmens einschränken oder zu einer un-
rentablen Kostenstruktur führen. 
 
Kann die Emittentin unter diesem Angebotsprogramm nicht Teilschuldverschreibungen 
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im geplanten Umfang platzieren, könnte dies die zukünftige Investitionstätigkeit der 
Emittentin einschränken, insbesondere wenn diese zu vergleichbaren Konditionen keine 
alternative Finanzierung (etwa durch Bankkredite) erlangen kann. Das kann zu einer 
unrentablen Kostenstruktur, vermindertem Wachstum und einer langsameren Wertent-
wicklung der Emittentin führen und damit die Geschäftstätigkeit erheblich beeinträch-
tigen. 
 
Die IFA Invest GmbH, ein Tochterunternehmen der Emittentin, vermittelt als vertrag-
lich gebundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH ausgewählte 
Investmentmöglichkeiten, vorrangig in der Form von Anleihen, an ein breites Publi-
kum. 
 
Auch die gegenständliche Anleihe soll von der Emittentin über die IFA Invest GmbH 
unter dem Haftungsdach der Omicron Investment Management GmbH vertrieben wer-
den. Die Tochtergesellschaft der Emittentin, die IFA Invest GmbH, wird als vertraglich 
gebundener Vermittler der Omicron Investment Management GmbH für die Vornahme 
dieser Tätigkeiten bestimmte Entgelte, einschließlich einer vom geplanten Emissions-
volumen abhängigen Provision erhalten. 
 
Sollte die Begebung der Teilschuldverschreibungen mangels ausreichender Nachfrage 
unter dem geplanten Emissionsvolumen erfolgen, so sind fixe Aufwandspositionen, wie 
beispielsweise die an die IFA Invest GmbH zu leistende Provision, im Verhältnis zu den 
Teilschuldverschreibungen relativ höher als bei prognostizierter Vollemission der Teil-
schuldverschreibungen. 
 
Sollte es der Emittentin mangels ausreichender Nachfrage nach Teilschuldverschrei-
bungen nicht möglich sein, Teilschuldverschreibungen in einem wirtschaftlich sinnvol-
len Ausmaß aufzubringen, um dadurch ausreichend Kapital einzuwerben, steht es der 
Emittentin frei, von der Emission abzusehen.  
 

1.24. Wird der Emissionserlös nicht effizient eingesetzt, kann dies zu erheblichen Nachteilen 
der Emittentin führen. 

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Teilschuld-
verschreibungen für Immobilien-Akquisitionen (Liegenschaften), allenfalls auch die 
Optimierung bestehender Finanzierungen, Erwerb von Unternehmensbeteiligungen, die 
der Expansion des Geschäftsmodells dienen und sonstige allgemeine Unternehmens-
zwecke heranzuziehen. Gelingt es der Emittentin nicht, die Mittel aus der Ausgabe die-
ser Teilschuldverschreibungen effizient einzusetzen, zum Beispiel durch bei der Pro-
jektentwicklung und/oder dem weiteren Verkauf auftretenden Verzögerungen, die zu 
einer unerwarteten Bindung von Kapital führen, kann das negative Auswirkungen auf 
die Geschäftstätigkeit der Emittentin und ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen 
gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, haben.  

1.25. Es bestehen Risiken aufgrund der Konzentration der Anteilseigner. 
 

Sämtliche Aktien der Emittentin werden von einer einzigen Anteilseignerin gehalten, 
die daher Maßnahmen der Emittentin kontrollieren kann, und damit unter anderem fol-
gende Entscheidungen der Emittentin beeinflussen kann: die Bestellung der Mitglieder 
des Aufsichtsrates und damit indirekt die Bestellung der Vorstandsmitglieder der Emit-
tentin; Zeitpunkt und Höhe von Dividendenzahlungen; Entscheidung des Jahresbudgets; 
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Entscheidungen über eine Erhöhung des Grundkapitals; oder die Zustimmung zu Ände-
rungen der Satzung der Emittentin. Die Interessen der einzigen Aktionärin der Emitten-
tin, können jenen der Emittentin und/oder jenen der Gläubiger der Emittentin, und sohin 
den Interessen der Anleihegläubiger, widersprechen. 
 

1.26. Es besteht das Risiko eines nicht ausreichenden Versicherungsschutzes.  
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schäden eintreten oder Ansprüche gegen-
über der Emittentin bzw. ein anderes Unternehmen des IFA-Teilkonzerns geltend ge-
macht werden, die über die Art oder den Umfang des bestehenden Versicherungsschut-
zes hinausgehen. Weiters besteht das Risiko, dass der bestehende Versicherungsschutz 
nicht oder nicht zu attraktiven Konditionen verlängert werden kann (wird), oder dass 
die Kosten für den Versicherungsschutz in Zukunft steigen werden. Sofern einer oder 
mehrere der vorgenannten Umstände eintreten, kann das (indirekt) negative Auswirkun-
gen auf die finanzielle Lage der Emittentin und ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflich-
tungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, haben. 

 
1.27. Es besteht das Risiko von Interessenkonflikten.  

 
Aufgrund organisatorischer, kapitalmäßiger und personeller Verflechtungen zwischen 
der Emittentin, deren Gesellschafterin und deren Beteiligungen kann es zu Interessen-
konflikten kommen. Insbesondere aufgrund der gleichzeitigen Wahrnehmung von Ge-
sellschafter- sowie Gesellschaftsinteressen besteht das Risiko, dass im Rahmen einer 
Entscheidungsfindung ein bestehender Interessenkonflikt zum Nachteil der Anleger ge-
löst wird. Ein Interessenkonflikt kann ferner begründet werden, wenn der Vorstand der 
Emittentin und die Geschäftsführung der Beteiligungen gleichzeitig für konkurrierende 
Unternehmen tätig sind. Dies kann sich nachteilig auf die Emittentin und deren Investi-
tionen auswirken. 
 
Aufgrund organisatorischer, kapitalmäßiger und personeller Verflechtungen mit Part-
nerunternehmen kann es ebenfalls zu Interessenkonflikten kommen. Es besteht die 
Möglichkeit, dass die handelnden Personen nicht die Interessen der Emittentin in den 
Vordergrund stellen, sondern eigene Interessen oder Interessen von anderen Beteiligten 
verfolgen. Insbesondere können anderweitige, zum Beispiel vertragliche Verpflichtun-
gen sowohl auf Ebene der Emittentin als auch auf Ebene von anderen Partnerunterneh-
men das Risiko von Interessenskonflikten zusätzlich verstärken. 
 

1.28. Es besteht das Risiko einer nicht vollständigen Abgeltung allfälliger Verlustvorträge bei 
Beendigung der körperschaftsteuerlichen Unternehmensgruppe. 
 
Die Emittentin ist Mitglied einer körperschaftsteuerlichen Unternehmensgruppe. Sie ist 
ein Konzernunternehmen § 15 AktG (§ 115 GmbHG) und gehört als verbundenes Un-
ternehmen gem § 244 UGB zum Konsolidierungskreis der Soravia Investment Holding 
GmbH. Dabei werden die steuerlichen Gewinne und Verluste dem Gruppenträger zu-
gewiesen und bei diesem der Körperschaftsteuer unterworfen. Über eine Steuerumlage 
werden die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vor- und Nachteile zwischen der 
Emittentin und dem Gruppenträger ausgeglichen. Für zugewiesene Verluste erhält die 
Emittentin keine sofortige Abgeltung, sondern diese sind für eine Gegenverrechnung 
mit künftigen Gewinnen evident zu halten (dh vorzutragen). 
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Auf Basis des Steuerumlagevertrages besteht bei Beendigung der körperschaftsteuerli-
chen Unternehmensgruppe das Risiko, dass etwaige evident gehaltene Verluste (Ver-
lustvorträge) auf Ebene der Emittentin nicht in der vollen Höhe, sondern nur in der Höhe 
von 40 % der Steuerersparnis abgegolten werden und dadurch ein finanzielles bzw. 
wirtschaftliches Risiko entstehen könnte, welches die Fähigkeit der Emittentin, den 
Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, negativ beein-
flussen kann. 
 

1.29. Bei Akquisitionen und strategischen Beteiligungen können ungeplant hohe Integrati-
onskosten entstehen und geplante Synergieeffekte ausbleiben.  
 
Die Emittentin beabsichtigt, auch in Zukunft Unternehmenskäufe zu tätigen und/oder 
weitere Unternehmensbeteiligungen einzugehen. Dies ist mit erheblichen Investitionen 
und Risiken verbunden. Die Fehleinschätzung von Risiken sowie sonstige Misserfolge 
im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen und Beteiligungen können erhebliche 
nachteilige wirtschaftliche Auswirkungen auf die Emittentin und somit ihre Fähigkeit, 
den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, haben. 
 

1.30. Auflagen aus Finanzierungsverträgen der Emittentin können ihre finanzielle und ge-
schäftliche Flexibilität einschränken. Ihre Verletzung kann die Finanzlage der Emitten-
tin beeinträchtigen. 
 
Kreditverträge mit finanzierenden Banken enthalten üblicherweise dem Kreditnehmer 
für die Zeit des Kredits auferlegte Verpflichtungen (auch Covenants genannt). Diese 
beinhalten Auflagen zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen. Eine Verletzung 
solcher Auflagen kann unter anderem zu einer Kündigung des verletzten Kreditvertrags 
durch den Kreditgeber bzw. zu einer sofortigen Fälligstellung des unter dem verletzten 
Kreditvertrag gewährten Kreditbetrags führen. Auch der Emittentin sind solche Ver-
pflichtungen auferlegt. Diese Auflagen können die Flexibilität der Emittentin bei der 
Finanzierung zukünftiger Geschäftstätigkeit und der Deckung ihres Finanzierungsbe-
darfs im Falle besonderer Geschäftschancen beschränken. Die Berechnung derartiger in 
den Covenants enthaltener Finanzkennzahlen kann auch durch Änderungen regulatori-
scher und bilanzierungsrechtlicher Normen bzw. durch veränderte Einschätzungen ne-
gativ beeinflusst werden. Dies kann erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fi-
nanzlage der Emittentin und somit ihre Fähigkeit, den Zahlungsverpflichtungen gemäß 
Anleihebedingungen nachzukommen, haben. 
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2. BRANCHENSPEZIFISCHE RISIKOFAKTOREN  
 
2.1. Das Anlageprodukt Bauherrenmodell zielt auf die Generierung von Steuervorteilen ab 

und unterliegt dem Risiko einer Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen. 
 

Die Attraktivität der Veranlagungsform Bauherrenmodell beruht (unter anderem) da-
rauf, dass die als Bauherren auftretenden Anleger Steuervorteile generieren. Konkret 
können die nachfolgenden Sanierungskosten beschleunigt (nämlich über 15 Jahre ver-
teilt) abgeschrieben werden: (i) Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 5 MRG (z.B: Er-
haltungsarbeiten, wie beispielsweise Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile 
des Hauses oder eines sonstigen Gebäudeteils erforderlich sind, Installation von tech-
nisch geeigneten Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des Energieverbrauchs etc., 
nützliche Verbesserungen durch bautechnische Maßnahmen, wie beispielsweise Neuer-
richtung oder Umgestaltung von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Behei-
zungs-, Kanalisations- und sanitären Anlagen, Maßnahmen, die eine dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechende Erhöhung der Schalldämmung bewirken oder eine 
sonstige bautechnische Umgestaltung eines Gebäudebestandteiles, etc., oder auch eine 
nützliche Verbesserungen durch Vereinigung von Wohnungen) in Gebäuden, die den 
Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die Verwendung der Hauptmietzinse unter-
liegen; (ii) Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen, wenn die Zusage für eine Förde-
rung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, dem Startwohnungsgesetz oder den landes-
gesetzlichen Vorschriften über die Förderung der Wohnhaussanierung vorliegt sowie 
(iii) Aufwendungen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes. Eine Änderung der maß-
geblichen Rechts- und/oder Steuervorschriften kann zu einer Verminderung der Attrak-
tivität der Produkte und Dienstleistungen der Emittentin und damit zu einem Rückgang 
des Geschäfts der Emittentin führen. 
 
Darüber hinaus können Änderungen in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung oder 
Verwaltungspraxis dem Abschluss oder der Umsetzung von Doppelbesteuerungsab-
kommen, der steuerlichen Situation im Allgemeinen und gewissen Veranlassungen, die 
zur Aufrechterhaltung der Struktur zu treffen sind, dazu führen, dass die Emittentin 
selbst einer höheren steuerlichen Belastung ausgesetzt ist, als dies in der derzeitigen 
Situation zu erwarten wäre. 
 

2.2. Das Anlageprodukt Bauherrenmodell unterliegt dem Risiko des Verlusts von Förderun-
gen.  
 
Die Attraktivität der Veranlagungsform Bauherrenmodell beruht auch darauf, dass die 
als Bauherren auftretenden Anleger in der Regel länderspezifische Förderungen erhal-
ten. Diese Förderungen können aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen, laufenden Annui-
täten oder begünstigten Krediten bestehen. Es handelt sich dabei um objektbezogene 
Förderungen, unabhängig von der persönlichen Einkommenssituation der jeweiligen 
Bauherren.  
 
Auf die Gewährung von Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. Sollten derartige 
Förderungen künftig nicht mehr oder nicht mehr zu gleichen Konditionen gewährt wer-
den, kann dies zu einer Verminderung der Attraktivität der Produkte und Dienstleistun-
gen der Emittentin oder einem anderen Unternehmen des IFA-Teilkonzerns und damit 
zu einem Rückgang des Geschäfts der Emittentin führen. 
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2.3. Die Emittentin ist intensivem Wettbewerb ausgesetzt. 
 
 
Die Emittentin ist in den von ihr bearbeiteten Marktsegmenten – namentlich im Bereich 
der Bauherrenmodelle sowie vergleichbarer Immobilien-Investmentprodukte – einem 
anhaltend intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Seit dem Jahr 2024 zeigt sich eine fort-
schreitende Marktkonsolidierung, in deren Folge einzelne Anbieter ihre Geschäftstätig-
keit eingestellt oder wesentlich eingeschränkt haben; zugleich ist nicht auszuschließen, 
dass verbleibende Marktteilnehmer ihre Produkt- und Preisstrategien ausweiten oder 
dass neue Akteure, etwa institutionelle Investoren, digitale Plattformen oder branchen-
fremde Unternehmen, in das Marktumfeld eintreten und ihrerseits Anteile beanspru-
chen. Ein derart verschärftes Wettbewerbsumfeld könnte zu erhöhtem Druck auf Preise, 
Margen und Platzierungsvolumina der Emittentin führen. Gelingt es der Emittentin trotz 
ihrer etablierten Marktstellung und der Einbindung in den Soravia-Konzern nicht, sich 
diesen Entwicklungen erfolgreich anzupassen, könnten sich daraus wesentliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sowie auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin ergeben und damit letztlich auch ihre Fähigkeit beeinträch-
tigen, den aus den Teilschuldverschreibungen resultierenden Verpflichtungen vollstän-
dig und fristgerecht nachzukommen. 
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3. RISIKEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEN TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN 
 
3.1. Risiken bestehen aufgrund der strukturellen Nachrangigkeit der Teilschuldverschrei-

bungen gegenüber anderen von der Emittentin und deren Tochtergesellschaften aufge-
nommenen Finanzierungen, da die Inhaber der Teilschuldverschreibungen unbesicherte 
Gläubiger der Emittentin sind.  
 
Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen sind unbesicherte Gläubiger der Emittentin. 
Inhaber der Teilschuldverschreibungen sind daher gegenüber besicherten Gläubigern 
der Emittentin nachrangig, da diese einen bevorrechteten Zugriff auf Vermögenswerte 
haben, an denen ihnen ein sachenrechtliches Sicherungsrecht zusteht.  
 
Eine strukturelle Nachrangigkeit besteht auch in Hinblick auf unbesicherte Gläubiger 
von Tochtergesellschaften, da diese im Fall der Insolvenz der Tochtergesellschaft einen 
Zugriff auf die Vermögenswerte der relevanten Tochtergesellschaft haben und der Emit-
tentin nur ein allfälliger Liquidationserlös nach Befriedigung aller Gläubiger der rele-
vanten Tochtergesellschaft zur Verfügung stehen würde. Die Emittentin hält Beteiligun-
gen an ihren Beteiligungsgesellschaften und übt daher auch eine Holding-Funktion aus. 
In ihrer Funktion als Holdinggesellschaft hat die Emittentin daher eine schlechtere Po-
sition als Gläubiger der Tochtergesellschaften.  
 
Zahlreiche Finanzierungen der IFA Gruppe erfolgen nicht auf Gruppenebene, sondern 
als Projektfinanzierung auf Ebene der Projektgesellschaften. Gläubiger von Projektfi-
nanzierungen sind typischerweise an allen Vermögenswerten der Projektgesellschaft 
besichert und haben somit in jedem Fall vor den Gläubigern der Teilschuldverschrei-
bungen Zugriff auf Vermögen der IFA Gruppe. Darüber hinaus könnten Forderungen 
der Emittentin (oder anderer Gesellschaften des IFA Teilkonzerns) gegen verbundene 
Unternehmen in einer Insolvenz des verbundenen Unternehmens nach anwendbarem 
Recht eigenkapitalersetzend behandelt werden, also in Eigenkapital umqualifiziert wer-
den. Dies hätte zur Folge, dass die Forderungen gegen diese verbundenen Unternehmen 
gegenüber Forderungen Dritter bloß nachrangig zu bedienen sind.   
 
Im Ergebnis verfügen damit zahlreiche Fremdkapitalgläubiger der Emittentin und ihrer 
Tochtergesellschaften durch die Möglichkeit des Zugriffs auf Sicherheiten, sowie auch 
aufgrund direkter Forderungsrechte gegenüber einzelnen, über Vermögenswerte verfü-
genden Projektgesellschaften über eine im Verhältnis zu den Anleihegläubigern vorteil-
haftere Gläubigerstellung. Diese Aspekte wie auch die Finanzierungsstruktur der Emit-
tentin im Allgemeinen können einen erheblichen nachteiligen Einfluss auf die Fähigkeit 
der Emittentin haben, ihren Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen nach-
zukommen und somit die Fähigkeit der Anleihegläubiger beeinträchtigen, Forderungen 
gegenüber der Emittentin durchzusetzen.  
 

3.2.  Risiken bestehen im Zusammenhang mit den Teilschuldverschreibungen, bei denen 
eine bestimmte Verwendung der Erlöse vorgesehen ist, wie insbesondere „grüne“ oder 
„nachhaltige“ Anleihen. 
 
Die Emittentin beabsichtigt, Erlöse aus dem Angebot der gegenständlichen Teilschuld-
verschreibungen unter anderem auch zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projek-
ten und/oder Aktivitäten zu verwenden, die soziale, klimafreundliche, energieeffiziente 
und andere ökologische Zwecke fördern („nachhaltige Zwecke“). Klarstellend festge-
halten wird, dass hierunter auch allfällige Rückzahlungen von nachhaltigen Anleihen 
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der Emittentin fallen. 
 
Es besteht das Risiko, dass die Verwendung oder Zuteilung der Erlöse für nachhaltige 
Zwecke ganz oder teilweise nicht die Erwartungen oder Anforderungen gegenwärtiger 
oder zukünftiger Anleihegläubiger hinsichtlich (zukünftigen) Anlagekriterien oder -
richtlinien oder -wünschen betreffend nachhaltige Anleihen erfüllt.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die fortlaufende Entwicklung von rechtlichen, regulatori-
schen und marktüblichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit nachhaltigen 
Anleihen besteht das Risiko, dass die Verwendung der Erlöse aus nachhaltigen Anleihen 
weder ganz noch teilweise zukünftige gesetzliche und/oder regulatorischen Anforderun-
gen erfüllt. Weiters besteht das Risiko, dass eine Anlage in die gegenständlichen Teil-
schuldverschreibungen nicht allfälligen Anlagekriterien oder -richtlinien entsprechen, 
die potentielle Anleihegläubiger oder ihre Anlagen erfüllen müssen, sei es aufgrund ge-
genwärtig oder zukünftig anwendbarer Gesetze oder Vorschriften oder durch ihre eige-
nen Statuten oder andere geltende Regeln, insbesondere im Hinblick auf direkte oder 
indirekte Umwelt- oder Nachhaltigkeitsauswirkungen von Projekten oder Nutzungen, 
die Gegenstand von nachhaltigen Zwecken sind oder im Zusammenhang mit nachhalti-
gen Zwecken stehen.  
 
Am Markt sind inzwischen viele Produkte mit unterschiedlichsten Nachhaltigkeitsver-
sprechen vorhanden. Durch Einholung des Umweltzeichen 49 (UZ 49) für nachhaltige 
Finanzprodukte von einer qualifizierten Prüfstelle wurde die Verifizierung des Nach-
haltigkeitselements der Teilschuldverschreibung erteilt. Damit das UZ49 erlangt wer-
den kann, sind drei Kriterien zu erfüllen. Es darf keine Ausschlusskriterien gegenüber 
der Ausstellung des UZ49 geben. Dies wird beispielsweise angenommen, wenn eine 
Tätigkeit im Bereich der Nuklearenergie ausgeübt wird oder die Tätigkeit gegen die 
Menschenrechte verstößt. Weiters darf das UZ49 nur so verwendet werden, damit keine 
irreführenden Verwechslungen bzw inhaltliche Assoziationen zu anderen UZ’s ausge-
schlossen ist. Die letzte Anforderung ist beispielsweise für Green Bonds, dass die Emit-
tenten verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsleistungen, die ihr Kerngeschäft betreffen, in 
einer Second Party Opinion darzustellen und in Bezug zu den Sustainable Development 
Goals zu setzen. Es wird dabei nicht explizit auf technische Kriterien abgestellt. Der 
Umweltzeichen-Antragsteller hat in der Second Party Opinion und mit Hilfe externer 
Quellen und Standards wie beispielsweise den EU Green Bond Standard nachzuweisen, 
dass die im Green Bond enthaltenen Projekte von hinreichender Qualität in Bezug auf 
ihren ökologischen und/oder sozialen Impact sind. Trotz Einholung des UZ 49 kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass mit den Emissionserlösen verfolgte Projekte 
oder Nutzungen negative Auswirkungen auf die Umwelt und/oder andere Bereiche ha-
ben können. Dies kann sich wiederum negativ auf die Emittentin und ihre Fähigkeit, 
den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, auswirken. 
 
Für den Fall, dass die gegenständlichen Teilschuldverschreibungen an einem bestimm-
ten „grünen“, „ökologischen“ oder „nachhaltigen“ oder einem anderen gleichwertig ge-
kennzeichneten Segment einer Börse oder eines Wertpapiermarktes (unabhängig davon, 
ob diese reguliert sind oder nicht) notiert oder zum Handel zugelassen werden, besteht 
das Risiko, dass eine solche Notierung oder Zulassung nicht ganz oder nur teilweise 
ausreicht, um alle gegenwärtigen oder zukünftigen Erwartungen oder Anforderungen 
von Anleihegläubigern in Bezug auf Investitionskriterien oder -richtlinien zu erfüllen, 
denen diese unterliegen – sei es durch gegenwärtige oder zukünftige anwendbare Ge-
setze oder Vorschriften oder durch ihre eigenen Statuten oder andere geltende Regeln, 
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insbesondere in Bezug auf direkte oder indirekte Umwelt- oder Nachhaltigkeitsauswir-
kungen von Projekten oder Nutzungen. Ebenso besteht das Risiko, dass eine solche al-
lenfalls angestrebte Notierung oder Zulassung zum Handel nicht erreicht oder während 
der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen nicht aufrechterhalten wird. 
 
Die Emittentin hat für die Emission von nachhaltigen Anleihen das IFA Sustainability 
Bond Framework, definiert. Dieses Framework basiert auf den Grundsätzen der Inter-
national Capital Market Association, wie den Green Bond Principles 2021, den Social 
Bond Principles 2023, den Sustainable Bond Guidelines 2021, sowie den Bestimmun-
gen des Umweltzeichens für Nachhaltige Finanzprodukte (UZ49), als auch den aktuel-
len Entwicklungen auf europäischer Ebene im Hinblick auf die EU-Taxonomie. Das 
IFA Sustainability Bond Framework enthält eine Nachhaltigkeitsstrategie, welche die 
Punkte Environmental, Social und Governance umfasst. Beispielsweise sollen Netto-
emissionserlöse für die Finanzierung und Refinanzierung von Projekten mit grünem 
und/oder sozialem Fokus in Österreich und Deutschland verwendet werden oder nach-
haltige Gebäude errichtet werden. Es wird beabsichtigt, die Erlöse aus nachhaltigen 
Teilschuldverschreibungen für nachhaltige Zwecke in der in dem IFA Sustainability 
Bond Framework beschriebenen Weise zu verwenden. Dennoch besteht das Risiko, dass 
das/die entsprechende(n) Projekt(e) oder die Verwendung(en), das/die Gegenstand der 
nachhaltigen Zwecke ist/sind oder mit diesen in Zusammenhang steht/stehen, weder 
ganz noch im Wesentlichen in dieser Weise und/oder nicht in Übereinstimmung mit 
einem Zeitplan oder nicht mit den ursprünglich von der Emittentin erwarteten Ergeb-
nissen (unabhängig davon, ob es sich um umweltbezogene oder nicht um umweltbezo-
gene handelt), umgesetzt werden kann/können, und dass diese Erlöse weder ganz noch 
teilweise für diese nachhaltigen Zwecke verwendet werden. Ein solcher Fall, wie auch 
ein Versäumnis der Emittentin, Bericht zu erstatten oder eine Stellungnahme einzuho-
len, begründet unter den Teilschuldverschreibungen kein Kündigungsrecht. 
 
Jedes derartige Ereignis oder Versäumnis, die Erlöse aus einer Emission von nachhalti-
gen Teilschuldverschreibungen wie oben beschrieben für nachhaltige Zwecke zu ver-
wenden, der Widerruf einer Stellungnahme oder Zertifizierung, die bescheinigt, dass die 
Emittentin ganz oder teilweise relevanten Vorgaben nicht nachkommt, oder dazu führt, 
und/oder dass die Teilschuldverschreibungen nicht mehr wie vorstehend beschrieben 
notiert werden oder zum Handel an einer Börse oder einem Wertpapiermarkt oder einem 
bestimmten Segment davon zugelassen sind, können den Wert der von nachhaltigen 
Teilschuldverschreibungen und möglicherweise auch den Wert anderer Teilschuldver-
schreibungen, die zur Finanzierung von nachhaltigen Zwecke bestimmt sind, erheblich 
nachteilig beeinflussen und/oder nachteilige Folgen für Anleihegläubiger zur Investition 
in Teilschuldverschreibungen haben, die für einen bestimmten Zweck verwendet wer-
den sollen. 

 
3.3. Anleihegläubiger unterliegen im Hinblick auf die Emittentin und dem von der Emitten-

tin begebenen Wertpapier dem Kreditrisiko; die Zahlungsunfähigkeit der Emittentin 
kann zu einem Ausfall von Zins- und Kapitalzahlungen bis hin zum Totalverlust des 
Investments der Anleihegläubiger in die gegenständlichen Wertpapiere führen (Insol-
venzrisiko).  
 
Im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Emittentin kann diese in der Regel ihre Verpflich-
tungen aus der Emission der Teilschuldverschreibungen nicht mehr erfüllen. Die Zah-
lungsunfähigkeit der Emittentin kann somit zum Ausfall von Zins- und Kapitalzahlun-
gen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Forderungen aus den 



 

48 
 

Teilschuldverschreibungen unterliegen keinerlei gesetzlicher Einlagensicherung oder 
sonstigen Sicherungseinrichtungen oder Garantien.  

 
3.4. Es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die Teilschuldver-

schreibungen entsteht oder, sofern er entstehen wird, dass er fortbestehen wird. In einem 
illiquiden Markt könnte es sein, dass Anleihegläubiger ihre Teilschuldverschreibungen 
nicht oder nicht zu angemessenen Marktpreisen veräußern können. 

 
Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass sich kein liquider Markt für die Teil-
schuldverschreibungen entwickelt. Die Liquidität (Handelbarkeit) von Teilschuldver-
schreibungen wird von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise Emissionsvolumen, 
Ausstattung und Marktsituation beeinflusst.  
 
Die Teilschuldverschreibungen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emittentin 
behält sich jedoch - ohne Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen in den Handel an dem von der Wiener Börse als Multilate-
rales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF 
und/oder in vergleichbare Handelssysteme vor. Auch in diesem Fall bestünde das Ri-
siko, dass sich kein liquider Markt für die Teilschuldverschreibungen entwickelt. 

 
Es steht den Anleihebesitzern prinzipiell die Möglichkeit offen, die Anleihen durch pri-
vaten Verkauf zu veräußern. Es besteht jedoch ein hohes Risiko, dass von einem veräu-
ßerungswilligen Anleihebesitzer kein Käufer gefunden werden kann, und dieser 
dadurch bis ans Laufzeitende an die Teilschuldverschreibung gebunden bleibt und sohin 
seine finanzielle Flexibilität eingeschränkt wird. 
 

3.5. Die Bonität der Emittentin kann sich während der Laufzeit der Teilschuldverschreibun-
gen verschlechtern (Bonitätsänderungsrisiko).  
 
Die Bonität der Emittentin hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der 
Teilschuldverschreibungen. Neben Umständen in der Geschäftsentwicklung der Emit-
tentin könnte die Bonität auch durch eine überschießende Ausschüttungspolitik, auf 
welche Anleihegläubiger keinen Einfluss haben, negativ beeinträchtigt werden. Außer-
dem könnten allfällige Rückkäufe eigener Aktien negative Auswirkungen auf wichtige 
Kennzahlen der Emittentin haben, insbesondere wenn der Rückkauf fremdfinanziert er-
folgt. Eine Verschlechterung der Bonität der Emittentin kann zu einer negativen Kurs-
entwicklung und bei Veräußerung der Teilschuldverschreibungen während der Laufzeit 
somit zu Kursverlusten führen.  

 
3.6. Der Wert von fix verzinsten Teilschuldverschreibungen kann aufgrund von Verände-

rungen des Marktzinssatzes sinken (Zinsrisiko).  
 
Während die Teilschuldverschreibungen während der Laufzeit fix verzinst werden, än-
dert sich der aktuelle Zinssatz auf dem Kapitalmarkt (Marktzinssatz) üblicherweise täg-
lich. Die Schwankungen des Marktzinssatzes verursachen jedoch auch eine Änderung 
des Wertes der fix verzinsten Teilschuldverschreibungen, allerdings in gegenläufiger 
Richtung. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe ist, umso stärker ist die Wertänderung 
bei Verschiebungen des Zinsniveaus. Wenn der Marktzinssatz steigt, sinkt somit der 
Wert der fix verzinsten Teilschuldverschreibungen üblicherweise so lange, bis deren 
Rendite unter Berücksichtigung von unternehmensspezifischen Risikozuschlägen etwa 
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dem Marktzinssatz entspricht. Sinkt der Marktzinssatz, steigt der Wert von fix verzins-
ten Teilschuldverschreibungen üblicherweise so lange, bis deren Rendite unter Berück-
sichtigung von unternehmensspezifischen Risikozuschlägen etwa dem Marktzinssatz 
entspricht. Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass Schwankungen 
des Marktzinssatzes den Wert der Teilschuldverschreibungen negativ beeinflussen und 
bei einem Verkauf der Teilschuldverschreibungen vor Laufzeitende zu Verlusten führen 
können.  

 
3.7. Die Emittentin kann die Teilschuldverschreibungen aus Steuergründen und nach Ablauf 

des Kündigungsverzichts von 30 Monaten vorzeitig kündigen.  
 
Sollte eine steuerrechtliche Rechtsvorschrift gleich welcher Art in der Republik Öster-
reich erlassen, geschaffen oder in ihrer Anwendung oder behördlichen Auslegung ge-
ändert werden und demzufolge Steuern, Gebühren oder sonstige Abgaben bei Zahlun-
gen durch die Emittentin von Kapital oder von Zinsen dieser Teilschuldverschreibungen 
im Wege des Einbehalts oder Abzugs an der Quelle anfallen und die Emittentin zur 
Zahlung zusätzlicher Beträge der Anleihebedingungen verpflichtet sein, ist die Emitten-
tin berechtigt, die Teilschuldverschreibungen insgesamt, jedoch nicht teilweise, schrift-
lich gegenüber den Anleihegläubigern mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Ta-
gen zur vorzeitigen Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu 
kündigen. Im Fall einer Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung unterliegen Anleihe-
gläubiger dem Risiko, dass der Ertrag von Teilschuldverschreibungen geringer ausfällt 
als erwartet.  
 
Die Emittentin ist zudem berechtigt, Teilschuldverschreibungen nach Ablauf des Kün-
digungsverzichts, sohin nach Ablauf von 30 (dreißig) Monaten ab Beginn der Laufzeit, 
unter gewissen Umständen unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu 
kündigen. Im Fall einer Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung unterliegen Anleihe-
gläubiger dem Risiko, dass der Ertrag von Teilschuldverschreibungen geringer ausfällt 
als erwartet. Für Anleihegläubiger, die die Teilschuldverschreibungen im Rahmen des 
sog. Gewinnfreibetrages geltend gemacht haben, besteht das Risiko, dass ein Ausschei-
den des Wertpapiers vor Ablauf der 4-jährigen Behaltefrist zu einer Nachversteuerung 
führt. 
 

3.8. Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, die Teilschuldverschreibungen vorzeitig zu kün-
digen. Zudem können die Anleihebedingungen mit Mehrheitsbeschluss, welcher an die 
Zustimmung der Emittentin gebunden ist, geändert werden.  
 
Anders als die Emittentin sind die Anleihegläubiger nicht berechtigt, die Teilschuldver-
schreibung vorzeitig ordentlich zu kündigen. Zudem kann die Laufzeit der Anleihe ein-
seitig durch die Emittentin verlängert werden. Für die einseitige Verlängerung ist keine 
Zustimmung der Anleihegläubiger erforderlich. 

 
Der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts der Anleihegläubiger vor Ende der 
Laufzeit und die Option der Emittentin einseitig die Laufzeit der Teilschuldverschrei-
bungen zu verlängern sowie die Möglichkeit eines Mehrheitsbeschlusses zur Änderung 
der Anleihebedingungen, sind notwendige Bedingungen für die Absicherung des Risi-
kos der Emittentin aus den Teilschuldverschreibungen. Die Emittentin wäre ohne Aus-
schluss des ordentlichen Kündigungsrechts der Anleihegläubiger und ohne die Option, 
einseitig die Laufzeit der Teilschuldverschreibungen zu verlängern sowie die Möglich-
keit eines Mehrheitsbeschlusses zur Änderung der Anleihebedingungen, nicht in der 
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Lage, die Teilschuldverschreibungen in der Form überhaupt zu begeben oder die Emit-
tentin müsste die erhöhten Absicherungskosten in den Rückzahlungsbetrag bzw. die 
Verzinsung der Teilschuldverschreibungen einberechnen und dadurch die Rendite der 
Anleihegläubiger reduzieren.  
 
Potenzielle Anleger sollten daher genau abwägen, ob sie der Ausschluss des ordentli-
chen Kündigungsrechts der Anleihegläubiger und die Option der EMITTENTIN zur 
Verlängerung der Laufzeit der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN benachteiligt 
und, falls sie der Ansicht sind, dies sei der Fall, nicht in die Teilschuldverschreibungen 
investieren.  
 
Zudem besteht gemäß den Anleihebedingungen die Möglichkeit, dass die Anleihebe-
dingungen durch einen Mehrheitsbeschluss, welcher an die Zustimmung der Emittentin 
gebunden ist, geändert werden. Dies könnte zu einer Verminderung der Rechte aller 
Anleihegläubiger gegenüber der führen. 

 
3.9. Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass eine Wiederveranlagung nur zu 

schlechteren Konditionen erfolgen kann.  
 
Im Falle eines vorzeitigen Verkaufs, bei vorzeitiger Kündigung von Teilschuldver-
schreibungen aber auch bei deren Tilgung zu Laufzeitende ist nicht sichergestellt, dass 
Anleihegläubiger ihr Kapital zu zumindest gleichwertigen Konditionen wiederveranla-
gen können.  
 

3.10. Anleihegläubiger sind vom Funktionieren der Clearingsysteme abhängig.  
 
Die Sammelurkunde, welche die Teilschuldverschreibungen verbriefen wird, wird von 
der OeKB CSD GmbH als Wertpapiersammelbank verwahrt. Wertpapierkäufe und -
verkäufe erfolgen somit nicht durch Übergabe physischer Urkunden, sondern werden 
über Clearingsysteme abgewickelt, und die Anleihegläubiger sind hinsichtlich der Über-
tragung von Teilschuldverschreibungen und des Erhalts von Zahlungen aus Teilschuld-
verschreibungen auf das Funktionieren der entsprechenden Prozesse angewiesen. Es be-
steht daher das Risiko, dass durch die Einschaltung von Clearingsystemen Buchungen 
nicht, nicht innerhalb der vom Anleihegläubiger erwarteten Zeit oder erst verspätet 
durchgeführt werden und der Anleihegläubiger dadurch wirtschaftliche Nachteile erlei-
det.  
 

3.11. Bei einer zukünftigen Geldentwertung (Inflation) könnte sich die reale Rendite der In-
vestition in Teilschuldverschreibungen verringern.  
 
Das Inflationsrisiko bezeichnet die Möglichkeit, dass Vermögenswerte wie Teilschuld-
verschreibungen oder die Zinserträge aus diesen an Wert verlieren, wenn die Kaufkraft 
einer Währung auf Grund von Inflation sinkt. Durch Inflation verringert sich der Wert 
des Ertrags. Ist die Inflationsrate höher als die Verzinsung von Teilschuldverschreibun-
gen, ist die Rendite von Teilschuldverschreibungen negativ.  
 

3.12. Transaktionskosten und Spesen können die Rendite von Teilschuldverschreibungen er-
heblich verringern.  
 
Kauf, Verwahrung und Verkauf von Teilschuldverschreibungen können Provisionen, 
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Gebühren und andere Transaktionskosten auslösen, die zu einer erheblichen Kostenbe-
lastung führen und insbesondere bei kleinen Auftragswerten überdurchschnittlich hoch 
sein können. Durch die Kostenbelastung können die Ertragschancen erheblich vermin-
dert werden.  
 

3.13. Die steuerlichen Rahmenbedingungen einer Anlage in Teilschuldverschreibungen kön-
nen sich ändern und zu einer höheren Steuerbelastung führen.  
 
Zinszahlungen auf Teilschuldverschreibungen sowie von einem Anleihegläubiger bei 
Verkauf oder Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen realisierte Gewinne können 
in seinem Heimatland oder in anderen Ländern zu versteuern sein oder sonstigen Abga-
ben oder Gebühren unterliegen. Dadurch reduziert sich der Zahlungszufluss beim An-
leihegläubiger aus dieser Investition. Künftig besteht die Möglichkeit, dass sich die gel-
tenden Steuervorschriften zu Ungunsten von Anleihegläubigern ändern, etwa hinsicht-
lich der steuerlichen Behandlung von Zinszahlungen und realisierten Gewinnen bei 
Verkauf oder Rückzahlung. Derartige künftige steuerliche Änderungen können zu einer 
höheren Steuerbelastung beim Anleihegläubiger und daher zu einem geringeren Zah-
lungsfluss von Zinsen oder bei Verkauf und Rückzahlung führen als bei Investition an-
genommen. Die mögliche künftige Veränderung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
der Teilschuldverschreibungen stellt ein Risiko der Anleger dar. 
 

3.14. Wird der Erwerb von Teilschuldverschreibungen fremdfinanziert, kann dies die Höhe 
des möglichen Verlusts erheblich erhöhen.  
 
Laufende Zinszahlungen auf Teilschuldverschreibungen können unter dem Zinssatz ei-
nes allenfalls aufgenommenen Kredits liegen. Anleihegläubiger können sich daher nicht 
darauf verlassen, dass Kreditverbindlichkeiten (samt Zinsen) mit Erträgen aus Teil-
schuldverschreibungen oder aus dem Verkaufserlös von Teilschuldverschreibungen 
rückgeführt werden können. Wird der Erwerb von Teilschuldverschreibungen mit Kre-
dit finanziert und kommt es anschließend zu einem Zahlungsverzug oder -ausfall der 
Emittentin oder sinkt der Wert von Teilschuldverschreibungen erheblich, muss der An-
leihegläubiger nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch die Kre-
ditzinsen bedienen und den Kredit zurückzahlen. Von kreditfinanzierten Ankäufen von 
Teilschuldverschreibungen ist grundsätzlich abzuraten; diese stellen demnach ein Ri-
siko für den Anleger dar.  
 

3.15. Anleger erhalten Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen in Euro und unterliegen 
unter Umständen einem Währungsrisiko. 
 
Die Anleihe wird in Euro begeben und auch die auf die Teilschuldverschreibungen ent-
fallende Verzinsung wird in Euro berechnet und ausbezahlt. Aus diesem Grund besteht 
für Anleger, die über ein Erwerbseinkommen oder Vermögen in einer anderen Währung 
als Euro verfügen oder die Erträge aus der Investition in die Teilschuldverschreibung 
nicht in Euro benötigen, ein Währungsrisiko, weil sie Wechselkursschwankungen aus-
gesetzt sind, die die Rendite der Teilschuldverschreibungen verringern können. 

 
3.16. Änderungen der anwendbaren Gesetze, Verordnungen, behördliche Maßnahmen oder 

sonstiger Verwaltungspraxis können negative Auswirkungen auf die Emittentin, die 
Teilschuldverschreibungen und die Anleihegläubiger haben.  
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Die Anleihebedingungen der Teilschuldverschreibungen unterliegen österreichischem 
und europäischem Recht, wie es zum Datum des Prospekts in Geltung steht. Anleihe-
gläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass zukünftige Entscheidungen österreichischer 
bzw. europäischer Gerichte oder Verwaltungsbehörden und/oder Änderungen der Ge-
setzeslage negative Auswirkungen auf die Emittentin, die Teilschuldverschreibungen 
und die Anleihegläubiger haben. Es besteht dadurch das Risiko, dass die Fähigkeit der 
Emittentin, den Zahlungsverpflichtungen gemäß Anleihebedingungen nachzukommen, 
negativ beeinflusst wird.  

 
3.17. Die Emittentin kann unter gewissen Voraussetzungen von der Emission zurücktreten.  

 
Die Emittentin kann von einer Anleiheemission nach allgemeinem österreichischem Zi-
vilrecht aus wichtigem Grund bis zum Valutatag zurücktreten und behält sich das Recht 
auf Verkürzung der Angebotsfrist vor. Darüber hinaus müssen vor Valutatag seitens der 
Emittentin sowie der Banken noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Potenzielle 
Anleger könnten sich daher aus diesen Gründen kurzfristig außerstande sehen, eine In-
vestition in Teilschuldverschreibungen wie geplant vorzunehmen.  
 

3.18. Anleihegläubiger können Ansprüche möglicherweise nicht selbständig geltend machen.  
 
Das österreichische Recht, insbesondere das Kuratoren Gesetz RGBl 1874/49, sieht in 
verschiedenen Fällen, insbesondere im Falle der Insolvenz der Emittentin, vor, dass An-
leihegläubiger ihre Ansprüche aus Teilschulverschreibungen nicht individuell, sondern 
nur über einen gerichtlich bestellten Kurator ausüben können, der für alle Gläubiger der 
Teilschuldverschreibungen auftritt. Dies kann die Durchsetzung der individuellen Inte-
ressen einzelner Anleihegläubiger behindern.  
 

3.19. Forderungen gegen die Emittentin auf Rückzahlung verjähren, sofern sie nicht binnen 
dreißig Jahren (hinsichtlich Kapital) und binnen drei Jahren (hinsichtlich Zinsen) gel-
tend gemacht werden.  
 
Forderungen gegen die Emittentin auf Rückzahlung im Zusammenhang mit den Teil-
schuldverschreibungen verjähren und erlöschen, sofern sie nicht binnen dreißig Jahren 
(hinsichtlich Kapital) und binnen drei Jahren (hinsichtlich Zinsen) in der dafür erforder-
lichen Form geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Fristen sind Anleihegläubiger 
nicht mehr in der Lage, ihre Forderungen auf Rückzahlung im Zusammenhang mit den 
Teilschuldverschreibungen erfolgreich geltend zu machen.  
 

3.20. Anleger sind dem Risiko der fehlenden Einflussnahmemöglichkeit auf die Emittentin 
ausgesetzt.  
 
Die Teilschuldverschreibungen verbriefen ausschließlich die Rechte der Anleihegläu-
biger (Gläubigerrechte). Diese stellen jedoch keine Aktionärsrechte, insbesondere nicht 
das Recht zur Teilnahme an der Stimmabgabe in der Hauptversammlung der Emittentin 
dar. Die Inhaber der Teilschuldverschreibungen haben keinen Einfluss auf die Ge-
schäftspolitik oder unternehmerische Entscheidungen der Emittentin. Die Emittentin 
kann ihre Geschäftstätigkeit auch gegen den Willen der Anleihegläubiger führen und 
könnte in Zukunft geschäftliche Entscheidungen treffen, die von den Darstellungen in 
diesem Prospekt abweichen. Dies kann die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer 
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Verpflichtungen aus den Teilschuldverschreibungen beeinträchtigen und somit erheb-
lich nachteilige Auswirkungen für die Anleger haben. 
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 ANGABEN ZUR EMITTENTIN 
 
1. VERANTWORTLICHE PERSONEN  
 
1.1. Nennung aller Personen, die für die Angaben im Registrierungsformular bzw. für be-

stimmte Teile der Angaben verantwortlich sind. Im letzteren Fall sind die entsprechen-
den Teile anzugeben. Handelt es sich um natürliche Personen, zu denen auch Mitglieder 
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der Emittentin gehören, sind Name 
und Funktion dieser Person zu nennen. Bei juristischen Personen sind Name und ein-
getragener Sitz der Gesellschaft anzugeben. 

 
Die IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft mit Sitz in Linz, Österreich und 
der Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, eingetragen im Firmenbuch 
des Landesgerichts Linz zu FN 90173 h, übernimmt die Verantwortung für die in diesem 
Prospekt gemachten Angaben. 

 
1.2. Erklärung der für das Registrierungsformular verantwortlichen Personen, dass die An-

gaben im Registrierungsformular ihres Wissens nach richtig sind und dass das Regist-
rierungsformular keine Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könnten.  
 
Gegebenenfalls Erklärung der für bestimmte Abschnitte des Registrierungsformulars 
verantwortlichen Personen, dass die in den Teilen des Registrierungsformulars genann-
ten Angaben, für die sie verantwortlich sind, ihres Wissens nach richtig sind und dass 
diese Teile des Registrierungsformulars keine Auslassungen beinhalten, die die Aussage 
verzerren könnten. 
 
Die Emittentin erklärt, dass die in diesem Prospekt gemachten Angaben ihres Wissens 
nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen wurden, die die Aussagen dieses 
Prospekts verzerren können. 
 

1.3. Wird in das Registrierungsformular eine Erklärung oder ein Bericht einer Person auf-
genommen, die als Sachverständiger handelt, so sind folgende Angaben zu dieser Per-
son zu machen:  
a) Name,  
b) Geschäftsadresse,  
c) Qualifikationen,  
d) das wesentliche Interesse an der Emittentin, falls vorhanden.  
 
Wurde die Erklärung oder der Bericht auf Ersuchen der Emittentin erstellt, ist anzuge-
ben, dass diese Erklärung oder dieser Bericht mit Zustimmung der Person, die den In-
halt dieses Teils des Registrierungsformulars für die Zwecke des Prospekts gebilligt hat, 
aufgenommen wurde. 
 
Entfällt. 
 

1.4. Wurden Angaben von Seiten Dritter übernommen, ist zu bestätigen, dass diese Angaben 
korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und soweit für ihn aus 
den von diesem Dritten veröffentlichten Angaben ersichtlich, nicht durch Auslassungen 
unkorrekt oder irreführend gestaltet wurden. Darüber hinaus hat die Emittentin die 
Quelle(n) der Angaben zu nennen. 
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Es wurden die unter Punkt 5.2 von Seiten der in diesem Punkt angegebenen Quellen 
gemachten Angaben übernommen, korrekt wiedergegeben und es wurden keine der 
Emittentin bekannten Tatsachen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen 
unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 

 
1.5. Die Emittentin erklärt, dass 

 
a) der Prospekt durch die FMA als zuständige Behörde gemäß Verordnung (EU) 

2017/1129 gebilligt wurde, 
 

b) die FMA diesen Prospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Ver-
ständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 billigt,  

 
c) eine solche Billigung nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand 

dieses Prospekts ist, erachtet werden sollte, 
 
d)  eine solche Billigung nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Ge-

genstand dieses Prospekts sind, erachtet werden sollte und 
 
e) Anleger ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vor-
nehmen sollten. 
 

2. ABSCHLUSSPRÜFER  
 

2.1. Name und Anschrift der Abschlussprüfer der Emittentin, die für den von den histori-
schen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraum zuständig waren (einschließlich ih-
rer Mitgliedschaft in einer Berufsvereinigung). 
 

Die gemäß UGB erstellten Jahresabschlüsse des Jahres 2023 sowie des Jahres 2024 
wurden von BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft, Am Belvedere 4, 1100 Wien, Österreich, geprüft und 2023 mit einem uneinge-
schränkten und 2024 mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  
 
In einer Stellungnahme vom 14.01.2026 (https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/Me-
diaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmensgruppe/Jahresabschluss/Stellung-
nahme_zum_Jahresabschluss_2024_Grant_Thornton.pdf) kommt Grant Thornton AL-
PEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für 
eine Modifizierung (eingeschränkter Bestätigungsvermerk) nach ISA 705 nicht vorlie-
gen. 
 
Des Weiteren hat BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft, Am Belvedere 4, 1100 Wien, Österreich, eine Prüfung gemäß KFS/PG 1 der 
nach IFRS erstellten freiwilligen Teilkonzernkonsolidierung der Emittentin für das Ge-
schäftsjahr 2023 durchgeführt. Auf Grundlage dieser Prüfung entsprechen die Finanz-
informationen nach IFRS im Rahmen des von der Gesellschaft festgelegten Konsolidie-
rungskreises den gesetzlichen Vorschriften. Es wird darauf hingewiesen, dass die Prü-
fung des nicht vollständigen IFRS-Teilkonzernabschlusses weder eine Abschlussprü-
fung noch eine prüferische Durchsicht dargestellt hat und demzufolge kein Gesamturteil 
vergleichbar einem Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 
 
Die BDO Assurance GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und 
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deren verantwortliche Mitarbeiter waren zum Zeitpunkt der Prüfung der entsprechenden 
UGB- und IFRS-Abschlüsse Mitglied der österreichischen Kammer der Steuerbera-
ter:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, Am Belvedere 10/Top 4, 1100 Wien. 

 
2.2. Änderung des Abschlussprüfers. 

 
Eine Abberufung, Wiederbestellung oder Mandatsniederlegung des Abschlussprüfers 
ist während des von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraums zu 
keiner Zeit erfolgt.  
 
Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2025 ist geplant Grant Thornton ALPEN-ADRIA 
Wirtschaftsprüfung GmbH zu beauftragen. 

 
3. RISIKOFAKTOREN  
 

3.1. Eine Beschreibung der wesentlichen Risiken, die der Emittentin eigen sind und die die 
Fähigkeit der Emittentin beeinflussen können, seinen sich aus den Wertpapieren erge-
benden Verpflichtungen nachzukommen, in einer begrenzten Anzahl an Kategorien in 
einer Rubrik mit der Überschrift „Risikofaktoren“.  
In jeder Kategorie werden die gemäß der Bewertung der Emittentin, Anbieters oder der 
die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person wesent-
lichsten Risiken, unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf die Emittentin 
und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens, zuerst angeführt. Die Risikofaktoren wer-
den durch den Inhalt des Registrierungsformulars bestätigt.  

 
Siehe dazu Punkt 1. „Risikofaktoren – Risiken in Bezug auf die Emittentin“ (beginnend 
auf Seite 25). 

 
4. ANGABEN ÜBER DIE EMITTENTIN 
 

4.1. Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung der Emittentin. 
 

4.1.1. Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin. 
 

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin ist „IFA Institut für Anlageberatung Akti-
engesellschaft“. Im kommerziellen Verkehr wird die Emittentin als IFA AG bezeichnet. 
 

4.1.2. Ort der Registrierung der Emittentin und ihre Registrierungsnummer und Rechtsträger-
kennung (LEI). 

 
Die IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft ist registriert beim Landesge-
richt Linz als Firmenbuchgericht mit der Firmenbuchnummer FN 90173 h. Die Rechts-
trägerkennung (LEI) lautet 529900FS7XK24OLQXU84. 
 

4.1.3. Datum der Gründung und Existenzdauer der Emittentin, soweit diese nicht unbefristet 
ist. 
 
Die Emittentin wurde durch Umwandlung der "IFA Institut für Anlageberatung und 
Vermögensplanung Gesellschaft m.b.H.“ im Jahr 1978 errichtet. Die "IFA Institut für 
Anlageberatung und Vermögensplanung Gesellschaft m.b.H.“ wurde am 13.01.1978 als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht auf unbestimmte 
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Zeit gegründet. 
 
Die Emittentin wurde von „IFA Institut für Anlageberatung und Vermögensplanung 
Aktiengesellschaft“ in „IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft“ umfir-
miert. Laut aktueller Satzung der Emittentin, zuletzt geändert am 01.06.2023 und be-
glaubigt am 06.06.2023, ist die Dauer der Emittentin nicht auf bestimmte Zeit be-
schränkt.  
 
Mit Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 08.07.2008 wurde die IB Investitions- und 
Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H, (FN 84026 v), zur Aufnahme eines Vermögensteils 
durch die Emittentin aufgespalten. Beim von der Emittentin aufgenommenen Vermö-
gensteil handelte es sich um Geschäftsanteile an der IWB Institut für Wirtschaftsbera-
tung GmbH (FN 83866 h), an der IFW Immobilien- und Finanzierungsberatungs Ge-
sellschaft m.b.H. (FN 103621 i), an der IS Immobilien-Service-Gesellschaft m.b.H. (FN 
85368 t) und an der Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH (FN 81733 x).  
 
Im Geschäftsjahr 2022 kam es zur Anwachsung der ADOMO Holding GmbH & Co KG 
in die Emittentin gemäß § 142 UGB. Zudem kam es in weiterer Folge im Geschäftsjahr 
2024 zur Anwachsung der IFW Immobilien- und Finanzierungsberatungs-Gesellschaft 
m.b.H. & Co KG (FN 316026 w) in die Emittentin gemäß § 142 UGB. Weiters wurde 
im Geschäftsjahr 2024 die Emittentin als übernehmende Gesellschaft mit der IFW Im-
mobilien- und Finanzierungsberatungs GmbH (FN 313237 v) als übertragende Gesell-
schaft verschmolzen. 

 
4.1.4. Sitz und Rechtsform der Emittentin, Rechtsordnung, unter der sie tätig ist, Land der 

Gründung der Gesellschaft; Anschrift und Telefonnummer ihres eingetragenen Sitzes 
(oder Hauptort der Geschäftstätigkeit, falls nicht mit dem eingetragenen Sitz identisch), 
etwaige Website der Emittentin mit einer Erklärung, dass die Angaben auf der Website 
nicht Teil des Prospekts sind, sofern diese Angaben nicht mittels Verweises in den Pros-
pekt aufgenommen wurden. 
 
Die Emittentin ist eine in Österreich nach österreichischem Recht errichtete Aktienge-
sellschaft mit Sitz in der politischen Gemeinde Linz. Die Geschäftsanschrift lautet Grill-
parzerstraße 18-20, 4020 Linz, in Österreich. 
 
Die Website der Emittentin ist unter www.ifa.at aufrufbar. Die Angaben auf der Website 
sind nicht Teil des Prospektes, sofern die Angaben nicht mittels Verweises in den Pros-
pekt aufgenommen wurden.  
 
Die Telefonnummer der Emittentin lautet: +43 732 660 847.  

 
4.1.5. Jüngste Ereignisse, die für die Emittentin eine besondere Bedeutung haben und die in 

hohem Maße für eine Bewertung der Solvenz der Emittentin relevant sind. 
 
Die Emittentin (in ihrer Rolle als Kreditnehmerin) hatte zum Stichtag 31.12.2024 Kre-
ditlinien bei Kreditinstituten im Gesamtbetrag von rund EUR 350.000 ausgenützt. Zum 
Stichtag 30.06.2025 wurden die aufgenommenen Kreditlinien im Gesamtbetrag von 
rund EUR 4,6 Millionen ausgenutzt. Gleichzeitig wurden die Darlehen, welche die 
Emittentin als Darlehensgeberin verbundenen Unternehmen/nahestehenden Personen 
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gewährt hat, seit dem 31.12.2024 bis zum 30.06.2025 um rund EUR 2,819 Millionen auf 
rund EUR 33,620 Millionen erhöht. Der wesentliche Teil davon entfällt auf das Darlehen 
an die Soravia Equity GmbH in Höhe von rund EUR 1721 Millionen. Rund EUR 722 
Millionen entfallen auf das Darlehen an die Pentagon Immobilienbesitz und Vermö-
gensverwaltung Gesellschaft mbH. Für das Darlehen an die Soravia Equity GmbH 
wurde eine Garantie durch die Soravia Investment Holding GmbH als Sicherheit gege-
ben. Zudem hat die Soravia Equity GmbH zum Teil Garantieverpflichtungen zu Guns-
ten des IFA-Teilkonzerns sowie Tochtergesellschaften des IFA-Teilkonzerns im Gegen-
zug übernommen. 
 
Die Emittentin hat die Anleihen AT0000A2S7K6 mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 
4 Monaten, welche am 28.02.2026 endet, AT0000A2ZXK4 mit einer Laufzeit von 4 
Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2027 endet, AT0000A36Q50 mit einer Lauf-
zeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2028 endet, AT0000A3F3C6 mit 
einer Laufzeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2029 endet, emittiert. Zum 
Stichtag 30.06.2025 wurden Teilschuldverschreibungen in einer Gesamtnominale von 
rund EUR 34,7 Mio. ausgegeben. 

 
Im Geschäftsjahr 2022 kam es zur Anwachsung der ADOMO Holding GmbH & Co KG 
in die Emittentin gemäß § 142 UGB. Gemäß § 202 Abs 1 UGB erfolgte die Anwachsung 
zum beizulegenden Wert. Der entsprechende Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 
28.506.662,98 zwischen Wert des Anteils an der übertragenden Gesellschaft und dem 
Wertansatz des übertragenden Vermögens unterliegt gemäß § 235 Abs 1 Z 3 UGB einer 
Ausschüttungssperre. 
 
Zum 31.12.2023 besteht unter Berücksichtigung von Vorperioden eine gesamte Aus-
schüttungssperre gemäß § 235 UGB iHv EUR 52.909.963,44. Im Zuge einer Wandlung 
der Genussrechte an der ADOMO Beteiligungs GmbH seitens der Invest AG in Eigen-
kapital und der bewertungsrelevanten Kapitalerhöhung zur bilanziellen Stärkung der 
AOMO Beteiligungs GmbH seitens der Emittentin und der Invest AG iHv von EUR 4,6 
Mio. kam es zu einer Verschiebung der Beteiligungsquoten, ohne die wirtschaftliche 
Teilhabe der Emittentin am Unternehmenserfolg zu verändern, und zu einer Wertmin-
derung des Beteiligungsansatzes iHv EUR 27.291.600,00. Somit ergibt sich zum 
31.12.2024 eine Ausschüttungssperre gemäß § 235 UGB iHv EUR 25.618.363,44. 
 
Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG ist seit 2019 als wirtschaftliche und strategi-
sche Partnerin der ADOMO Beteiligungs GmbH tätig. Die Emittentin hielt 78,2% der 
Anteile an der ADOMO Beteiligungs GmbH. Im zweiten Halbjahr des Jahres 2025 wur-
den zwei Kapitalerhöhung beschlossen und der Wandlung des Mezzaninekapitals in 
Form von Genussrechten zugestimmt. Diese Partnerschaft wurde durch die Kapitaler-
höhung weiter verstärkt. Nunmehr hält die Emittentin 37,40 % an der ADOMO Betei-
ligungs GmbH.  
 

 
4.1.6. Angabe der Ratings, die für einen Emittenten in dessen Auftrag oder in Zusammenarbeit 

mit ihm beim Ratingverfahren erstellt wurden. Kurze Erläuterung der Bedeutung der 
Ratings, wenn sie erst unlängst von der Ratingagentur erstellt wurden. 

 
19 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
20 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
21 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
22 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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 Entfällt. 
 
4.1.7. Angaben zu wesentlichen Veränderungen in der Schulden- und Finanzierungsstruktur 

der Emittentin seit dem letzten Geschäftsjahr. 
 
Es wird auf die Ausführungen in Punkt 4.1.5. verwiesen. 
 

4.1.8 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der Tätigkeiten der Emittentin. 
 
Die Tätigkeiten der Emittentin werden aus den bisher aufgenommenen Finanzierungen 
und dem Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen finan-
ziert. Darüberhinausgehende Finanzierungen sind derzeit nicht geplant.   

 
5. GESCHÄFTSÜBERBLICK 
 

5.1. Haupttätigkeitsbereiche 
  

5.1.1. Beschreibung der Haupttätigkeiten der Emittentin, einschließlich:  
a) der wichtigsten Arten der vertriebenen Produkte und/oder erbrachten Dienstleistun-
gen;  
 
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft laut § 2 ihrer Satzung ist die Ausübung 
von Vermögensberatung, insbesondere die Anlageberatung und die Vermögensplanung. 

Seit 1978 bietet die Emittentin privaten und institutionellen Investoren Zugang zu ös-
terreichischen Immobilien-Investments. 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin ist historisch auf die Konzeption, Strukturierung 
und Umsetzung steuerlich begünstigter Bauherrenmodelle ausgerichtet. Im Zuge der 
strategischen Weiterentwicklung wurde bzw wird das Produkt- und Dienstleistungsan-
gebot schrittweise um zusätzliche immobilien- und sachwertbezogene Anlageformen – 
darunter Vorsorgewohnungen, Beteiligungen an immobilienhaltenden Gesellschaften 
sowie ausgewählte Kapitalmarktprodukte – erweitert, um Investoren ein umfassendes, 
gesamtheitliches Leistungsportfolio zu bieten.  

Das Bauherrenmodell 

Beim sogenannten Bauherrenmodell beteiligen sich mehrere Investoren an der Entwick-
lung einer Wohnimmobilie, um als Bauherren von einer verkürzten steuerlichen Ab-
schreibung zu profitieren. Es handelt sich dabei um folgende Sanierungskosten, die über 
15 Jahre verteilt abschreibbar sind: 

 Aufwendungen im Sinne der §§ 3 bis 5 MRG (z.B: Erhaltungsarbeiten, wie bei-
spielsweise Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile des Hauses oder 
eines sonstigen Gebäudeteils erforderlich sind, Installation von technisch geeig-
neten Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des Energieverbrauchs etc., nütz-
liche Verbesserungen durch bautechnische Maßnahmen, wie beispielsweise Neu-
errichtung oder Umgestaltung von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, 
Beheizungs-, Kanalisations- und sanitären Anlagen, Maßnahmen, die eine dem 
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jeweiligen Stand der Technik entsprechende Erhöhung der Schalldämmung be-
wirken oder eine sonstige bautechnische Umgestaltung eines Gebäudebestandtei-
les, etc., oder auch eine nützliche Verbesserungen durch Vereinigung von Woh-
nungen) in Gebäuden, die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes über die 
Verwendung der Hauptmietzinse unterliegen. 
 

 Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen, wenn die Zusage für eine Förderung 
nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, dem Startwohnungsgesetz oder den lan-
desgesetzlichen Vorschriften über die Förderung der Wohnhaussanierung vor-
liegt. 
 

 Aufwendungen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes. 

Im Bereich der am Markt gängigen Bauherrenmodelle wird in der Regel eine Förderung 
gemäß der landesgesetzlichen Vorschriften (beispielsweise in Wien nach dem Wiener 
Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz) eingeholt und dadurch die ge-
setzliche Voraussetzung für die Abschreibung über 15 Jahre erfüllt. Der Cash-In aus der 
Förderung verbessert zusätzlich noch die Wirtschaftlichkeit des Modells und führt zu 
entsprechend niedrigen Sanierungskosten je m² Nutzfläche. 

Die IFA-Bauherrenmodelle werden typischerweise in der Form von Miteigentumsge-
meinschaften oder alternativ in der Form von Kommanditgesellschaften (auch als Be-
teiligungsmodell bezeichnet) abgewickelt. Die Investoren werden entweder grundbü-
cherliche Eigentümer an der Liegenschaft (Miteigentum) oder erwerben als Gesellschaf-
ter einer liegenschaftstragenden Bauherren-KG Gesamthandeigentum an ihrer Bauher-
renimmobilie. Beiden Modellen – sowohl dem KG-Beteiligungsmodell als auch dem 
klassischen MEG-Modell – ist gemein, dass eine Mehrzahl von Steuerpflichtigen ge-
meinsam eine Immobilie erwirbt und diese saniert.  

Durch die Entwicklung der Bauherrenimmobilie wird eine wesentliche Wertsteigerung 
erreicht, welche mit einer entsprechenden Wertschöpfung im Inland einhergeht. Eben-
falls leisten Bauherrenmodelle ihren Beitrag zur Schaffung von leistbarem Wohnraum, 
da die Entwicklung üblicherweise mit entsprechenden landesgesetzlichen Förderungen 
verbunden ist, die aber auch zu einer Mietzinsbeschränkung (Mietzinsobergrenzen) füh-
ren. 

Weitere Investitionsmöglichkeiten 

In den letzten Jahren wurden weitere Investitionsmöglichkeiten entwickelt, beispiels-
weise das Bauherrenmodell Plus, bei dem nach Baufertigstellung Wohnungseigentum 
(auch „parifiziertes Eigentum“) begründet und somit jede Wohnung einem individuel-
len Investor zugeordnet wird, oder die Produktkategorie Prime Investments, welche Pri-
vatpersonen eine Investmentmöglichkeit in besondere Immobilien ermöglicht, die an-
sonsten häufig nur an institutionelle Anleger angeboten werden und eine inflationsgesi-
cherte Vermögensveranlagung mit großem Wertsteigerungspotenzial darstellen. Bei 
Letzteren ist die Laufzeit der Investition typischerweise als mittelfristig angelegt, da ein 
Verkauf nach der Entwicklungsphase eingeplant ist. Zudem begibt die Emittentin seit 
mittlerweile 2018 jährlich eine prospektpflichtige Unternehmensanleihe. 
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Das Leistungsspektrum der IFA Gruppe (im Zusammenhang mit Bauherrenmo-
dellen) 

Die Haupttätigkeit der Emittentin liegt in der Zusammenführung von Investoren zu Bau-
herrengemeinschaften in der Form von Miteigentümergemeinschaften oder Komman-
ditgesellschaften, sowie in der Erstellung individueller, persönlicher Finanzierungskon-
zepte sowie der Beschaffung der grundsätzlichen Finanzierungszusagen, Vermittlung 
der einzelnen Darlehensverträge, die gesamten damit verbundenen Bearbeitungsleistun-
gen, wie Beschaffung der Kreditunterlagen vom Auftraggeber (Selbstauskunft, Einkom-
mensnachweis, Steuerbescheide, etc.) und im umfassenden Management und der lang-
fristigen Betreuung der Investoren.  

Darüber hinaus bietet der IFA-Teilkonzern, bestehend aus der Emittentin als Mutterge-
sellschaft sowie den in den Konsolidierungskreis der Emittentin zum Datum dieses 
Prospekts einbezogenen Tochtergesellschaften und Beteiligungen, ein umfassendes 
Leistungsspektrum an, das fast die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienbran-
che – Objektauswahl, wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Konzeption und Pla-
nung des Bauherrenmodells, Förderungsbeschaffung, Durchführung der Bautätigkeit, 
Baumanagement, Vermietung, Verwaltung und laufende auch steuerliche Betreuung 
während der Investitions- und Ertragsphase – abdeckt. Die Mitarbeiterstruktur des IFA 
Teilkonzerns ermöglicht der Emittentin eine professionelle Umsetzung und Betreuung 
ihrer Projekte. In diesem Zusammenhang wird die Unternehmensstruktur (laufend) an-
gepasst und Synergien mit bereits im IFA-Teilkonzern bestehenden Unternehmen oder 
durch Zukauf von neuen Gesellschaften geschaffen.  

Dabei erbringen die Beteiligungsgesellschaften der Emittentin als Dienstleister insbe-
sondere folgende Tätigkeiten nicht nur für Bauherrengemeinschaften, sondern auch - in 
den letzten Jahren vermehrt – für externe Dritte:   

Objektauswahl und Ankauf von geeigneten Liegenschaften 

Die Emittentin prüft laufend die Transaktionsmärkte in ihren Kernregionen auf Akqui-
sitionsmöglichkeiten. Werden von der Emittentin Objekte identifiziert, die für die 
Durchführung von Bauherrenobjekten geeignet sind, kauft die Emittentin diese in der 
Regel über ihre Beteiligungsgesellschaft Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH oder 
Tochtergesellschaften der Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH. Die Bauherrengemein-
schaft erwirbt die Bauherrenimmobilie dann in der Regel in weiterer Folge von der 
Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH oder indirekt durch den Erwerb von Kommandi-
tanteilen einer Tochtergesellschaft der Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH.  

Erstellung von Wirtschaftlichkeitsanalysen und Vertretung der Bauherren, unter ande-
rem in Zusammenhang mit Finanzierungsfragen  

Die Emittentin hat als Auftragnehmerin der jeweiligen Bauherrengemeinschaft die Er-
stellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen und -analysen zu verschiedenen, von der 
jeweiligen Bauherrengemeinschaft avisierten Entwicklungsvarianten der Bauherrenim-
mobilien sowie die (wirtschaftliche) Vertretung großer Bauherrengesellschaften nach 
außen übernommen. Zudem erstellt die Emittentin im Rahmen ihrer Auftragstätigkeit 
individuelle Investitionspläne unter Berücksichtigung der Angaben des von der Bauher-
rengemeinschaft beauftragten Architekten. Bei kleinen MEG-Modellen erfolgt die 
(wirtschaftliche) Vertretung durch die IWB Institut für Wirtschaftsberatung GmbH. Bei 
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KG-Beteiligungsmodell wird diese (wirtschaftliche) Vertretung jeweils durch eine 
Condoreal Gesellschaft als Geschäftsführerin übernommen. 

Erstellung der wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Grundkonzeption  

Die Freude am Wohnen Wohnbau-GmbH übernimmt für die Bauherrengemeinschaften 
die Erstellung der wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Grundkonzeption. In 
diesem Rahmen berechnet sie die voraussichtlich entstehenden Gesamtinvestitionskos-
ten, erstellt Investitionspläne samt verschiedener Finanzierungsvarianten und besorgt 
die Überprüfung der Konzeption und der diesbezüglichen Unterlagen und Maßnahmen 
auf deren steuerliche Auswirkungen durch einen steuerlichen Sachverständigen. 

Generalplanung und technische Baubetreuung 

Die IFA Gruppe übernimmt, in der Regel durch die Freude am Wohnen Wohnbau-
GmbH, für Bauherrengemeinschaften die Generalplanung und technische Baubetreuung 
und erbringt sämtliche zur technisch einwandfreien Durchführung des jeweiligen Bau-
vorhabens erforderlichen Leistungen, um die Bauaufgabe in möglichst wirtschaftlicher 
Weise zu lösen.  

Weiters werden Leistungen erbracht, wie die Kontrolle des Planungsprozesses in Ab-
stimmung mit dem Generalplaner, die Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und die 
Kontrolle der Bauausführungen. 

Weitere Produkte und/oder Dienstleistungen 

Die Dienstleistungssparte der Emittentin rund um die Immobilie wird in der ADOMO 
Beteiligungs GmbH gebündelt. Die Geschäftsbereiche unterteilen sich in Property Ma-
nagement, Cleaning & Services, Energy, Security & Facility Management und Real Es-
tate Agent, welche teilweise auch unter separaten Zwischenholdings gebündelt wurden.  

Property Management  

Die IFA Gruppe besorgt, in der Regel durch die IMMOcontract Real Estate Manage-
ment GmbH, unter anderem für Bauherrengemeinschaften alle Vorbereitungshandlun-
gen, die zur Vorbereitung der Hausverwaltung bis zum Vermietungsbeginn erforderlich 
sind. Dies umfasst beispielsweise die Vorbereitung einer Hausordnung, die Erstellung 
der Betriebskostenabrechnung oder die Mitwirkung beim Abschluss der erforderlichen 
Verträge (wie Energielieferungsverträge, Haftpflicht- und Elementarschadenversiche-
rung).  

Die IFA Gruppe übernimmt durch das IFA Asset Management für die Bauherrenge-
meinschaft weiters auch alle Agenden, die mit der Vermietung der nach Fertigstellung 
der Bauherrenimmobilie zur Vermietung gelangenden Räumlichkeiten anfallen, das 
Anbieten am Markt sowie die Mitwirkung am Abschluss der Mietverträge und das Ma-
nagement von Dienstleistern. Die IFA Gruppe übernimmt jedoch keine Garantie für eine 
vollständige Vermietung der Bauherrenimmobilien. 

Der Emittentin und ihren Beteiligungsgesellschaften steht es frei, diese Leistungen - 
soweit rechtlich zulässig - im eigenen Bereich zu erbringen oder entsprechende Aufträge 
an geeignete Fachleute bzw. –firmen zu erteilen. Sie kann dabei auf ein über ein durch 
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viele Jahre gewachsenes Netzwerk an einschlägigen Experten, wie insbesondere Planer, 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Banken, Baufirmen und dergleichen, zurückgreifen. 

Die IMMOcontract Real Estate Management GmbH verwaltet derzeit einerseits exklu-
siv alle durch die Emittentin platzierten Wohnimmobilien (Bauherrenmodelle, aber 
auch Beteiligungen an immobilientragenden Gesellschaften und Vorsorgewohnungen) 
und andererseits übernimmt sie auch sukzessive das Gebäudemanagement der im Besitz 
des Soravia-Konzerns befindlichen Immobilien. Neben der Verwaltung der konzernin-
ternen Immobilien bietet die IMMOcontract Real Estate Management GmbH Ihre Leis-
tungen erfolgreich auf dem Drittmarkt an, wo sie bereits mehr als die Hälfte ihres Um-
satzes erzielt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine der größten gewerblichen 
Gebäudeverwaltungen Österreichs. Verwaltet werden Liegenschaften im gesamten 
Bundesgebiet. 

Der Soravia Konzern verstärkt über das Tochterunternehmen ADOMO Beteiligungs 
GmbH auch das Engagement am Kernmarkt Deutschland durch den Erwerb der 
CAPERA Immobilien Service GmbH, die mit rund 3 Mio. m2 verwalteter Fläche eines 
der führenden Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Unternehmen in Deutschland 
ist. Durch die CAPERA Immobilien Service GmbH werden Leistungen im Bereich Full-
Service Immobilienmanagements auf den Gebieten der kaufmännischen Verwaltung, 
technischen Bewirtschaftung und Mieterbetreuung von Wohn- und Gewerbeimmobi-
lien, geboten. 

Cleaning & Services  

Weiters bietet die IFA Gruppe unter anderem durch ihre Beteiligung an der unter der 
ADOMO Cleaning & Services GmbH gebündelten Unternehmen icm Immobilien Com-
fort Management GmbH, ASSA Objektservice GmbH, Herwa Multiclean Gebäuderei-
nigung GmbH, DUOREIN GmbH und „FANTOM“ Gebäudereinigung GmbH umfas-
sende Reinigungskonzepte an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich des 
Personalmanagements, Oberflächenschutzes sowie Haus und Garten angeboten. Mit der 
Fantom Schweiz GmbH und der Reinigungs Service DUO GmbH ist die Gruppe auch 
in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland vertreten. 

Über die Beteiligung an der GCS - Grand Concierge Service & Empfangsdienste GmbH 
werden Concierge Services, Empfangsdienste und Sicherheitsservices angeboten. 

 Energy, Security & Facility Management 

Die IFA Gruppe erbringt seit Ende 2019 durch die SIPEKO Sicherheitstechnik GmbH, 
eine indirekte Tochtergesellschaft der ADOMO Beteiligungs GmbH, Leistungen als 
Anbieter für die Installation, Wartung, Projektierung und Reparatur in den Bereichen 
Brand-, Zutritts- und Alarmanlagen sowie Videoüberwachung. 

Durch die indirekte 70%-Beteiligung an der Security Access GmbH konnte die 
ADOMO Beteiligungs GmbH das Produktportfolio im Bereich zertifizierter Sicher-
heitslösungen für Immobilien weiter ausbauen. Diese hat sich in den vergangenen Jah-
ren auf modernste Zutrittssicherheitssysteme spezialisiert. In Kooperation mit der 
ADOMO-Tochtergesellschaft SIPEKO Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH., die auf 
Brandsicherheitstechnik spezialisiert ist, schafft die Integration der Security Access 
GmbH Synergien zum Ausbau der Marktposition sowie zur Optimierung des Einkaufs.  
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Durch die 51%-ige Beteiligung an der AT Smarthome 360 GmbH wurde das Leistungs-
spektrum der ADOMO Beteiligungs GmbH um Smart Home Lösungen und innovative 
Elektroladestationen mit Lastmanagementlösungen erweitert.  

Die ACONDA systems GmbH wurde als 100%ige Tochter der AT Smarthome 360 
GmbH akquiriert. ACONDA Systems bietet elektronische, GSM-gestützte Zutrittssys-
teme mit Energiedatenerfassung sowie Installationen im öffentlichen Wohnbau bzw. 
Gewerbebereich und allgemeine Elektroinstallationen. Mit Smarthome 360 GmbH, A-
conda systems GmbH und der 51%-Beteiligung an der SEM Energie- und Gebäudema-
nagement GmbH konnte die Kompetenz in grünen Bewirtschaftungskonzepten ausge-
baut werden, bestehend aus der Lieferung von grünem Strom sowie CO2-neutralen Me-
thoden von Wärmeversorgung und Kühlung. Mit der SEM Anlagen GmbH betreibt die 
Gruppe ein Flusswasserkraftwerk, welches in der Lage ist ein komplettes Quartier zu 
versorgen und laut Konzeption pro Jahr mehrere tausend Tonnen CO² einspart. 

Über die indirekte Beteiligung an der Malerei Stützinger GmbH werden die Bereiche 
Innenmalerei/Renovierung, Fassadenarbeiten/Graffiti-Sanierung, Lackier-/Fensterar-
beiten, Entfernung von Schimmel und Reparatur von Brand- bzw. Wasserschäden ab-
gedeckt. 

Real Estate Agent 

Die IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH ist einer der bekanntesten Wohnim-
mobilienmakler Österreichs. Die IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH hält 
an der IMMOcontract Investment GmbH einen Geschäftsanteil von 100%. Die 
ADOMO Beteiligungs GmbH hält an der IMMOcontract Immobilien Vermittlung 
GmbH aktuell 90 % der Geschäftsanteile. 

Die ADOMO Deutschland verstärkte ihren Marktauftritt im Bereich Immobilienvermie-
tung und –vermarktung durch den Erwerb von 41% der Geschäftsanteile an der Brock-
hoff GmbH. Die Brockhoff GmbH ist der führende Gewerbeimmobilienmakler im 
Ruhrgebiet. 

Eigener Vertriebskanal  

Die IFA Gruppe hat während ihrer langjährigen Tätigkeit bereits rund 505 Bauherren-
modelle realisiert und verwaltet rund EUR 4,3 Milliarden für mehr als 8.100 Klienten. 
Beim Anlageprodukt Bauherrenmodell handelt es sich, anders als beispielsweise bei 
Anleihen, um unverbriefte Vermögensrechte.  

Vor dem Hintergrund dieser bestehenden Kundenbasis umfasst das Leistungsspektrum 
der IFA Gruppe seit 2018 auch einen eigenen Vertriebskanal für den Vertrieb von Fi-
nanzinstrumenten, wie insbesondere Anleihen an.  

Da der Vertrieb von Finanzinstrumenten eine konzessionspflichtige Tätigkeit darstellt, 
wurden diese Vertriebstätigkeiten von 2018 bis August 2024 von der IFA Invest GmbH, 
einem Tochterunternehmen der Emittentin, als vertraglich gebundener Vermittler unter 
dem Haftungsdach des konzessionierten Haftungsträgers DonauCapital Wertpapier 
GmbH erbracht. Seit September 2024 wird die Tätigkeit der IFA Invest GmbH, als ver-
traglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach des konzessionierten Haftungs-
trägers Omicron Investment Management GmbH erbracht. Der vertraglich gebundene 



 

65 
 

Vermittler ist ein Subvermittler von Finanzinstrumenten, dessen Aufgabe insbesondere 
in der Erbringung von Wertpapiervermittlungsdienstleistungen als selbstständiger Un-
ternehmer, gebunden an einen konzessionierten Haftungsträger, besteht.  

Die IFA Invest GmbH hält zu diesem Zwecke eine gewerbliche Berechtigung gemäß 
§ 136a GewO 1994. Als vertraglich gebundener Vermittler der Omicron Investment 
Management GmbH handelt sie bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
(Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf angebotene Finanzinstru-
mente) stets im Namen und auf Rechnung der Omicron Investment Management 
GmbH. Die IFA Invest GmbH erhält als vertraglich gebundener Vermittler der Omicron 
Investment Management GmbH für die Vornahme ihrer (Vertriebs-)Tätigkeiten be-
stimmte Entgelte, einschließlich einer erfolgsabhängigen Provision im Falle erfolgrei-
cher Vermittlung von Investments. 

Auch die gegenständliche Anleihe wird von der Emittentin über die IFA Invest GmbH 
unter dem Haftungsdach der Omicron Investment Management GmbH vertrieben.  

b) Angabe etwaiger wichtiger neuer Produkte und/oder erbrachten Dienstleistungen. 

TurnGreen 

Die Adomo Gruppe bietet mit TurnGreen ein neues Produkt, um professionelle Eigen-
tümer dabei zu unterstützten, ihr Portfolio ESG-konform zu transformieren und in den 
Bereichen Analyse, Abwicklung und Verwaltung zu unterstützen. 

Digitalisierung 

Neben dem operativen Geschäft legt der IFA-Teilkonzern auch einen starken Fokus auf 
den Bereich Digitalisierung. Ziel ist die Markführerschaft als digitaler Investment & 
Asset-Manager auszubauen. Dazu wurde ein Softwareentwicklungsprojekt gestartet, 
um ein neues Portal, namens Kompass, für alle IFA Investor:innen sowie IFA Part-
ner:innen zu schaffen. Ebenso wurde in diesem Zusammenhang ein ganzheitliches Di-
gitalisierungsprojekt der IFA gestartet, um diverse Prozesse zu optimieren sowie die 
Gesellschaft zukunftsorientiert auszurichten. Die Dienstleistung besteht darin, dass den 
Investor:innen durch dieses Portal ein besserer Überblick über ihre Investments ver-
schafft werden soll. Dies geschieht durch detaillierte Übersichten und Kennzahlen. Die 
Kommunikation mit den Investoren wird unmittelbar über das Portal geführt. Dabei gibt 
es unter anderem eine Nachrichtenfunktion. Zudem gibt es eine zentrale Dokumenten-
ablage auf dem Portal und ist das Portal DSGVO-konform und sind die Daten durch 
Sicherheitsprotokoll geschützt. Weiters ist das Portal jederzeit von allen Geräten mit 
Internetzugang erreichbar. Allfällige Gesellschafterbeschlüsse sollen papierlos unterfer-
tigt werden können. Die Investmentplattform ist bereits live bzw. online und wird lau-
fend mit Updates aktualisiert. Zudem ist geplant, dass die Anleihezeichnungen, die be-
reits jetzt schon größtenteils online über ifainvest.at abgewickelt werden, ebenso über 
diese Investmentplattform mit dem Namen „Kompass“ durchgeführt werden. Durch 
diese neue Anwendung soll es zu einer weiteren Simplifizierung der Anleihezeichnun-
gen für die Investor:innen kommen. 

c) Wichtigste Märkte  
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Die IFA Gruppe wendet sich an Investoren aus ganz Österreich und mit ausgesuchten 
Produkten auch an Investoren aus Deutschland.  

Die Immobilienprojekte, die von der IFA Gruppe im Auftrag von Bauherrengesellschaf-
ten strukturiert und abgewickelt werden, sind in österreichischen Ballungszentren gele-
gen.  

Es ist nicht auszuschließen, dass die IFA Gruppe ihre Tätigkeiten künftig auch auf Nach-
barmärkte ausdehnt, insbesondere wird erwägt, Immobilien in Deutschland zu erwer-
ben. 

5.2. Grundlage für etwaige Angaben der Emittentin zu ihrer Wettbewerbsposition.  

Die IFA Gruppe steht für über 40-jährige Erfahrung in der Entwicklung, Vermarktung 
und Betreuung nachhaltiger Immobilienprojekte. Nach Einschätzung der Emittentin 
kann kein zweiter Marktteilnehmer im Produktsegment „Bauherrenmodelle“ auf eine 
derart langjährige Erfahrung zurückblicken. 

Die IFA Gruppe hat während ihrer langjährigen Tätigkeit bereits rund 505 Bauherren-
modelle realisiert und verwaltet rund EUR 4,3 Milliarden für mehr als 8.100 Klienten. 
Mit diesem Track Record schätzt sich die IFA Gruppe als Österreichs Marktführer bei 
Bauherrenmodellen ein.  

Grundlage für diese Aussagen über die Stellung der IFA sind Informationen, die die 
Emittentin aus folgenden Quellen erhalten hat:  

(i) Vom wohnfonds_wien │fonds für wohnbau und stadterneuerung betreffend 
den auf die „IFA-Modelle“ entfallenden Anteil am Fördertopf des für wohn-
fonds_wien für Bauherrenmodelle; 
 

(ii) laufende Medienbeobachtung;  
 

(iii) laufende Beobachtung der Mitbewerber (PREMIUM, WERTINVEST, 
Wohninvest GmbH, Öko-Wohnbau, Valuita, etc.),  

 
(iv) Rückmeldung durch Vertriebspartner und/oder Hinweise von Projektpart-

nern.  

Ausdrücklich festzuhalten ist, dass jedoch keine schriftlichen Quellen zur Verifizierung 
vorliegen, weil für die von der Emittentin betroffenen Geschäftsbereiche in der Regel 
keine publizierten Statistiken existieren. Es handelt sich bei den Aussagen im Ergebnis 
daher um Einschätzungen der Emittentin. Daraus abgeleitete Informationen, die somit 
nicht aus unabhängigen Quellen entnommen worden sind, können daher von Einschät-
zungen von Wettbewerbern der IFA Gruppe oder von zukünftigen Erhebungen unab-
hängiger Quellen abweichen. 

6. ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

6.1. Ist die Emittentin Teil einer Gruppe, kurze Beschreibung der Gruppe und der Stellung 
des Emittenten innerhalb dieser Gruppe. Dies kann in Form oder unter Beifügung eines 
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Diagramms der Organisationsstruktur erfolgen, sofern dies zur Darstellung der Struk-
tur hilfreich ist.  

In die IFA Gruppe (auch Teilkonzern) der Emittentin sind neben der Emittentin zum 
30.06.2025 folgenden Gesellschaften vollkonsolidiert einbezogen:  

 
- Herwa Multiclean Gebäudereinigung GmbH 
- "FANTOM" Gebäudereinigung Gesellschaft m.b.H. 
- IFA Beteiligungs GmbH 
- ADOMO Beteiligungs GmbH 
- SIPEKO Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. 
- Universal Gebäudereinigung Gesellschaft m.b.H. 
- ADOMO Cleaning & Services GmbH (eh. DUO Holding GmbH) 
- DUOREIN GmbH 
- DUOJOB GmbH 
- Reinigungsservice DUO GmbH 
- DUOHOME GmbH 
- IFA Institut für Anlageberatung AG 
- Freude am Wohnen Wohnbau GmbH 
- IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH (eh.IMMO-CONTRACT Maklergesell-

schaft m.b.H.) 
- IWB Institut für Wirtschaftsberatung GmbH 
- IMMOcontract Investment GmbH (eh.IMMOcontract Hausverwaltung GmbH,eh.Immo-

Contract Baden Maklergesellschaft m.b.H).  
- Condoreal drei GmbH 
- SEMReal Energie- und Gebäudemanagement GmbH 
- ADOMO Deutschland Holding GmbH (eh. SORAVIA VRG 3 GmbH) 
- AT Smarthome 360 GmbH 
- Pentagon Immobilienbesitz und Vermögens-verwaltung GmbH 
- IMMOcontract Real Estate Management GmbH (eh.Dr. W.W. Donath Immobilienver-

waltung GmbH) 
- Security Access GmbH 
- SRVG drei Entwicklungs GmbH 
- MERINDA 47 Entwicklungs GmbH 
- CAPERA Immobilien Service GmbH 
- ADOMO Energy & Facilitymanagement GmbH (eh.SRVG sieben Beteiligungs GmbH) 
- Kraußstraße Komplementär Eins GmbH 
- Kraußstraße Komplementär Zwei GmbH 
- ADOMO Green Solutions GmbH (eh.SORAVIA VRG 7 GmbH) 
- ACONDA systems GmbH 
- Quatra Projektentwicklungs GmbH 
- IFA Capital Partners Management GmbH 
- IFA Capital Partners Management GmbH & Co KG 
- Condoreal GmbH 
- SEM Energie- und Gebäudemanagement GmbH 
- HD Besitzgesellschaft mbH 
- SPE Schwanentor Projektentwicklung GmbH 
- WIBG Immobilienmanagment GmbH 
- GCS - Grand Concierge Service & Empfangsdienste GmbH (eh.RAS Maßgeschneiderte 

Concierge Service und Empfangsdienste GmbH) 
- icm Immobilien Comfort Management GmbH 
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- WIBG Hotelentwicklungs GmbH & Co KG (eh.Merinda 17) 
- SEM Anlagen GmbH 
- IFA Invest GmbH 
- ASSA Objektservice GmbH 
- Malerei Stützinger GmbH 
- WIBG Hotel Holding GmbH & Co KG 
- Fabrik 1230 Management GmbH 
- Remise 1120 Projekt GmbH 
- Fabrik 1230 Event GmbH & Co KG 
- SoHotel Linz GmbH 
- HS Bauträger GesmbH 

Weiters sind in die IFA Gruppe (auch Teilkonzern) der Emittentin neben der Emittentin 
zum 30.06.2025 folgenden Beteiligungen nach der Equity Methode einbezogen: 

- Brockhoff GmbH 
- Franck4tel Komplementär Eins GmbH 
- Franck4tel Komplementär Zwei GmbH 
- Franck4tel Komplementär Drei GmbH 
- Franck4tel Komplementär Vier GmbH 
- Franck4tel Komplementär Fünf GmbH 
- Franck4tel Komplementär Sechs GmbH 
- Franck4tel Komplementär Sieben GmbH 
- Franck4tel Komplementär Acht GmbH 
- Franck4tel Projektentwicklung Eins GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Zwei GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Drei GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Vier GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Fünf GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Sechs GmbH & Co KG 
- Franck4tel Projektentwicklung Sieben GmbH & Co KG 
- Condoreal zwei GmbH 
- Franck4tel Projektabwicklung GmbH & Co KG 

Condoreal vier GmbH (eh.F23 Invest GmbH) 

Weiters sind folgende Tochtergesellschaften und Beteiligungen der Emittentin zum 
30.06.2025 weder voll noch als equity konsolidiert: 

- Condoreal Werndlgasse 3ff GmbH 
- Werndlgasse Alpha Entwicklungs GmbH & Co KG (wird voraussichtlich in den nächsten 

Wochen verkauft) 
- Werndlgasse Beta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Delta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Development GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Epsilon Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Eta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Iota Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Theta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Werndlgasse Zeta Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda neunundzwanzig Entwicklungs GmbH & Co KG 
- FANTOM Schweiz GmbH 
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- Lazarettgürtel 72-74 Entwicklungs GmbH & Co KG (eh.MERINDA 32 Entwicklungs 
GmbH & Co KG) 

- MERINDA 36 Entwicklungs GmbH & Co KG (eh.Hammerbrotwerke Risalit Entwick-
lungs GmbH & Co KG) 

- Merinda 39 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- MERINDA 43 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- MERINDA 44 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- MERINDA 45 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Breitenleer Straße 240 Entwicklungs GmbH & Co KG (eh. Fourreal beta GmbH & Co 

KG) 
- Kopalgasse 11 Entwicklungs GmbH & Co KG (eh.MERINDA 49 Entwicklungs GmbH 

& Co KG) 
- Merinda 53 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda 54 Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda vierzehn Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Zukunftshof Betriebs GmbH in Liqu. 
- Merinda fünfzehn Entwicklungs GmbH & Co KG 
- Merinda sechzehn Entwicklungs GmbH & Co KG 
 

Die Emittentin selbst gehört dem übergeordneten Soravia-Konzern an. Die Aktien der 
Emittentin werden zur Gänze (somit zu 100%) von der Soravia Equity GmbH gehalten. 
Die Soravia Equity GmbH steht im alleinigen Eigentum der Soravia Investment Holding 
GmbH. Die Soravia Investment Holding GmbH hat derzeit folgende Gesellschafter: Die 
Erwin SORAVIA PRIVATSTIFTUNG, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 62,5 
% des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, die Hanno SO-
RAVIA PRIVATSTIFTUNG, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 32,3 % des 
Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, die Erwin Soravia GmbH, 
welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 0,2 % des Stammkapitals der Soravia Invest-
ment Holding GmbH hält, sowie die PEKA Beteiligungs GmbH, welche einen Ge-
schäftsanteil in Höhe von 5 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding 
GmbH hält. Die Emittentin steht somit unter der indirekten Kontrolle der Erwin SO-
RAVIA PRIVATSTIFTUNG. 

  

 
Quellenangabe: Interne Aufstellung der Emittentin 
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6.2. Ist die Emittentin von anderen Unternehmen der IFA Gruppe abhängig, ist dies klar 
anzugeben und die Abhängigkeit zu erläutern.  

Die Emittentin selbst ist nur teilweise operativ tätig. Aufgrund der eingeschränkten Ge-
schäftstätigkeit ist sie auf Zuführung von Liquidität und Gewinnen seitens ihrer Betei-
ligungsgesellschaften angewiesen, um Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bedie-
nen zu können. 

 Inanspruchnahme von „Corporate Services“ der Soravia Equity GmbH, der 
Gesellschafterin der Emittentin  

 
Zwischen der Emittentin und der Soravia Equity GmbH, FN 235124 x, ihrer Ge-
sellschafterin, bestehen drei Dienstleistungsvereinbarungen, wonach die Soravia 
Equity GmbH für die Emittentin IT Leistungen, Leistungen aus dem Bereich Legal 
sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen von Corporate Service Leistungen er-
bringt, welche für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich sind.  
 
Die Soravia Equity GmbH als Dienstleister ist bei der Erbringung dieser Dienstleis-
tungen weder an zeitliche Vorgaben gebunden noch einer Höchstpersönlichkeit in 
der Erbringung ihrer Tätigkeiten unterworfen. Auch die zu erbringenden Dienst-
leistungen können jederzeit ausgelagert und von anderen Dienstleistern (wie zB 
Unternehmensberatern, Marketingagenturen, Steuerberatern, Rechtsanwälten oder 
Personalvermittlern etc.) erbracht werden. Aus Sicht der Emittentin besteht somit 
keine strukturelle nachhaltige Abhängigkeit. 
 
Dementsprechend besteht nach Einschätzung der Emittentin ein hohes Maß an Sub-
stituierbarkeit und lediglich eine lose Bindung aus Spezialisierungsgründen an der 
Muttergesellschaft.  

 
 Mitglied einer körperschaftsteuerlichen Unternehmensgruppe – Steuerum-

lage mit der Soravia Investment Holding GmbH, einer indirekten Gesellschaf-
terin der Emittentin  

 
Die Emittentin ist seit dem Veranlagungsjahr 2009 Mitglied einer körperschaftsteu-
erlichen Unternehmensgruppe gemäß § 9 KStG mit der Soravia Investment Holding 
GmbH als Gruppenträger. Das steuerliche Ergebnis der Emittentin wird somit dem 
Gruppenträger zugerechnet. Beim Gruppenträger werden neben dem eigenen steu-
erlichen Ergebnis sowohl die positiven als auch die negativen Ergebnisse sämtli-
cher Gruppenmitglieder gegeneinander aufgerechnet und versteuert, dh. der Grup-
penträger zahlt die gesamte daraus resultierende Steuerbelastung an das Finanzamt. 
 
Vorteil einer körperschaftsteuerlichen Unternehmensgruppe ist die Möglichkeit des 
Ausgleichs von positiven und negativen steuerlichen Ergebnissen zwischen Grup-
penträger und allen Gruppenmitgliedern und daher eine schnellere Verrechnung 
von steuerlichen Verlusten. 
 
Zwischen der Emittentin und dem Gruppenträger wurde eine Steuerumlageverein-
barung abgeschlossen. Dadurch soll eine verursachungsgerechte Aufteilung der 
Körperschaftsteuerbelastung sichergestellt werden. Der Gruppenträger übernimmt 
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im Falle einer Zurechnung von positiven Ergebnissen eine Steuerbelastung und bei 
Zurechnung von negativen Ergebnissen eine Steuerentlastung, welche ansonsten 
beim Gruppenmitglied anfallen würde.  
 
Die Steuerumlage bemisst sich dabei am nach den Vorschriften des KStG und EStG 
ermittelten steuerpflichtigen Gewinn, wobei der Prozentsatz dabei jeweils 2 Pro-
zentpunkte unter dem für das entsprechende Wirtschaftsjahr anwendbaren Körper-
schaftssteuersatz, welcher im Jahr 2025 bei 23 % liegt. Die Steuerumlage wird un-
abhängig davon geschuldet, ob bzw. in welcher Höhe der Gruppenträger insgesamt 
für das betreffende Wirtschafsjahr und für die gesamte Unternehmensgruppe Kör-
perschaftsteuer schuldet. 
 
Wird in einem Wirtschafsjahr von der Emittentin als Gruppenmitglied ein steuerli-
cher Verlust bzw. ein steuerlich nicht ausgleichsfähiger Verlust erzielt, dann redu-
ziert dieser die Steuerbelastung auf Ebene des Gruppenträgers. Die Emittentin ver-
rechnet in diesem Fall nicht sofort eine Steuerumlage an den Gruppenträger, son-
dern hält den Verlust evident und verrechnet diesen in den darauffolgenden Wirt-
schaftsjahren mit steuerlichen Gewinnen. Insoweit evident gehaltene steuerliche 
Verluste unter Berücksichtigung von Verrechnungs- oder Vortragsgrenzen verrech-
net werden könnten, entfällt die Verpflichtung des Gruppenmitglieds zur Zahlung 
einer Steuerumlage. 
 
Von der Emittentin während der Wirksamkeit der Unternehmensgruppe als Grup-
penmitglied erzielte steuerliche Verluste bzw. nicht ausgleichsfähige Verluste, die 
im Zeitpunkt der Beendigung dieses Vertrages noch nicht gegen spätere Gewinne 
verrechnet wurden, sind vom Gruppenträger in Form einer Ausgleichszahlung an-
gemessen abzugelten. Auf die Höhe der Ausgleichszahlung hat sich die Emittentin 
mit dem Gruppenträger zu einigen, wobei als Richtwert 40 % der aus den Verlust-
vorträgen erzielbaren Steuerersparnis herangezogen werden soll. Gegenwärtig be-
stehen keine derartig evident gehaltenen Verluste bei der Emittentin.  
 
Im Ergebnis stellt die Steuerumlage bei der Emittentin einen Ausgleich für die vom 
Gruppenträger übernommene Körperschaftsteuerbelastung bzw. –entlastung (bei 
Zuweisung von Verlusten) dar. Ein Ausscheiden aus der körperschaftsteuerlichen 
Unternehmensgruppe ist durch Kündigung der Steuerumlagenvereinbarung in je-
dem Wirtschaftsjahr möglich. In der Folge ist die Körperschaftsteuer direkt an das 
Finanzamt zu entrichten.  

 
 Gewährung von Darlehen  

 
Zum Stichtag 31.12.2024 hat die Emittentin Darlehen in Summe von rund EUR 
30,823 Millionen an verbundene Unternehmen/nahestehende Personen vergeben, 
wobei ein Großteil der Hauptgesellschafterin der Emittentin in Höhe von rund EUR 
18,824 Millionen gewährt worden ist. Gegenüber der Pentagon Immobilienbesitz 
und Vermögensverwaltung Gesellschaft mbH besteht zum 31.12.2024 eine Darle-
hensforderung in Höhe von rund EUR 725 Millionen. Die Darlehen, welche die 

 
23 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
24 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
25 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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Emittentin als Darlehensgeberin verbundenen Unternehmen/nahestehenden Perso-
nen gewährt hat, haben sich seit dem 31.12.2024 bis zum 30.06.2025 um rund EUR 
2,826 Millionen auf rund EUR 33,627 Millionen erhöht. 
 
Der Großteil wird nach wie vor an die Gesellschafterin der Emittentin mit einem 
Betrag von rund EUR 1728 Millionen gewährt. Es handelt sich somit um einen so-
genannten „upstream loan“, welcher der Finanzierung der (zukünftigen) Geschäfts-
tätigkeit der Soravia Equity GmbH, also unter anderem der Finanzierung von Im-
mobilienankäufen, Projektentwicklungen und Projektgesellschaften, dient. Die 
jährlichen Gewinnausschüttungen der Emittentin werden mit den Forderungen ge-
genüber der Soravia Equity GmbH als Gesellschafterin der Emittentin aufgerech-
net. Für das Darlehen an die Soravia Equity GmbH wurde eine Garantie durch die 
Soravia Investment Holding GmbH als Sicherheit gegeben. Die Soravia Equity 
GmbH hat zudem Garantieverpflichtungen zu Gunsten des IFA-Teilkonzerns sowie 
Tochtergesellschaften des IFA-Teilkonzerns in Höhe von rund EUR 14,4 Millionen 
gegenüber Bankinstituten oder sonstigen Dritten übernommen. 

 
7. TRENDINFORMATIONEN  

 
7.1. Erklärung, der zufolge es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aus-

sichten der Emittentin seit dem Datum der Veröffentlichung der letzten geprüften Jah-
resabschlüsse, sowie in der Finanz- und Ertragslage der IFA Gruppe seit dem Ende des 
letzten Berichtszeitraums, für den bis zum Datum des Registrierungsformulars Finanz-
informationen veröffentlicht wurden, gegeben hat. 

Nach Einschätzung der Emittentin hat es keine wesentlichen nachteiligen Veränderun-
gen in den Aussichten der Emittenten seit dem Datum der Veröffentlichung der letzten 
geprüften Jahresabschlüsse, sowie in der Finanz- und Ertragslage der IFA Gruppe seit 
dem Ende des letzten Berichtszeitraums, für den bis zum Datum des Registrierungsfor-
mulars Finanzinformationen veröffentlicht wurden, gegeben.  

7.2. Angabe aller bekannten Trends, Unsicherheiten, Anfragen, Verpflichtungen oder Vor-
fälle, die die Aussichten der Emittentin nach vernünftigem Ermessen zumindest im lau-
fenden Geschäftsjahr wesentlich beeinflussen werden. 

Der Immobiliensektor bleibt herausfordernd. Im Jahr 2025 zeigte sich ein gemischtes 
Bild je nach Assetklasse. Der Rückgang neu fertiggestellter Mietwohnungen hat sich 
verschärft, was zu einem historischen Tief des Neubauangebots und steigenden Mieten 
führt. Die Nachfrage nach Eigentum wächst aufgrund günstiger Finanzierungskonditi-
onen, doch bleibt das Angebot knapp. Die schwierigen Bedingungen für Projektent-
wickler behindern weiterhin den Neubau. Trotz stabiler Baukosten und attraktiver Lie-
genschaftsangebote sind kostentreibende Bauvorschriften und Bürokratie zu reduzieren, 
um eine Normalisierung zu fördern. Weiters wird auf die Ausführungen unter B. Risi-
kofaktoren, Punkt 1.10 und 1.14 sowie auf den Lagebericht des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 der Emittentin verwiesen. 

 
26 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
27 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
28 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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8. GEWINNPROGNOSEN ODER -SCHÄTZUNGEN  

Es werden weder Gewinnprognosen noch Gewinnschätzungen abgegeben. 

9. VERWALTUNGS-, LEITUNGS- UND AUFSICHTSORGANE  
 

9.1. Namen und Geschäftsanschrift folgender Personen sowie Angabe ihrer Stellung bei der 
Emittentin und der wichtigsten Tätigkeiten, die sie neben der Tätigkeit bei der Emitten-
tin ausüben, sofern diese für die Emittentin von Bedeutung sind:  

 
a) Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans;  

Folgende Personen üben die Funktionen als Vorstand, Prokurist und Aufsichtsrat bei 
der Emittentin aus und sind auch unter der Geschäftsadresse der Emittentin (Grillparzer-
straße 18-20, 4020 Linz) erreichbar:  

Vorstand: 
 

 Mag. Erwin Soravia, geb. 26.02.1967 
Vorsitzender vertritt selbständig seit 
01.10.2012; 

 Prokurist: 
 

 Erwin Haselberger, MBA, geb. 12.09.1972 
vertritt seit 27.08.2018 gemeinsam mit einem 
Vorstandsmitglied 

  Robert Brunner, MBA, geb. 07.12.1991 
vertritt seit 06.02.2024 gemeinsam mit einem 
Vorstandmitglied 

Aufsichtsratsmitglieder: 
 

 Hanno Soravia, geb. 28.08.1960 
Vorsitzender 

 Carlo Soravia, B.Sc., MSc, geb. 09.03.1993 
Stellvertreter des Vorsitzenden 

 Carolina Stipsits-Gamper, LL.M., geb. 
13.10.1990 
Mitglied 

Es ist geplant, den Vorstand und den Aufsichtsrat in den kommenden Monaten neu auf-
zustellen. Ziel dieser Maßnahme ist es, die strategische Ausrichtung des Unternehmens 
weiterzuentwickeln und dessen langfristiges Wachstumspotenzial zu stärken. Im Rah-
men dieses Prozesses können weitere personelle Veränderungen im Vorstand und im 
Aufsichtsrat erfolgen, um den zukünftigen Anforderungen der Emittentin bestmöglich 
gerecht zu werden. Die konkrete Ausgestaltung der personellen Veränderung von Vor-
stand und Aufsichtsrat steht demnach noch nicht fest. In Betracht gezogen werden ins-
besondere die Bestellung neuer Vorstandsmitglieder sowie sonstige personelle Verän-
derungen im Vorstand, einschließlich eines möglichen personellen Wechsels vom Vor-
stand in den Aufsichtsrat. 

Diese Personen üben folgende weitere Tätigkeiten aus, die für die Emittentin von Be-
deutung sein können: 
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Personen Unternehmen Position 
Mag. Erwin So-
ravia 
 

SoArt GmbH Geschäftsführer / Ge-
sellschafter 

 Condoreal drei GmbH Geschäftsführer 

 Condoreal zwei GmbH Geschäftsführer 

 Xenios Hospitality Holding GmbH Geschäftsführer 

 Dorotheum Beteiligungs GmbH Gesellschafter 
 Erwin Soravia GmbH Geschäftsführer /  

Gesellschafter 
 Hainburger Straße 15 Projektentwick-

lungsgmbH 
Geschäftsführer 

 HS-Bauträger Gesellschaft m.b.H Gesellschafter 
 Soravia Group GmbH Geschäftsführer 
 Soravia Equity GmbH Geschäftsführer 
 Soravia Investment Holding GmbH Geschäftsführer 
 IWB Institut für Wirtschaftsberatung 

GmbH 
Geschäftsführer 

 SUSY GmbH Geschäftsführer 
 SWGG Wing GmbH Geschäftsführer 
 anders Projektentwicklungs GmbH Geschäftsführer 
 Condoreal GmbH Geschäftsführer 
 Condoreal Werndlgasse 3ff GmbH Geschäftsführer 
 Hospiz am Arlberg Holding GmbH Geschäftsführer 
 IFA Beteiligungs GmbH Geschäftsführer 
 St. Christoph 6 Hotelbesitz GmbH Geschäftsführer 
 ZH24 Beteiligungs GmbH Geschäftsführer 
 ZH24 Beteiligungs zwei GmbH Geschäftsführer 
 SoHospitality GmbH Geschäftsführer 
 MERINDA sechs Entwicklungs 

GmbH & Co KG 
Kommanditist 

 „Das Millstatt“ Seehotel Betriebs KG Unbeschränkt haftender 
Gesellschafter/ Funkti-
onsträger 

 „Das Hamerling“ Immobilienentwick-
lungs GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Breitenleer Straße 240 Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Buchengasse 58/Waldgasse 36 GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 Elisabethstraße 3 GmbH & Co KG Funktionsträger 
 Fleischmarkt I Immobilientwicklungs 

GmbH & Co KG 
Funktionsträger 

 Friedrich-Manhart-Straße 4 Entwick-
lungs GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Green City Graz 2012 GmbH & Co 
KG 

Funktionsträger 

 Green Paradise Graz GmbH & Co KG Funktionsträger 
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Personen Unternehmen Position 
 Jedleseer Straße 104-106 Entwick-

lungs GmbH & Co KG 
Funktionsträger 

 Kunst&Kinder Wohnbau GmbH & 
Co KG, 1030 Wien 

Funktionsträger 

 Hamerling 504 Immobilienbesitz 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Lazarettgürtel 72-74 Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MAYBURG GmbH & CO.KG Funktionsträger 
 MERINDA 34 Entwicklungs GmbH 

& Co KG 
Funktionsträger 

 MERINDA 35 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 36 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 37 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 38 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 39 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 42 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 46 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 48 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 51 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 53 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA 54 Entwicklungs GmbH 
& Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA fünfzehn Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA neunundzwanzig Ent-
wicklungs GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA sechs Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA sechzehn Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA sieben Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA siebenundzwanzig Ent-
wicklungs GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MERINDA vierzehn Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 MilleSee GmbH & Co KG Funktionsträger 
 Neutorgasse 46 GmbH & Co KG Funktionsträger 
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Personen Unternehmen Position 
 Puchstraße 34 Entwicklungs GmbH & 

Co KG 
Funktionsträger 

 V33 - Projektentwicklungsgesell-
schaft m.b.H. & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Alpha Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Beta Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Delta Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Development GmbH & 
Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Epsilon Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Eta Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Gamma Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Iota Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Theta Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Werndlgasse Zeta Entwicklungs 
GmbH & Co KG 

Funktionsträger 

 Dorotheum GmbH Aufsichtsrat 
 Hanno SORAVIA PRIVATSTIF-

TUNG 
Stifter 

 Erwin SORAVIA PRIVATSTIF-
TUNG 

Stifter 

   
Erwin Haselber-
ger, MBA 

IFA Beteiligungs GmbH Prokurist 

   
Robert Brunner, 
MBA 

Condoreal drei GmbH Prokurist 

 Condoreal GmbH Prokurist 
 Condoreal vier GmbH Prokurist 
 Condoreal Werndlgasse 3ff GmbH Prokurist 
 Condoreal zwei GmbH Prokurist 
 HS-Bauträger Gesellschaft m.b.H. Prokurist 
 IFA Beteiligungs GmbH Prokurist 
 Pentagon Immobilienbesitz und Ver-

mögensverwaltung Gesellschaft 
m.b.H. 

Prokurist 

   
Hanno Soravia Dorotheum Beteiligungs GmbH Gesellschafter 
 SOCO Management GmbH in Liqu. Gesellschafter 
 HS-Bauträger Gesellschaft m.b.H  Gesellschafter 
 Reitergut HS GmbH Geschäftsführer 
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Personen Unternehmen Position 
 IHS Liegenschaftsverwaltung GmbH Gesellschafter / Ge-

schäftsführer  
 So&Co Solarpark GmbH Gesellschafter/ Ge-

schäftsführer 
 Hanno Soravia GmbH Geschäftsführer 
 SOCO Management GmbH Geschäftsführer 
 VVTH GmbH Geschäftsführer 
 HAHO Beteiligung GmbH Geschäftsführer 
 SWGG Wing GmbH Geschäftsführer 
 Hainburger Straße 15 Projektentwick-

lungsgmbH 
Geschäftsführer 

 Raubau PB GmbH Gesellschafter / Ge-
schäftsführer 

 SRED GmbH Geschäftsführer 
 Ossber PB GmbH Gesellschafter / Ge-

schäftsführer 
 Schön Liegenschaftsprojektentwick-

lung GmbH 
Geschäftsführer 

 Millwasser Vermögensverwaltung 
KG 

Unbeschränkt haftender 
Gesellschafter / Funkti-
onsträger 

 Hanno SORAVIA PRIVATSTIF-
TUNG 

Stifter 

 Erwin SORAVIA PRIVATSTIF-
TUNG 

Stifter 

   
Carlo Soravia, 
B.Sc., MSc 

IHS Liegenschaftsverwaltung GmbH Gesellschafter / Proku-
rist 

 Sierra Capital GmbH Gesellschafter / Ges-
chäftsführer 

 IFA Invest GmbH Geschäftsführer 
 SORAVIA Investment Management 

GmbH 
Geschäftsführer 

 SoHospitality GmbH Prokurist 
 Soravia Equity GmbH Prokurist 
 Soravia Investment Holding GmbH Prokurist 
 Hanno SORAVIA PRIVATSTIF-

TUNG 
Stifter 

   
Carolina Stip-
sits-Gamper, 
LL.M. 

So. Me Homes GmbH Geschäftsführer 

 SRVG acht Beteiligungs GmbH Geschäftsführerin 
 SoHospitality GmbH Prokuristin 
 Soravia Equity GmbH Prokuristin 
 Soravia Investment Holding GmbH Prokuristin 
 SORAVIA Investment Management 

GmbH 
Prokuristin 

 St. Christoph 6 Hotelbesitz GmbH Prokuristin 
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Personen Unternehmen Position 
 SUSY GmbH Prokuristin 
 Xenios Hospitality Holding GmbH Prokuristin 
   

 
 
b) persönlich haftende Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien.  
 
Entfällt. 

 
9.2. Interessenkonflikte von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen 

 
Potenzielle Interessenkonflikte zwischen den Verpflichtungen der unter Punkt 9.1 ge-
nannten Personen gegenüber der Emittentin und ihren privaten Interessen oder sonsti-
gen Verpflichtungen müssen klar angegeben werden. Falls keine derartigen Konflikte 
bestehen, ist eine entsprechende Erklärung abzugeben.  

Der Vorstand, der Aufsichtsrat sowie der Prokurist der Emittentin üben auch Funktio-
nen, insbesondere Organfunktionen, in anderen Gesellschaften aus. Es besteht die Ge-
fahr von Interessenkonflikten zwischen der Emittentin und jenen Gesellschaften, in de-
nen der Vorstand, der Aufsichtsrat, der Prokurist der Emittentin ebenfalls Leitungs- 
und/oder Gesellschafterfunktionen und/oder Aufsichtsfunktionen ausüben. In solchen 
Fällen ist nicht sichergestellt, dass der Vorstand, der Aufsichtsrat, der Prokurist im aus-
schließlichen Interesse der Emittentin handelt, weil er verpflichtet ist, die Interessen der 
anderen Gesellschaften ebenfalls zu wahren. Hiervon abgesehen hat die Emittentin 
keine Kenntnis von potenziellen Interessenkonflikten. 

10. HAUPTAKTIONÄRE  
 

10.1. Soweit der Emittentin bekannt, Angabe, ob an der Emittentin unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse bestehen und wer diese Beteiligun-
gen hält bzw. diese Beherrschung ausübt. Beschreibung der Art und Weise einer derar-
tigen Beherrschung und der vorhandenen Maßnahmen zur Verhinderung des Miss-
brauchs einer solchen Beherrschung.  
 
Die Aktien der Emittentin werden zur Gänze (somit zu 100%) von der Soravia Equity 
GmbH gehalten. 

Sämtliche Aktien der Emittentin werden somit von einer einzigen Anteilseignerin, der 
Soravia Equity GmbH gehalten, die daher Maßnahmen der Emittentin kontrollieren 
kann, und damit unter anderem folgende Entscheidungen der Emittentin beeinflussen 
kann: die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats und damit indirekt die Bestellung 
der Vorstandsmitglieder der Emittentin; Zeitpunkt und Höhe von Dividendenzahlungen; 
Entscheidung des Jahresbudgets; Entscheidungen über eine Erhöhung des Grundkapi-
tals; oder die Zustimmung zu Änderungen der Satzung der Emittentin. Die Interessen 
der einzigen Aktionärin der Emittentin können jenen des IFA-Teilkonzerns und/oder 
jenen der Gläubiger des IFA-Teilkonzerns, und sohin den Interessen der Anleihegläu-
biger, widersprechen. 

Die Soravia Equity GmbH steht im alleinigen Eigentum der Soravia Investment Holding 
GmbH. Die Soravia Investment Holding GmbH hat derzeit folgende Gesellschafter: Die 
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Erwin SORAVIA PRIVATSTIFTUNG, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 62,5 
% des Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, die Hanno SO-
RAVIA PRIVATSTIFTUNG, welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 32,3 % des 
Stammkapitals der Soravia Investment Holding GmbH hält, die Erwin Soravia GmbH, 
welche einen Geschäftsanteil in Höhe von 0,2 % des Stammkapitals der Soravia Invest-
ment Holding GmbH hält, sowie die PEKA Beteiligungs GmbH, welche einen Ge-
schäftsanteil in Höhe von 5 % des Stammkapitals der Soravia Investment Holding 
GmbH hält. Die Emittentin steht somit unter der indirekten Kontrolle der Erwin SO-
RAVIA PRIVATSTIFTUNG. 

Besondere Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs der Kontrolle über die Emit-
tentin durch die beiden Gesellschafter, die über die Instrumentarien des österreichischen 
Gesellschaftsrechts hinausgehen, wurden nicht gesetzt. 
 

10.2. Sofern der Emittentin bekannt, Beschreibung etwaiger Vereinbarungen, deren Aus-
übung zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Veränderung in der Beherrschung der Emit-
tentin führen könnte. 
 
Entfällt. 
 

11. FINANZINFORMATIONEN ÜBER DIE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ER-
TRAGSLAGE DER EMITTENTIN  

 
11.1. Historische Finanzinformationen  

 
11.1.1. Ausgewählte historische Finanzinformationen: 

 
Die nachfolgenden Finanzinformationen über die Vermögens- und Ertragslage wurden 
jeweilig den gemäß UGB von der Emittentin erstellten und geprüften Jahresabschlüs-
sen der Jahre 2023 und 2024 sowie zugehörigen Lageberichten entnommen und sollen 
in Verbindung mit den übrigen Angaben in diesem Prospekt sowie den Dokumenten, 
die per Verweis in diesen Prospekt aufgenommen sind, gelesen werden. Die Jahresab-
schlüsse 2023 und 2024 wurden vom Abschlussprüfer der Emittentin geprüft und 2023 
mit einem uneingeschränkten und 2024 mit einem eingeschränkten Bestätigungsver-
merk versehen.  
 
In einer Stellungnahme vom 14.01.2026 (https://www.ifa.at/fileadmin/user_up-
load/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmensgrup-pe/Jahresabschluss/Stel-
lungnahme_zum_Jahresabschluss_2024_Grant_Thornton.pdf) kommt Grant Thornton 
ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen 
für eine Modifizierung (eingeschränkter Bestätigungsvermerk) nach ISA 705 nicht vor-
liegen.  
 
Der Posten der Nettofinanzverbindlichkeiten (Verbindlichkeiten abzüglich liquider 
Mittel) ist ungeprüft und leitet sich aus den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2023 
und 2024 ab.  
 

(in TEUR) 
31.12.2024 

geprüft 
31.12.2023 

geprüft 
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(in TEUR) 
31.12.2024 

geprüft 
31.12.2023 

geprüft 
UGB Bilanz - AKTIVA   
   
Immaterielle Vermögensgegen-
stände 

39,48 47,66 

Sachanlagen 44,58 50,71 
Finanzanlagen 30.869,72 59.894,83 
Vorräte 28,50 28,50 
Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 

 
25.518,50 

45.113,45 

Kassenbestand, Guthaben bei 
Kreditinstituten 

 
237,64 

295,79 

Rechnungsabgrenzungsposten 94,60 79,78 
Aktive latente Steuer  31,80 
Summe AKTIVA 56.833,01 105.542,52 
 
UGB Bilanz - PASSIVA 

  

   
Grundkapital 145,40 145,40 
Kapitalrücklage 2.841,80 2.841,80 
Gewinnrücklagen 14,54 14,54 
Bilanzgewinn 2.915,14 53.240,58 
Investitionszuschüsse  3,02 
Rückstellungen 6.919,20 887,89 
Verbindlichkeiten 43.995,52 48.406,99 
Rechnungsabgrenzungsposten 1,42 2,31 
Summe PASSIVA 56.833,01 105.542,52 
   
(in TEUR)   
   
Umsatzerlöse 13.674,24 6.385,99 
EBIT -42.337,92 2.395,24 
EBT -44.944.81 267,12 
Nettofinanzverbindlichkeiten* 43.757,88 48.111,20 
   
(in Prozent)    
   
Umsatzrentabilität  negativ 37,51 
Eigenkapitalrentabilität negativ 0,43 
Gesamtkapitalrentabilität negativ 2,40 
EK-Quote 10,41 53,29 
Nettoverschuldungsgrad 461,65 14,74 

 
* Der Posten der Nettofinanzverbindlichkeiten ist ungeprüft und ergibt sich aus den Verbindlichkeiten 
abzüglich liquiden Mitteln: 

 UGB-Bilanz zum 
(in TEUR) 31.12.2024 31.12.2023 
 geprüft geprüft 
Verbindlichkeiten 43.995,52 48.406,99 
Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten -237,64 -295,79 
Nettofinanzverbindlichkeit 43.757,88 48.111,20 
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In der geprüften Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 wird ein Jahresverlust 
in Höhe von rund EUR -50,33 Millionen ausgewiesen. Dieses Ergebnis ist vor allem 
durch folgende Einmaleffekte geprägt: 
 

Einmaleffekt Betrag 
Mio. 
EUR 

Abwertung Beteiligung Pentagon Immobilienbesitz und Vermögens-
verwaltung GmbH 

1,68 

Einzelwertberichtigung Darlehen Pentagon Immobilienbesitz und 
Vermögensverwaltung GmbH 

1,3 

Abwertung Beteiligung ADOMO Beteiligungs GmbH 27,29 
Latente Steuern aus der Beteiligung ADOMO Beteiligungs GmbH 5,38 
Einzelwertberichtigung Darlehen Soravia Equity GmbH 15,90 
 51,55 

 
Diese Einmaleffekte haben wesentliche Auswirkungen auf die oben angeführten Kenn-
zahlen. Zur Erläuterung siehe die nachfolgenden Ausführungen auf den Seiten 87 bis 
89.  
 
Das Jahresergebnis ist - unter Außerachtlassung vorstehend angeführter Einmaleffekte 
- positiv und beläuft sich auf rund EUR 1,22 Millionen. 
 
Ausgewählte Finanzinformationen für Zwischenberichtszeiträume. 
 
Die in der folgenden Tabelle enthaltenen Finanzinformationen über die Vermögens- und 
Ertragslage basieren auf den von der Emittentin erstellten Zwischenabschlüssen nach 
UGB zum 30.06.2024 und 30.06.2025, welche keiner Abschlussprüfung (auch keiner 
prüferischen Durchsicht oder einer sonstigen Prüfung nach KFS/PG 13 bzw. KFS PG1) 
unterzogen wurden. Die Finanzinformationen sollen in Verbindung mit den übrigen An-
gaben in diesem Prospekt sowie den Dokumenten, die per Verweis in diesem Prospekt 
aufgenommen sind, gelesen werden.  
 

(in TEUR) 
30.06.2025 
ungeprüft 

30.06.2024 
ungeprüft 

   
UGB Bilanz - AKTIVA   
   
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 

 
68,87 18,96 

Sachanlagen 42,36 47,20 
Finanzanlagen 30.904,72 59.912,33 
Vorräte 28,50 28,55 
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

 
25.910,26 39.646,43 

Wertpapiere und Anteil 2,50  
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(in TEUR) 
30.06.2025 
ungeprüft 

30.06.2024 
ungeprüft 

Kassenbestand, Guthaben 
bei Kreditinstituten 

 
35,64 77,50 

Rechnungsabgrenzungs-
posten 

73,50 
38,51 

Aktive latente Steuer  22,43 
Summe AKTIVA 57.066,34 99.791,91 
   
UGB Bilanz - PASSIVA   
   
Grundkapital 145,40 145,40 
Kapitalrücklage 2.841,80 2.841,80 
Gewinnrücklagen 14,54 14,54 
Bilanzgewinn/ -verlust 435,69 50.625,11 
Investitionszuschüsse  1,51 
Rückstellungen 6.894,53 775,56 
Verbindlichkeiten 46.734,38 45.386,84 
Rechnungsabgrenzungs-
posten 

 
1,15 

Summe PASSIVA 
57.066,34 99.791,91 

 
   

(in TEUR) 
30.06.2025 
ungeprüft 

30.06.2024 
ungeprüft 

   
Umsatzerlöse 2.546,32 1.101,72 
EBIT* -1.266,06 -1.403,39 
EBT -2.470,66 -2.606,10 
Nettofinanzverbindlich-
keiten** 

46.698,75 45.309,34 

 
* Der Posten EBIT ist ungeprüft und ergibt sich aus dem Ergebnis vor Steuern zuzüglich Zinsen und 
ähnliche Aufwendungen. 
** Der Posten der Nettofinanzverbindlichkeiten ist ungeprüft und ergibt sich aus den Verbindlichkeiten 
abzüglich liquiden Mitteln: 

 
 UGB-Bilanz zum 
(in TEUR) 30.06.2025 30.06.2024 
 ungeprüft ungeprüft 
Verbindlichkeiten 46.734,38 45.386,84 
Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten -35,64 -77,50 
Nettofinanzverbindlichkeit 46.698,74 45.309,34 

 
 

Ausgewählte Finanzinformationen zu den Geldflussrechnungen. 
 
Die in der folgenden Tabelle enthaltenen Finanzinformationen über die Kapitalflüsse 
der Emittentin basieren auf den geprüften29 Geldflussrechnungen der Emittentin für die 

 
29 Es wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung der Geldflussrechnung keine Abschlussprüfung dargestellt hat 
und demzufolge kein Gesamturteil vergleichbar einem Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 
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Geschäftsjahre 2023 und 2024 sowie den nach KFS/BW2 erstellten und ungeprüften 
Zwischengeldflussrechnungen zum 30.06.2025 und 30.06.2024.  
 

(in TEUR) 
31.12.2024 

 
31.12.2023 

 
30.06.2025 

 
30.06.2024 

 

     
     
Nettogeldfluss aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit 

-787 -1.961 650 -341 

     
Nettogeldfluss aus der Investiti-
onstätigkeit  

7.802 -1.122 -1.806 3.602 

     
Nettogeldfluss aus der Finanzie-
rungstätigkeit 

-7.073 3.320 954 -3.479 

     
 
Ausgewählte Finanzinformationen zu Teilkonzernkonsolidierungen. 
 
Die nachfolgenden Finanzinformationen über die Vermögens- und Ertragslage sind er-
gänzend zu den Daten der Jahresabschlüsse nach UGB und basieren auf der freiwillig 
von der Emittentin erstellten nach KFS/PG 1 geprüften IFRS-Teilkonzernkonsolidie-
rung des Jahres 2023. Die Informationen sollen in Verbindung mit den übrigen Angaben 
in diesem Prospekt sowie den Dokumenten, die per Verweis in diesen Prospekt aufge-
nommen sind, gelesen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die IFRS-Teilkonzern-
konsolidierung weder einer Abschlussprüfung noch einer prüferischen Durchsicht eines 
Jahresabschlusses oder Konzernabschlusses unterzogen wurde und demzufolge kein 
Gesamturteil vergleichbar einem Bestätigungsvermerk dazu vorliegt. 
 

(in TEUR) 
31.12.2023 

Prüfung gemäß KFS/PG 130 

31.12.2022 
Prüfung gemäß KFS/PG 

131 
   
Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung 

 
 

Umsatzerlöse 269.397 224.050 
EBITDA* 15.431 21.971 
EBIT 8.327 16.199 
EBT 3.519 9.985 
Konzernergebnis 3.007 7.516 
   
Konzernbilanz   
Bilanzsumme 308.706 315.419 
Eigenkapital 35.416 41.438 

 
30 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Prüfung des nicht vollständigen IFRS-Teilkonzernabschlusses weder 
eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht dargestellt hat und demzufolge kein Gesamturteil ver-
gleichbar einem Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 
31 Es wird darauf hingewiesen, dass diese Prüfung des nicht vollständigen IFRS-Teilkonzernabschlusses weder 
eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht dargestellt hat und demzufolge kein Gesamturteil ver-
gleichbar einem Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 
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(in TEUR) 
31.12.2023 

Prüfung gemäß KFS/PG 130 

31.12.2022 
Prüfung gemäß KFS/PG 

131 
Langfr Vermögens-
werte 

192.344 201.538 

Kurzfr Vermögens-
werte 

106.907 113.881 

Langfr Verbindlichkei-
ten 

127.799 135.281 

Kurzfr Verbindlichkei-
ten 

 
142.636 

 
138.700 

   
 

* EBITDA ist das EBIT vor Abschreibungen. Zum EBIT werden daher die Abschreibungen wieder hin-
zugerechnet: 

 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 

(in TEUR) 
31.12.2023 

Prüfung gemäß KFS/PG 1 
31.12.2022 

Prüfung gemäß KFS/PG 11 
EBIT 8.327 16.199 
Abschreibungen 7.104 5.772 
EBITDA 15.431 21.971 

 
11.1.2. Änderung des Bilanzstichtages 

 
Bilanzstichtag wurde nicht geändert. 
 

11.1.3. Rechnungslegungsstandards 
 
Die im Prospekt aufgenommenen Jahresabschlüsse wurden nach österreichischen Rech-
nungslegungsstandards (§§ 189 ff UGB) erstellt. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 
wurden vom Abschlussprüfer der Emittentin geprüft und 2023 mit einem uneinge-
schränkten und 2024 mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen Es han-
delt sich dabei um geprüfte Jahresabschlüsse im Sinne der EU-ProspektVO.  
 
In einer Stellungnahme vom 14.01.2026 (https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/Me-
diaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmensgruppe/Jahresabschluss/Stellung-
nahme_zum_Jahresabschluss_2024_Grant_Thornton.pdf) kommt Grant Thornton AL-
PEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für 
eine Modifizierung (eingeschränkter Bestätigungsvermerk) nach ISA 705 nicht vorlie-
gen. 
 
Die Zwischenabschlüsse wurden nach österreichischen Rechnungslegungsstandards 
(§§ 189 ff UGB) erstellt. Sie wurden keiner Abschlussprüfung (auch keiner prüferischen 
Durchsicht oder einer sonstigen Prüfung nach KFS/PG 13 bzw. KFS PG 1) unterzogen. 
 
Die Teilkonzernkonsolidierung wurde freiwillig nach den International Financial Re-
porting Standards (IFRS) erstellt.  
 

11.1.4. Änderung des Rechnungslegungsrahmens 
 
 Es wurden keine Änderungen der Rechnungslegungsstandards durchgeführt. 
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11.1.5. Wurden die geprüften Finanzinformationen gemäß nationaler Rechnungslegungsgrund-
sätze erstellt, dann müssen die unter dieser Rubrik geforderten Finanzinformationen 
zumindest Folgendes enthalten: 
a) die Bilanz, 
b) die Gewinn- und Verlustrechnung 
c) die Kapitalflussrechnung 
d) die Rechnungslegungsmethoden und erläuternde Anmerkungen. 

 
Folgende historische Finanzinformationen sind durch Verweis in diesen Prospekt ein-
bezogen, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Rechnungslegungsmethoden sowie 
sonstige weiterführende Angaben in den geprüften Jahresabschlüssen einschließlich de-
ren Anlagen angeführt sind, wohingegen in den freiwillig erstellten Zwischenabschlüs-
sen nur die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt werden: 

 
 der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2023; 
 der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2024; 
 die Stellungnahme zum Jahresabschluss der Emittentin 2024 von Grant Thorn-

ton ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH; 
 der ungeprüfte nach UGB erstellte Zwischenabschluss der Emittentin zum 

30.06.2024; 
 der ungeprüfte nach UGB erstellte Zwischenabschluss der Emittentin zum 

30.06.2025;  
 die nach KFS/PG 1 geprüfte nach IFRS erstellte freiwillige Teilkonzernkonso-

lidierung der Emittentin zum 31.12.2022; 
 die nach KFS/PG 1 geprüfte nach IFRS erstellte freiwillige Teilkonzernkonso-

lidierung der Emittentin zum 31.12.2023; 
 die nach KFS/BW2 erstellte und geprüfte Geldflussrechnung der Emittentin für 

das Geschäftsjahr 2023; 
 die nach KFS/BW2 erstellte und geprüfte Geldflussrechnung der Emittentin für 

das Geschäftsjahr 2024; 
 die nach KFS/BW2 erstellte und ungeprüfte Zwischengeldflussrechnung der 

Emittentin zum 30.06.2024; 
 die nach KFS/BW2 erstellte und ungeprüfte Zwischengeldflussrechnung der 

Emittentin zum 30.06.2025; 
 

11.1.6. Konsolidierte Abschlüsse 
 
Die Emittentin erstellt neben Einzelabschlüssen auch eine Teilkonzernkonsolidierung 
ausschließlich auf freiwilliger Basis. Es werden sowohl Werte der geprüften UGB-Jah-
resabschlüsse als auch Werte der nach KFS/PG 1 geprüften freiwilligen IFRS-Teilkon-
zernkonsolidierung des letzten Geschäftsjahres in diesem Prospekt aufgenommen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Prüfung des nicht vollständigen IFRS-Teilkonzern-
abschlusses nach KFS/PG 1 weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durch-
sicht dargestellt hat und demzufolge kein Gesamturteil vergleichbar einem Bestäti-
gungsvermerk dazu vorliegt. Der Konsolidierungskreis wurde von IFA Institut für An-
legerberatung Aktiengesellschaft festgelegt. 
 
Des Weiteren werden Zwischen-Teilkonzernkonsolidierungen in diesem Prospekt dar-
gestellt, welche keiner Abschlussprüfung (dh auch keiner prüferischen Durchsicht oder 
einer sonstigen Prüfung nach KFS/PG 13 bzw. KFS/PG 1) unterzogen wurden. 
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11.1.7. Alter der Finanzinformationen 
 
Bei den jüngsten geprüften Finanzinformationen handelt es sich um den UGB-Jahres-
abschluss der Emittentin zum 31.12.2024 sowie die nach KFS/PG 1 geprüfte Teilkon-
zernkonsolidierung zum 31.12.2023. Die geprüften Finanzinformationen sind daher 
zum Zeitpunkt dieses Prospekts nicht älter als 18 Monate. 
 
Bei den jüngsten ungeprüften (weder eine Abschlussprüfung noch einer prüferischen 
Durchsicht oder einer sonstigen Prüfung nach KFS/PG 13 bzw. KFS/PG 1 unterzoge-
nen) Finanzinformationen handelt es sich um den Zwischenabschluss nach UGB zum 
30.06.2025. 

 
11.2. Zwischenfinanzinformationen und sonstige Finanzinformationen  

 
11.2.1. Hat die Emittentin seit dem Datum des letzten geprüften Abschlusses vierteljährliche 

oder halbjährliche Finanzinformationen veröffentlicht, so sind diese in das Registrie-
rungsformular aufzunehmen. Wurden diese vierteljährlichen oder halbjährlichen Fi-
nanzinformationen einer Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen, so sind die 
entsprechenden Vermerke ebenfalls aufzunehmen. Wurden die vierteljährlichen oder 
halbjährlichen Finanzinformationen keiner prüferischen Durchsicht oder Prüfung un-
terzogen, so ist dies anzugeben. 

 
Wurde das Registrierungsformular mehr als neun Monate nach Ablauf des letzten ge-
prüften Finanzjahres erstellt, muss es Zwischenfinanzinformationen enthalten, die u.U. 
keiner Prüfung unterzogen wurden (auf diesen Fall muss eindeutig hingewiesen wer-
den) und die sich zumindest auf die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres beziehen 
sollten.  
 
Zwischenfinanzinformationen, erstellt je nach Fall entsprechend den Anforderungen 
der Richtlinie 2013/34/EU oder der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002.  
 
Bei Emittenten, die weder der Richtlinie 2013/34/EU noch der Verordnung (EG) Nr. 
1606/2002 unterliegen, müssen diese Zwischenfinanzinformationen einen Vergleich mit 
dem gleichen Zeitraum des letzten Geschäftsjahres beinhalten, es sei denn, diese Anfor-
derung ist durch Vorlage der Bilanzdaten zum Jahresende erfüllt.  
 
Dieser Prospekt enthält den ungeprüften (weder einer Abschlussprüfung noch einer prü-
ferischen Durchsicht oder einer sonstigen Prüfung nach KFS/PG 13 bzw. KFS/PG 1 
unterzogenen) Zwischenabschluss zum 30.06.2025, welcher in diesem Prospekt durch 
Verweis inkorporiert ist. 
 

11.3. Prüfung der historischen jährlichen Finanzinformationen  
 
11.3.1. Die historischen jährlichen Finanzinformationen müssen unabhängig geprüft worden 

sein. Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers wird in Übereinstimmung mit der 
Richtlinie 2014/56/EU und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 erstellt.  
 
Sind die Richtlinie 2014/56/EU und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 nicht anwend-
bar,  
 
a) müssen die historischen Finanzinformationen in Übereinstimmung mit den in dem 
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jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren Prüfungsstandards oder gleichwertigen Grunds-
ätzen geprüft worden sein, oder es muss für das Registrierungsformular vermerkt wer-
den, ob sie in Übereinstimmung mit den in dem jeweiligen Mitgliedstaat anwendbaren 
Prüfungsstandards oder gleichwertigen Grundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild vermitteln.  
 
Die UGB-Jahresabschlüsse zum 31.12.2023 und zum 31.12.2024 wurden einer Ab-
schlussprüfung unterzogen und 2023 mit einem uneingeschränkten und 2024 mit einem 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  
 
In einer Stellungnahme vom 14.01.2026 (https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/Me-
diaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unternehmensgruppe/Jahresabschluss/Stellung-
nahme_zum_Jahresabschluss_2024_Grant_Thornton.pdf) kommt Grant Thornton AL-
PEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für 
eine Modifizierung (eingeschränkter Bestätigungsvermerk) nach ISA 705 nicht vorlie-
gen. 
 

11.3.1. a Sofern Bestätigungsvermerke des Abschlussprüfers über die historischen Finanzinfor-
mationen von den Abschlussprüfern abgelehnt wurden beziehungsweise sofern sie Vor-
behalte, Meinungsänderungen oder eine Hervorhebung eines Sachverhalts enthalten 
oder wenn sie eingeschränkt erteilt wurden, ist der Grund dafür anzugeben und sind 
diese Vorbehalte, Änderungen, die eingeschränkte Erteilung oder diese Hervorhebung 
eines Sachverhalts in vollem Umfang wiederzugeben. 
 
Der nachstehende Sachverhalt wurde vom Prüfer als Grundlage für den eingeschränkten 
Bestätigungsvermerk des Jahresabschlusses 2024 angeführt: Im Jahresabschluss zum 
31.12.2024 sind Anleiheverbindlichkeiten iHv TEUR 30.465 mit einer Restlaufzeit von 
1-5 Jahren ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die gemäß den jeweiligen Anlei-
hebedingungen vereinbarte Restlaufzeit. Die Anleihebedingungen begrenzen das Kün-
digungsrecht der Gläubiger auf wenige Ausnahmefälle. Unter anderem ist in den Anlei-
hebedingungen jedoch geregelt, dass eine Kündigung der jeweiligen Anleihen durch die 
Anleihezeichner bei „Change-of-Control“ möglich wäre, wodurch kurzfristige Refinan-
zierungsmaßnahmen zur Rückzahlung der gekündigten Anleihen erforderlich wären. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu einer kürzeren Restlaufzeit der betroffe-
nen Anleiheverbindlichkeiten im Vergleich zum Ausweis im Jahresabschluss kommen 
kann. Der Eintritt des „Change-of-Control“-Risikos kann aufgrund dieser nicht ab-
schließend beurteilt werden und wurde daher der eingeschränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt. Dieser Grund wurde auch unter der Überschrift „Wesentliche Unsicherheiten in 
Bezug auf die Unternehmensfortführung“ im Jahresabschluss 2024 genannt.  
 
Zudem hat die BDO Assurance GmbH die Redepflicht gem § 273 Abs 2 UGB aufgrund 
der Vermutung des Verstoßes (i) gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr, (ii) des 
gesetzlichen Vertreters gegen die Sorgfaltspflichten gem § 84 AktG sowie (iii) aufgrund 
Bestandsgefährdung ausgeübt. Die zu (iii) ausgeübte Redepflicht hinsichtlich der Be-
standsgefährdung wird von der BDO Assurance GmbH insbesondere durch ein zurück-
gehendes Platzierungsvolumina gerechtfertigt. Nach Ansicht der Emittentin wurden je-
doch nachweislich gute Platzierungsvolumina verzeichnet, die eine deutliche Verbes-
serung der Marktlage sowie der damit korrelierenden Nachfrage verdeutlichen. Wesent-
liche Schwächen bei den internen Kontrollen des Rechnungslegungsprozesses sind dem 
Abschlussprüfer nicht zur Kenntnis gelangt und Voraussetzungen für die Vermutung 
eines Reorganisationsbedarf sind ebenfalls nicht gegeben.  
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Wie bereits eingangs erwähnt kommt in einer Stellungnahme vom 14.01.2026 
(https://www.ifa.at/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/IFA_Dateien/IFA/Unterneh-
mensgruppe/Jahresabschluss/Stellungnahme_zum_Jahresab-
schluss_2024_Grant_Thornton.pdf) Grant Thornton ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprü-
fung GmbH zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Modifizierung (einge-
schränkter Bestätigungsvermerk) nach ISA 705 nicht vorliegen. Eine Modifizierung ist 
gemäß Stellungnahme nur dann erforderlich, wenn der Jahresabschluss insgesamt we-
sentliche falsche Darstellungen enthalten würde oder keine ausreichend geeigneten Prü-
fungsnachweise aufgrund eines Prüfungshemmnis erlangt werden könnten. Beide Vo-
raussetzungen für einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk sind gemäß Stellung-
nahme nicht erfüllt Gemäß Stellungnahme sind alle zugrunde liegenden Risiken offen-
gelegt und sind Sonderkündigungsrechte (insbesondere Change-of-Control-Klauseln) 
darüber hinaus in Finanzierungsverträgen und Anleihebedingungen marktübliche Stan-
dardklauseln. 
 
Die Emittentin erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresverlust in Höhe von 
TEUR -50.325, welcher vor allem auf Einmaleffekte, nämlich auf die Abwertung von 
Beteiligungsansätzen an verbundenen Unternehmen sowie auf die Vornahme von Ein-
zelwertberichtigungen auf Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, zurück-
zuführen ist. Das Eigenkapital der Emittentin ist daher im Vergleich zum Vorjahr von 
TEUR 56.242 auf TEUR 5.917 abgesunken. Per 30.06.2025 ist ein Darlehensvertrag 
über EUR 17 Mio. mit der Soravia Equity GmbH ausgelaufen. Zum Abschlusszeitpunkt 
wird über eine Rückzahlungsvereinbarung verhandelt. Die im Zusammenhang mit dem 
Darlehensvertrag stehende Garantie wurde bis zum Abschlusszeitpunkt nicht in An-
spruch genommen. Zur Risikovorsorge wurde eine Einzelwertberichtigung iHv EUR 
15.899.539,97 gebildet. Diesbezüglich handelt es sich um ein Darlehen an die Mutter-
gesellschaft der Emittentin. Aus Sicht des Vorstandes liegt keine verbotene Einlagen-
rückgewähr vor, wobei jedoch keine Legal Opinion eines Rechtsanwaltes vorliegt. Im 
Jahr 2025 wurden von der Pentagon Immobilienbesitz und Vermögensverwaltung 
GmbH und ihren Beteiligungen Immobilienbestände veräußert. Hierbei wurden zwei 
Hotelimmobilien unter den bisherigen Gutachtensbewertungen veräußert, was eine au-
ßerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsansatzes iHv rund EUR 1,6 Mio sowie 
weiters die Wertberichtigung einer bestehenden Darlehensforderung der Emittentin ge-
genüber der Pentagon Immobilienbesitz und Vermögensverwaltung GmbH von rund 
EUR 3 Mio notwendig gemacht hat. 
 
Überdies ergab sich aufgrund einer eingetretenen dauerhaften Wertminderung der Be-
teiligung die Notwendigkeit zur Durchführung einer außerplanmäßigen Abschreibung 
des Beteiligungsansatzes an der Adomo Beteiligungs GmbH von rund EUR 27,2 Mio.  
Hintergrund hierfür sind bewertungsrelevante Kapitalerhöhungen seitens IFA AG und 
Invest AG zur bilanziellen Stärkung der ADOMO. Die Invest AG hat in Zuge dieser 
ihre Genussrechte in Eigenkapital umgewandelt. Die Kapitalerhöhung führt zu einer 
Verschiebung der Beteiligungsquoten, ohne die wirtschaftliche Teilhabe der IFA AG 
am Unternehmenserfolg zu verändern. Aufgrund des Wegfalls der Ausnahmeregelung 
des § 198 Abs. 10 Z 3 UGB sind nunmehr auf den verbliebenen Unterschiedsbetrag 
zwischen unternehmens- und steuerrechtlichen Wertansätzen entsprechend passive la-
tente Steuern iHv rund EUR 5,4 Mio zu berücksichtigen. Diese Bewertung der Beteili-
gung an der ADOMO Beteiligungs GmbH zum 31.12.2024 basiert auf der Annahme 
einer künftigen Verlängerung bzw. Stundung der Kreditverbindlichkeiten durch die zu-
ständigen Gremien. Sollte diese Zustimmung wider Erwarten nicht erteilt werden, 
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könnte eine weitere außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes erfor-
derlich werden. Dies würde die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 
zusätzlich belasten. 
 
Die Ergebnisbelastungen im Jahresabschluss 2024 resultieren überwiegend aus nicht 
cash-wirksamen bewertungs- und stichtagsbezogenen Einmaleffekten im Beteiligungs- 
und Finanzierungsbereich. Die bereinigte Darstellung, ohne der genannten einmaligen 
Abwertungen und Einzelwertberichtigungen, zeigt eine belastbare Bewertung der ope-
rativen Performance ohne einmalige, nicht-wiederkehrende Effekte auf. Unter Außer-
achtlassung dieser Einmaleffekte ergibt sich rechnerisch eine positive Ergebnisleistung 
von EUR 1,2 Mio. 
 
Des Weiteren besteht ein Reputationsrisiko aufgrund von Entwicklungen in Zusammen-
hang mit Themen des Mutterkonzerns in Deutschland. Dies könnte die künftige Kapi-
talbeschaffung sowie die Platzierung von Bauherrenmodellen der Emittentin negativ 
beeinflussen. 

  
Die IFRS-Teilkonzernkonsolidierung wurde weder geprüft noch einer prüferischen 
Durchsicht, sondern lediglich einer Prüfung nach KFS/PG 1 unterzogen. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Prüfung des nicht vollständigen IFRS-Teilkon-
zernabschlusses weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht darge-
stellt hat und demzufolge kein Gesamturteil vergleichbar einem Bestätigungsvermerk 
abgegeben wurde. Der Konsolidierungskreis wurde von der Emittentin festgelegt. Auf 
diese Umstände wird jeweils im gegebenen Zusammenhang hingewiesen. 

 
11.3.2. Angabe sonstiger Informationen im Registrierungsformular, die von den Abschlussprü-

fern geprüft wurde.  
 

Entfällt, weil neben dem Einzelabschluss nach UGB keine Informationen von den Ab-
schlussprüfern geprüft wurden. Die IFRS-Teilkonzernkonsolidierung wurde freiwillig 
erstellt und einer Prüfung nach KFS/PG 1 unterzogen. Es wird aber darauf hingewiesen, 
dass diese Prüfung des nicht vollständigen IFRS-Teilkonzernabschlusses keine Ab-
schlussprüfung dargestellt hat und demzufolge kein Gesamturteil vergleichbar einem 
Bestätigungsvermerk abgegeben wurde. 

 
11.3.3. Wurden die Finanzinformationen im Registrierungsformular nicht dem geprüften Jah-

resabschluss der Emittentin entnommen, so sind die Quelle dieser Daten und die Tatsa-
che anzugeben, dass die Daten ungeprüft sind.  

 
Dieser Prospekt enthält Finanzdaten, bei denen es sich um interne Daten der Emittentin 
handelt (auf diesen Umstand wird jeweils im gegebenen Zusammenhang hingewiesen). 
Diese internen Finanzdaten wurden weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht 
(Review) unterzogen. 

 
11.4. Gerichts- und Schiedsgerichtverfahren  

 
Die Emittentin sowie der Soravia-Konzern können im Rahmen ihrer gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit sowohl auf Kläger- als auch auf Beklagtenseite in Rechtsstreitigkeiten, 
einschließlich Schiedsverfahren, sowie in staatliche Interventionen (zB Verwaltungs-
verfahren) involviert sein. In der Immobilien- und Baubranche betreffen solche Ausei-
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nandersetzungen häufig Werklohnforderungen oder Gewährleistungs- und Schadener-
satzforderungen wegen angeblich mangelhafter Bauausführung oder nicht terminge-
rechter Fertigstellung der Bauleistung. Ebenso kann die Gültigkeit von Liegenschafts-
kaufverträgen sowie der daraus resultierenden Verpflichtungen Gegenstand von Rechts-
streitigkeiten sein.  

 
Der Ausgang solcher Verfahren ist nicht nur von Rechtsfragen, sondern auch von Be-
weisführungen und technischen Aspekten, die von Sachverständigen zu klären sind, ab-
hängig. In vielen Fällen enden diese Verfahren daher mit einem Urteil oder durch den 
Abschluss eines Vergleichs. Zum Zeitpunkt dieses Prospekts bestehen die in diesem 
Prospekt genannten Rechtsstreitigkeiten, für die teilweise Versicherungsdeckungen be-
stehen. 
 
Die Emittentin kann darüber hinaus Beklagte in Anlegerprozessen sein. So ist die Emit-
tentin derzeit Beklagte in einem Verfahren aufgrund eines Ausgleichsanspruchs iHv 
EUR 35.000. Daneben bestehen weitere Gerichtsverfahren hinsichtlich des Projekts 
„Das Hamerling“. Dabei handelt es sich um Schadenersatz und Gewährleistungsansprü-
che um insgesamt rund EUR 6 Mio. Ein weiteres Verfahren besteht zum Pensionsvor-
sorgemodell „LifeClassSixty Plus“. Die Klage richtet sich gegen die Emittentin und die 
IWB Institut für Wirtschaftsberatung AG. Der Streitwert beträgt rund EUR 1,5 Mio, 
wobei das Risiko für die Emittentin lediglich bei EUR 36.000 liegt.  
 
Im Rahmen eines Share Deals, an dem die Emittentin sowie ein mit ihr verbundenes 
Unternehmen als Käufer beteiligt sind, kann es zu rechtlichen Auseinandersetzungen 
kommen. Die Transaktion, die im ersten Quartal 2025 unterzeichnet wurde, ist aufgrund 
von Verzögerungen auf Käuferseite bislang nicht abgeschlossen worden. Aufgrund der 
zeitlichen Verzögerung haben sich auch die Transaktionskosten, wie beispielsweise die 
Grunderwerbsteuer, erhöht. Trotz konstruktiver und bislang einvernehmlicher Gesprä-
che zwischen den beteiligten Parteien kann ein Rechtsstreit nicht ausgeschlossen wer-
den. Der derzeit im Raum stehende potenzielle Anspruch beläuft sich auf rund EUR 2,6 
Mio. Solche potenziellen Rechtsstreitigkeiten können erhebliche zeitliche und finanzi-
elle Belastungen verursachen und sich somit nachteilig auf die wirtschaftliche Lage und 
die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken. 
 
Weiters war eine Tochtergesellschaft, die Condoreal GmbH als Komplementärin der 
MERINDA elf Entwicklungs GmbH & Co KG (bereits liqu.), aufgrund von Ansprüchen 
wegen verspäteter Übergabe eines Objekts Beklagte in einem erstinstanzlichen Prozess 
vor dem HG Wien mit einem Streitwert von rund EUR 450.000. In der ersten Instanz 
wurde diese Klage abgewiesen. Zum Zeitpunkt der Billigung des Prospekts ist dieses 
Urteil jedoch noch nicht rechtskräftig. Gegen SEM Anlagen GmbH wurden Unterlas-
sungsklagen betreffend die Nutzung des Heizraums sowie der Leitungen zur Beliefe-
rung des Austro Towers betreffend die Triiiple Tower eingebracht. Im Gegenzug hat die 
SEM Anlagen GmbH eine Feststellungsklage auf Schadenersatz gegen die TRIIIPLE 
BP eins GmbH & Co OG sowie TRIIIPLE BP zwei GmbH & Co OG mit einem Streit-
wert von EUR 100.000 eingebracht, wobei bei diesem Verfahren zwischenzeitig einfa-
ches Ruhen vereinbart worden ist. Zudem wurde gegen die SEM Anlagen GmbH eine 
Feststellungsklage mit einem Streitwert von EUR 35.000 betreffend die Feststellung, 
dass die Wärme- und Kältelieferungsverträge samt Vertragsbeitritten nicht wirksam 
überbunden worden wären und der SEM Anlagen GmbH hieraus keine Ansprüche er-
wachsen seien, erhoben. Ebenso wurde im Außerstreitverfahren gegenüber der SEM 
Anlagen GmbH beantragt, eine Abrechnung für Wärme und Kälteversorgung zu legen.  
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Auch weitere Tochtergesellschaften der Emittentin sowie des Soravia-Konzerns sind im 
Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf Beklagtenseite in Rechtsstreitigkei-
ten involviert. Diese Rechtsstreitigkeiten beziehen sich überwiegend auf Streitigkeiten 
aus Miet-, Werk- und damit in Zusammenhang stehenden und die Immobilien- und Bau-
branche betreffenden Verträgen aus dem operativen Geschäft. Aufwendungen für die 
genannten oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten der Emittentin oder ihrer (weiteren) 
Tochtergesellschaften bzw. vollständiges oder weitgehendes Unterliegen in den ge-
nannten oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten der Emittentin oder ihrer (weiteren) 
Tochtergesellschaften, können sich wesentlich nachteilig auf die Ertragslage dieser 
Tochtergesellschaft auswirken und somit erhebliche nachteilige Folgen für die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben. 
 
Darüber hinaus gab es weitere Verfahren, an denen Unternehmen des IFA-Teilkonzerns 
beteiligt waren, die während der letzten 12 Monate abgeschlossen bzw. verglichen wur-
den.  
 
Keines der während der letzten 12 Monate abgeschlossenen Verfahren hat sich in jüngs-
ter Zeit erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität der Emittentin und/oder des 
IFA-Teilkonzerns ausgewirkt. 

 
Daneben gab es keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfah-
ren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhän-
gig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens 12 letzten 
Monate bestanden haben, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die Rentabilität 
der Emittentin und/oder des IFA-Teilkonzerns auswirken oder in jüngster Zeit ausge-
wirkt haben. 

 
11.5. Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage der Emittentin 

 
Es wird auf die Ausführungen in Punkt 4.1.5 verwiesen. 
 
Der Immobiliensektor bleibt herausfordernd. Im Jahr 2025 zeigte sich ein gemischtes 
Bild je nach Asset-klasse. Der Rückgang neu fertiggestellter Mietwohnungen hat sich 
verschärft, was zu einem historischen Tief des Neubauangebots und steigenden Mieten 
führt. Die Nachfrage nach Eigentum wächst aufgrund günstiger Finanzierungskonditi-
onen, doch bleibt das Angebot knapp. Die schwierigen Bedingungen für Projektent-
wickler behindern weiterhin den Neubau. Trotz stabiler Baukosten und attraktiver Lie-
genschaftsangebote sind kostentreibende Bauvorschriften und Bürokratie zu reduzieren, 
um eine Normalisierung zu fördern. Im Jahr 2024 gingen nur etwa 4.600 fertiggestellte 
Eigentumswohnungen in den Verkauf, was einen Rückgang von mehr als 20 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die gebremste Neubautätigkeit resultiert nach wie vor 
aus den aktuellen Rahmenbedingungen für Projektentwickler, die eine wirtschaftlich 
sinnvolle Umsetzung von Projekten erschwert. Zwar zeigen sich die Baukosten stabil 
und auch im Liegenschaftsankauf eröffnen sich zunehmend attraktive Angebote am 
Markt, doch diese positiven Entwicklungen allein reichen nicht aus. Für den Neubau ist 
es erforderlich, kostentreibende Bauvorschriften zu reduzieren und bürokratische Pro-
zesse zu verschlanken. 
 

Die Emittentin hat die Anleihen AT0000A2S7K6 mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 
4 Monaten, welche am 28.02.2026 endet, AT0000A2ZXK4 mit einer Laufzeit von 4 
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Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2027 endet, AT0000A36Q50 mit einer Lauf-
zeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2028 endet, AT0000A3F3C6 mit 
einer Laufzeit von 4 Jahren und 4 Monaten, welche am 28.02.2029 endet, emittiert. Zum 
Stichtag 30.06.2025 wurden Teilschuldverschreibungen in einer Gesamtnominale von 
rund EUR 34,7 Mio ausgegeben. 

  
12. WEITERE ANGABEN  

 
12.1. Aktienkapital 

 
Anzugeben sind der Betrag des ausgegebenen Kapitals, die Zahl und Gattungen der 
Aktien, aus denen es sich zusammensetzt, einschließlich deren Hauptmerkmale; der Teil 
des ausgegebenen, aber noch nicht eingezahlten Kapitals mit Angabe der Zahl oder des 
Gesamtnennwerts und der Art der noch nicht voll eingezahlten Aktien, eventuell aufge-
gliedert nach der Höhe, bis zu der sie bereits eingezahlt wurden. 
 
Das Grundkapital der Emittentin beträgt EUR 145.400 und ist zerlegt in 200 Aktien im 
Nennbetrag von je EUR 727. Es handelt sich um Namensaktien. Das Kapital wurde voll 
eingezahlt.  

 
12.2. Satzung und Statuten der Gesellschaft  

 
Anzugeben sind das Register und ggf. die Nummer, unter der die Gesellschaft in das 
Register eingetragen ist, sowie eine Beschreibung der Zielsetzungen der Emittentin und 
an welcher Stelle sie in der Satzung und den Statuten der Gesellschaft verankert sind. 
 
Die Emittentin ist zu FN 90173 h im österreichischen Firmenbuch eingetragen. Das zu-
ständige Registergericht ist das Landesgericht Linz. 
 
Der Unternehmensgegenstand der Emittentin ist in § 2 der Satzung der Emittentin ent-
halten und lautet:  
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung von Vermögensberatung, insbesondere 
die Anlageberatung und die Vermögensplanung. 
 
Die Gesellschaft ist weiters zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur 
Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere 
zum Erwerb von Liegenschaften und zur Beteiligung an Unternehmen im In- und Aus-
land und der Ausübung der Geschäftsführung in diesen Unternehmen.  
 
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 01.06.2023 geändert und am 06.06.2023 
beglaubigt. 

 
13. WESENTLICHE VERTRÄGE 

 
Wesentliche Verträge, welche bei der Gesellschaft nicht im normalen Geschäftsverlauf 
abgeschlossen wurden und dazu führen könnten, dass ein Mitglied des Soravia-Kon-
zerns eine Verpflichtung oder ein Recht erlangt, die bzw. das für die Fähigkeit der Emit-
tentin, ihren Verpflichtungen gegenüber den Wertpapierinhabern in Bezug auf die aus-
gegebenen Wertpapiere nachzukommen, von großer Bedeutung sind, umfassen gegen-
ständlich insbesondere:  
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 Dienstleistungsverträge mit der Soravia Equity GmbH  

 
Die Emittentin hat mit der Soravia Equity GmbH (FN 235124 x), ihrer Gesellschaf-
terin, drei Dienstleistungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach die Soravia 
Equity GmbH für die Emittentin IT Leistungen, Leistungen aus dem Bereich Legal 
sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen von Corporate Service Leistungen er-
bringt, welche für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich sind.  
 
Die Soravia Equity GmbH als Dienstleister ist bei der Erbringung dieser Dienstleis-
tungen weder an zeitliche Vorgaben gebunden noch einer Höchstpersönlichkeit in 
der Erbringung ihrer Tätigkeiten unterworfen. Auch die zu erbringenden Dienst-
leistungen können jederzeit ausgelagert und von anderen Dienstleistern (wie zB 
Unternehmensberatern, Marketingagenturen, Steuerberatern, Rechtsanwälten oder 
Personalvermittlern etc.) erbracht werden.  
 
Dementsprechend besteht ein hohes Maß an Substituierbarkeit und nach Einschät-
zung der Emittentin lediglich eine lose Bindung aus Spezialisierungsgründen an der 
Muttergesellschaft.  
 
Die Verträge können von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer sechsmonati-
gen Kündigungsfrist zum 30.06 bzw. 31.12 eines jeden Jahres ordentlich gekündigt 
werden. 
 

 Steuerumlagenvereinbarung mit der Soravia Investment Holding GmbH 
 

Die Emittentin ist seit dem Veranlagungsjahr 2009 Mitglied einer körperschaftsteu-
erlichen Unternehmensgruppe gemäß § 9 KStG mit der Soravia Investment Holding 
GmbH als Gruppenträger. Die Steuerumlage bemisst sich dabei am nach den Vor-
schriften des KStG und EstG ermittelten steuerpflichtigen Gewinn, wobei der Pro-
zentsatz dabei jeweils 2 Prozentpunkte unter dem für das entsprechende Wirt-
schaftsjahr anwendbaren Körperschaftssteuersatz, welcher im Jahr 2025 bei 23 % 
liegt. Die Steuerumlage wird unabhängig davon geschuldet, ob bzw. in welcher 
Höhe der Gruppenträger insgesamt für das betreffende Wirtschafsjahr und für die 
gesamte Unternehmensgruppe Körperschaftsteuer schuldet. 
 
Wird in einem Wirtschafsjahr ein Verlust erzielt bzw. ein steuerlich nicht aus-
gleichsfähiger Verlust, wird dieser Verlust evident gehalten und in den darauffol-
genden Wirtschaftsjahren mit steuerlichen Gewinnen verrechnet. Insoweit evident 
gehaltene steuerliche Verluste unter Berücksichtigung von Verrechnungs- oder 
Vortragsgrenzen verrechnet werden könnten, entfällt die Verpflichtung des Grup-
penmitglieds zur Zahlung einer Steuerumlage. 
 
Von der Emittentin während der Wirksamkeit der Unternehmensgruppe als Grup-
penmitglied erzielte steuerliche Verluste bzw. nicht ausgleichsfähige Verluste, die 
im Zeitpunkt der Beendigung dieses Vertrags noch nicht gegen spätere Gewinne 
verrechnet wurden, sind vom Gruppenträger in Form einer Ausgleichszahlung an-
gemessen abzugelten. Auf die Höhe der Ausgleichszahlung hat sich die Emittentin 
mit dem Gruppenträger zu einigen, wobei als Richtwert 40 % der aus den Verlust-
vorträgen erzielbaren Steuerersparnis herangezogen werden soll. 
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 Darlehensverträge / Kreditverträge / stille Gesellschaft 
 

Darlehen durch die Emittentin 
 

Zum Stichtag 31.12.2024 hat die Emittentin Darlehen in Summe von rund EUR 
30,832 Millionen an verbundene Unternehmen/nahestehende Personen vergeben, 
wobei ein Großteil der Soravia Equity GmbH, in Höhe von rund EUR 18,833 Milli-
onen gewährt worden ist. Zum Stichtag 30.06.2025 hat sich die Summe der ausste-
henden Darlehen erhöht. Zu diesem Stichtag hatte die Emittentin Darlehen in 
Summe von rund EUR 33,634 Millionen an verbundene Unternehmen/nahestehende 
Personen vergeben.  
 
Der Großteil wird nach wie vor an die Gesellschafterin der Emittentin mit einem 
Betrag von rund EUR 1735 Millionen gewährt. Es handelt sich somit um einen so-
genannten „upstream loan“, welcher der Finanzierung der (zukünftigen) Geschäfts-
tätigkeit der Soravia Equity GmbH, also unter anderem der Finanzierung von Im-
mobilienankäufen, Projektentwicklungen und Projektgesellschaften, dient. Die 
jährlichen Gewinnausschüttungen der Emittentin werden mit den Forderungen ge-
genüber der Soravia Equity GmbH als Gesellschafterin der Emittentin aufgerech-
net. Sicherheiten bestehen für dieses Darlehen nicht. Die Soravia Equity GmbH hat 
im Gegenzug allerdings Garantieverpflichtungen zu Gunsten des IFA-Teilkonzerns 
sowie Tochtergesellschaften des IFA-Teilkonzerns in Höhe von rund EUR 14,4 
Millionen gegenüber Bankinstituten oder sonstigen Dritten übernommen. 

 
Die Verzinsung erfolgt fremdüblich. 

 
Vertriebsvereinbarungen und Provisionsverträge 

 
Die IFA Invest GmbH fungiert seit 2018 als Vertriebspartner der Emittentin. Die 
Vertriebstätigkeiten der IFA Invest GmbH im Zusammenhang mit der Vermittlung 
von Finanzinstrumenten iSd § 3 Abs 2 Z 3 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – 
WAG 2018 werden unter dem Haftungsdach der Omicron Investment Management 
GmbH erbracht. Als vertraglich gebundener Vermittler handelt die IFA Invest 
GmbH bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen (Annahme und Über-
mittlung von Aufträgen in Bezug auf angebotene Finanzinstrumente) stets im Na-
men und auf Rechnung der Omicron Investment Management GmbH.  
 
Sollte, aus welchen Gründen auch immer, die vertragliche Beziehung zwischen IFA 
Invest GmbH und Omicron Investment Management GmbH aufgelöst werden, hat 
die IFA Invest GmbH einen Vertrag mit einem anderen Haftungsdach abzuschlie-
ßen oder die Tätigkeit als vertraglich gebundener Vermittler einzustellen.  
 
Weiters schließt die Emittentin je nach Bedarf und eigenem Ermessen Tippgeber-
verträge ab. Demnach soll der Tippgeber Kontaktdaten von Kunden, die an der 
Zeichnung von den Teilschuldverschreibungen interessiert sind, mit deren Einver-
ständnis an den von der Emittentin gewählten Vertriebspartner, die IFA Invest 

 
32 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
33 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
34 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
35 In diesem Betrag sind die in der Zusammenfassung auf S. 21 erwähnten Einzelwertberichtigungen nicht abgezogen. 
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GmbH, weitergeben und/oder auf andere Art Kontakte zwischen einem potenziel-
len Zeichner der Teilschuldverschreibungen und den von der Emittentin gewählten 
Vertriebspartner, der IFA Invest GmbH, herstellen. Eine Vermittlung der Teil-
schuldverschreibung und eine Beratung in Bezug auf die Teilschuldverschreibung 
hat durch den Tippgeber nicht zu erfolgen. 

 
Verträge mit stillen Gesellschaftern 

 
Die Emittentin hat mit bestimmten Kunden Gesellschaftsverträge über eine stille 
Gesellschaft abgeschlossen. Der jeweilige Kunde hat als typischer stiller Gesell-
schafter eine einmalige Einlage geleistet. Im Gegenzug hat der stille Gesellschafter 
das Recht erhalten, bei Veranlagungsmöglichkeiten, die von der Emittentin ange-
boten werden, eine Reduktion des allenfalls zur Anwendung gelangenden Agios zu 
verlangen.  
 
Der typische stille Gesellschafter nimmt nicht am Gewinn oder Verlust der Emit-
tentin teil. Die stille Gesellschaft kann durch den jeweiligen stillen Gesellschafter 
oder durch die Emittentin aufgelöst werden, wobei die Parteien für einen einver-
nehmlich festgelegten Zeitraum auf die Auflösung der stillen Gesellschaft verzich-
ten.  
 
Darüber hinaus ist die Emittentin nicht Partei von Verträgen, die Rechte oder 
Pflichten einer der Gesellschaften des Soravia-Konzerns zur Folge haben könnten, 
die sich wesentlich auf die Fähigkeit der Emittentin auswirken, ihre Verpflichtun-
gen gegenüber Inhabern von Wertpapieren der Emittentin zu erfüllen. 

 
14. VERFÜGBARE DOKUMENTE  

 
Während der Gültigkeitsdauer des Prospekts können die folgenden Dokumente oder de-
ren Kopien am Sitz der Emittentin, 4020 Linz, Grillparzerstraße 18-20, Montag bis Frei-
tag (wenn Werktag) von 09:00 bis 16:00 Uhr oder gegen individuelle Vereinbarung kos-
tenlos eingesehen werden: 

 
(i) dieser Prospekt samt den dazugehörigen Anlagen: 

 
- Anleihebedingungen inkl. Anlagen;  
- Satzung der Emittentin. 

 
(ii) Historische Finanzinformationen: 

- der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2023; 
- der geprüfte nach UGB erstellte Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2024; 
- die Stellungnahme zum Jahresabschluss der Emittentin 2024 von Grant Thornton 

ALPEN-ADRIA Wirtschaftsprüfung GmbH; 
- der ungeprüfte nach UGB erstellte Zwischenabschluss der Emittentin zum 

30.06.2024; 
- der ungeprüfte nach UGB erstellte Zwischenabschluss der Emittentin zum 

30.06.2025;  
- die nach KFS/PG 1 geprüfte nach IFRS erstellte freiwillige Teilkonzernkonsolidie-

rung der Emittentin zum 31.12.2022; 
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- die nach KFS/PG 1 geprüfte nach IFRS erstellte freiwillige Teilkonzernkonsolidie-
rung der Emittentin zum 31.12.2023; 

- die nach KFS/BW2 erstellte und geprüfte Geldflussrechnung der Emittentin für das 
Geschäftsjahr 2023; 

- die nach KFS/BW2 erstellte und geprüfte Geldflussrechnung der Emittentin für das 
Geschäftsjahr 2024; 

- die nach KFS/BW2 erstellte und ungeprüfte Zwischengeldflussrechnung der Emit-
tentin zum 30.06.2024; 

- die nach KFS/BW2 erstellte und ungeprüfte Zwischengeldflussrechnung der Emit-
tentin zum 30.06.2025; 

 
Der Prospekt (inklusive Anlagen) und historische Finanzinformationen sind auf der 
Homepage der Emittentin www.ifa.at unter dem Menüpunkt „IFA“ sowie „Unterneh-
mensgruppe“ unter IFA AG Unternehmensanleihe und „Download der Finanzdoku-
mente“ (https://www.ifa.at/ifa/unternehmensgruppe/ifa-invest/) abrufbar.  
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 ANGABEN ÜBER DIE WERTPAPIERE  
 
Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel (Schema)  
mit einer Stückelung von weniger als EUR 100 000  
 
1. VERANTWORTLICHE PERSONEN  
 

1.1. Nennung aller Personen, die für die Angaben in der Wertpapierbeschreibung bzw. für 
bestimmte Teile der Angaben verantwortlich sind. Im letzteren Fall sind die entspre-
chenden Teile anzugeben. Handelt es sich um natürliche Personen, zu denen auch Mit-
glieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der Emittentin gehören, sind 
Name und Funktion dieser Person zu nennen. Bei juristischen Personen sind Name und 
eingetragener Sitz der Gesellschaft anzugeben. 
 
Siehe Punkt C 1.1 der „Angaben über die Emittentin“. 
 

1.2. Erklärung der für die Wertpapierbeschreibung verantwortlichen Personen, dass die An-
gaben in der Wertpapierbeschreibung ihres Wissens nach richtig sind und dass die 
Wertpapierbeschreibung keine Auslassungen enthält, die die Aussage verzerren könn-
ten. Gegebenenfalls Erklärung der für bestimmte Abschnitte der Wertpapierbeschrei-
bung verantwortlichen Personen, dass die in den Teilen der Wertpapierbeschreibung 
genannten Angaben, für die sie verantwortlich sind, ihres Wissens nach richtig sind und 
dass diese Teile der Wertpapierbeschreibung keine Auslassungen beinhalten, die die 
Aussage verzerren könnten.  

 
Siehe Punkt C 1.2 der „Angaben über die Emittentin“. 
 

1.3. Wird in der Wertpapierbeschreibung eine Erklärung oder ein Bericht einer Person auf-
genommen, die als Sachverständiger handelt, so sind folgende Angaben zu dieser Per-
son zu machen:  
a) Name,  
b) Geschäftsadresse,  
c) Qualifikationen,  
d) das wesentliche Interesse an der Emittentin, falls vorhanden.  
 
Wurde die Erklärung oder der Bericht auf Ersuchen des Emittenten erstellt, so ist zu 
erklären, dass diese Erklärung oder dieser Bericht mit Zustimmung der Person, die den 
Inhalt dieses Teils der Wertpapierbeschreibung für die Zwecke des Prospekts gebilligt 
hat, aufgenommen wurde. 
 
Siehe Punkt C 1.3 der „Angaben über die Emittentin“. 
 

1.4. Wurden Angaben von Seiten Dritter übernommen, ist zu bestätigen, dass diese Angaben 
korrekt wiedergegeben wurden und nach Wissen der Emittentin und soweit für sie aus 
den von diesem Dritten veröffentlichten Angaben ersichtlich, nicht durch Auslassungen 
unkorrekt oder irreführend gestaltet wurden. Darüber hinaus hat die Emittentin die 
Quelle(n) der Angaben zu nennen. 
 
Siehe Punkt C 1.4 der „Angaben über die Emittentin“. 
 

1.5. Eine Erklärung, dass  
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a) [diese Wertpapierbeschreibung/dieser Prospekt] durch [Bezeichnung der zuständi-
gen Behörde] als zuständiger Behörde gemäß Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt 
wurde, 
b) [Bezeichnung der zuständigen Behörde] [diese Wertpapierbeschreibung/diesen 
Prospekt] nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohä-
renz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 billigt,  
c) eine solche Billigung nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegen-
stand [dieser Wertpapierbeschreibung/dieses Prospekts] sind, erachtet werden sollte 
und 
d) Anleger ihre eigene Bewertung der Eignung dieser Wertpapiere für die Anlage vor-
nehmen sollten. 
 

Siehe Punkt C 1.5 der „Angaben über die Emittentin“. 
 
2. RISIKOFAKTOREN  
 

2.1. Klare Offenlegung der Risikofaktoren, die für die anzubietenden und/ oder zum Handel 
zuzulassenden Wertpapiere von wesentlicher Bedeutung sind, wenn es darum geht, das 
Marktrisiko zu bewerten, mit dem diese Wertpapiere behaftet sind. Diese Offenlegung 
muss unter der Rubrik „Risikofaktoren“ erfolgen.  

 
Siehe dazu Punkt 3. „Risikofaktoren – Risiken im Zusammenhang mit den Teilschuld-
verschreibungen“ (beginnend auf Seite 45). 

 
3. GRUNDLEGENDE ANGABEN  

 
3.1. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem 

Angebot beteiligt sind. 
 
Beschreibung aller für die Emission wesentlichen Interessen, einschließlich Interes-
senskonflikten, unter Angabe der betreffenden Personen und der Art der Interessen. 

 
Die Emittentin hat das Interesse, durch das Angebot der Teilschuldverschreibungen am 
Kapitalmarkt zusätzliche Finanzmittel aufzunehmen, um diese der in diesem Prospekt 
beschriebenen Verwendung zuzuführen.  

 
Die Omicron Investment Management GmbH soll, unter Heranziehung ihres vertraglich 
gebundenen Vermittlers IFA Invest GmbH, im Rahmen ihres ordentlichen Geschäfts-
betriebs an der Emission teilnehmen. Sie steht in Zusammenhang mit dem öffentlichen 
Angebot der Teilschuldverschreibungen in einem vertraglichen Verhältnis mit der Emit-
tentin.  
 
Weiters ist beabsichtigt, dass solche Partnerunternehmen, die üblicherweise im Zusam-
menhang mit der Platzierung von Bauherrenmodellen tätig werden, für die Emittentin 
durch Namhaftmachung von Personen, die an der Vermittlung von Finanzinstrumenten 
interessiert sind, tätig werden. Diese Namhaftmachung kann einerseits durch Weiter-
gabe der Kontaktdaten von potenziellen Zeichnern an die von der Emittentin gewählten 
Vertriebspartner, sohin die IFA Invest GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der 
Omicron Investment Management GmbH oder durch Kontaktherstellung zwischen die-
ser und potenziellen Zeichnern erfolgen. Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots 
erhalten die vorgenannten Partnerunternehmen und Omicron Investment Management 
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GmbH eine Provisionsvergütung für die Namhaftmachung bzw Vermittlung, deren 
Höhe unter anderem von der Höhe des Gesamtnennbetrags der Teilschuldverschreibun-
gen im Rahmen des Angebots abhängt und die, abhängig vom Zeitpunkt der Platzierung, 
bis zu 4 % des Bruttoemissionsvolumens betragen kann. Diese Unternehmen haben da-
her ein Interesse am Erhalt einer Provisionsvergütung. Insofern haben die vorgenannten 
Partnerunternehmen sowie Omicron Investment Management GmbH auch ein wirt-
schaftliches Interesse an der erfolgreichen Durchführung des Angebots, aus dem sich 
ein möglicher Interessenkonflikt ergeben kann. 

 
Weiters nimmt die Wiener Privatbank SE im Rahmen ihres ordentlichen Geschäftsbe-
triebs an der Emission teil, um als Zahlstellenbank Gebühren zu erzielen.  

 
Die Wiener Privatbank SE erbringt darüber hinaus im Rahmen ihres ordentlichen Ge-
schäftsbetriebs verschiedene Bank-, Finanzdienstleistungs- oder ähnliche Dienstleistun-
gen für die Emittentin, oder hat solche Dienstleistungen in der Vergangenheit erbracht, 
und hält in ihrer Position als Kreditinstitut oder Kreditgeber unter Kreditfazilitäten ge-
wöhnliche Geschäftsbeziehungen mit der Emittentin, wofür sie übliche Vergütungen 
und Kostenersatz erhalten hat oder erhalten wird, aufrecht.  
 
Nach Ansicht der Emittentin bestehen darüber hinaus keine Interessenkonflikte. 
 

3.2. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erträge   
 

Die Emittentin hat das Interesse, durch das Angebot der Teilschuldverschreibungen zu-
sätzliches Fremdkapital aufzubringen.  
 
Die Emittentin macht das Angebot und beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der 
Ausgabe der Teilschuldverschreibungen für mögliche Immobilien-Akquisitionen (Lie-
genschaften), allenfalls auch die Optimierung bestehender Finanzierungen, Erwerb von 
Unternehmensbeteiligungen, die der Expansion des Geschäftsmodells dienen, zur Fi-
nanzierung und Refinanzierung nachhaltiger Immobilienprojekte und sonstige allge-
meine Unternehmenszwecke heranzuziehen; jeweils unter Verwendung der Nettoemis-
sionserlöse entsprechend der Prozessleitlinien und Projektkriterien gemäß IFA 
Sustainability Bond Framework. Klarstellend festgehalten wird, dass hierunter auch all-
fällige Rückzahlungen von nachhaltigen Anleihen der Emittentin fallen. 
 
Im IFA Sustainability Bond Framework wird der Prozess der Projektidentifikation und 
Projektauswahl sowie das Management der Emissionserlöse und die anschließende Be-
richterstattung von nachhaltigen Anleihen beschrieben. Die Nettoemissionserlöse wer-
den für die Finanzierung und Refinanzierung von Projekten mit grünem und/oder sozi-
alem Fokus in Österreich und Deutschland verwendet. Geeignet sind Projekte dann, 
wenn sie eines der folgenden Ziele verfolgen: Klimaschutz, Anpassung an den Klima-
wandel, Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Über-
gang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling, Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz gesunder Ökosysteme. Der Prozess 
der Projektbewertung und Projektauswahl wird anhand der definierten Verwendung der 
Emissionserlöse ausgewählt und überprüft. Damit auch tatsächlich nur in nachhaltige 
Projekte investiert wird, wurde ein Sustainability Bond Committee etabliert. Dieses be-
steht aus Führungskräften der Emittentin aus den Bereichen Technik, Controlling & Fi-
nance und ESG. Dieses Committee ist dafür verantwortlich, dass die Nettoerlöse in ent-
sprechende Projekte investiert wird. 
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Mit den Erlösen beabsichtigt die Emittentin, primär Projekte zu realisieren, die sich auf 
die Projektkategorien grüne Gebäude und bezahlbarer Wohnraum spezialisieren. Die 
Erlöse sollen primär zur Finanzierung oder Refinanzierung bestehender und/oder zu-
künftiger Projekte verwenden werden, von denen erwartet wird, dass sie bezahlbaren 
Wohnraum bereitstellen und positive Auswirkungen auf die Umwelt haben, den CO2-
Fußabdruck des IFA-Gebäudebestands reduzieren, die Nutzung erneuerbarer Energien 
und einen kohlenstofffreien Transport fördern. Die Emittentin prüft laufend die Trans-
aktionsmärkte in ihren Kernregionen auf Akquisitionsmöglichkeiten, wobei (wie auch 
in der Vergangenheit) Investitionen sowohl durch Übernahme von Geschäftsanteilen an 
Immobilien(-investitions) gesellschaften, als auch durch Kauf von Immobilien im Wege 
von Asset Deals beabsichtigt sind.  
 
Der geschätzte Nettoerlös aus der Emission hängt von der Höhe der Zeichnungen der 
Anleihen ab und wird voraussichtlich zwischen EUR 6.000.000,00 und 
EUR 8.000.000,00 betragen. 
 
Einem Übernahmevertrag unterliegt die Emittentin nicht. 
 
Die geschätzten Gesamtkosten der Emittentin für die Emission setzen sich einerseits aus 
solchen Kosten zusammen, die unabhängig vom zukünftigen Bruttoemissionserlös sind 
sowie andererseits solchen Kosten, die abhängig vom tatsächlich platzierten Emissions-
volumen sind. Bei den vom tatsächlich platzierten Emissionsvolumen abhängigen Kos-
ten handelt es sich primär um Vertriebskosten und damit in Zusammenhang stehende 
Kosten. Diese können sich bis auf 4 % des Bruttoemissionsvolumens belaufen. Jene 
Kosten, die unabhängig vom zukünftigen Bruttoemissionserlös sind, umfassen insbe-
sondere Kosten für die Prospekterstellung und Billigung, Kosten der Rechts- und Steu-
erberatung sowie Kosten für die Zahlstelle. Diese belaufen sich auf rund EUR 150.000.  
 
Die Verwendung der Emissionserlöse sämtlicher IFA Nachhaltigkeitsanleihen ist an den 
IFA Sustainability Bond Framework gebunden. Die Emissionserlöse werden entspre-
chend dieser Vorgaben verwendet. Bereits in der Vergangenheit wurde jede Mittelver-
wendung entsprechend im Rahmen des IFA Sustainability Bond Impact Reporting do-
kumentiert und einem entsprechenden Projekt zugewiesen. 
 

4. ANGABEN ÜBER DIE ANZUBIETENDEN BZW ZUM HANDEL ZUZULASSEN-
DEN WERTPAPIERE  

 
4.1. a) Beschreibung der Art und der Gattung der Wertpapiere, die öffentlich angeboten 

und/oder zum Handel zugelassen werden sollen. 
b) Die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) für die unter a) genann-
ten Gattungen von Wertpapieren. 

 
a) Bei den Teilschuldverschreibungen handelt es sich um nicht nachrangige, fixverzins-
liche und auf Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen. Die Teilschuldverschreibun-
gen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emittentin behält sich jedoch - ohne 
Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbeziehung der Teilschuldverschreibun-
gen in den Handel an dem von der Wiener Börse als Multilaterales Handelssystem (Mul-
tilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF und/oder in vergleichbare 
Handelssysteme vor. 
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Die Laufzeit (ohne, dass die Emittentin von ihrer einseitigen Verlängerungsoption Ge-
brauch macht und es in diesem Fall zu einer Verlängerung kommt) beträgt 59 Monate 
(4 Jahre und 11 Monate), und beginnt am 01.04.2026 (einschließlich) und endet am 
28.02.2031 (einschließlich). Im Falle der Verlängerung beträgt die Laufzeit 71 Monate 
(5 Jahre und 11 Monate), und endet am 29.02.2032 (einschließlich). 

 
b) Die ISIN lautet AT0000A3RR28  
 

4.2. Rechtsvorschriften, auf deren Grundlage die Wertpapiere geschaffen wurden. 
 

Die Teilschuldverschreibungen werden nach österreichischem Recht ausgegeben.  
 
Form und Inhalt der Teilschuldverschreibungen sowie alle Rechte und Pflichten der In-
haber der Teilschuldverschreibungen einerseits und der Emittentin und der Zahlstelle 
andererseits bestimmen sich demnach ausschließlich nach österreichischem Recht unter 
Ausschluss der Kollisionsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts und 
des UN-Kaufrechts. Die mit den Teilschuldverschreibungen verbundenen Rechte unter-
liegen keinen Einschränkungen.  
 
Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Anleihebedingungen ist das 
jeweils zuständige Gericht in Wien ausschließlich zuständig. Für Klagen eines Verbrau-
chers gegen die Emittentin ist nach Wahl des Verbrauchers das zuständige Gericht am 
Wohnsitz des Verbrauchers oder am Sitz der Emittentin oder ein sonstiges, aufgrund 
der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig.  

 
4.3. a) Angabe, ob es sich bei den Wertpapieren um Namens- oder Inhaberpapiere handelt 

und ob sie in Stückeform oder stückelos vorliegen. 
b) Im Falle von stückelos registrierten Wertpapieren, Name und Anschrift des die Bu-
chungsunterlagen führenden Instituts. 

 
Es handelt sich um auf Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen. 
 
Die Teilschuldverschreibungen werden gemäß § 24 lit b) Depotgesetz zur Gänze durch 
eine veränderbare Sammelurkunde ohne Zinsscheine verbrieft. Die Sammelurkunde ist 
von den vertretungsbefugten Personen der Emittentin (oder ihrer Bevollmächtigten) fir-
menmäßig eigenhändig zu zeichnen und mit einer Kontrollunterschrift, der gemäß 
Emissionsbedingungen bestellten, Zahlstelle zu versehen.  
 
Einzelurkunden oder Zinsscheine werden nicht ausgegeben. Die Sammelurkunde wird 
auf die Dauer der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen von der OeKB CSD GmbH, 
1010 Wien, Strauchgasse 1-3, als Wertpapiersammelbank verwahrt. Den Inhabern der 
Teilschuldverschreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die 
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD GmbH und außerhalb 
der Republik Österreich ausschließlich gemäß den Vorschriften der Clearstream Ban-
king S.A., Luxemburg, und Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien, übertragen 
werden können. Eine Lieferung von einzelnen Teilschuldverschreibungen sowie der 
Anspruch auf Einzelverbriefung sind ausgeschlossen. 
 
Die Teilschuldverschreibungen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emittentin 
behält sich jedoch - ohne Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbeziehung der 
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Teilschuldverschreibungen in den Handel an dem von der Wiener Börse als Multilate-
rales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF 
und/oder in vergleichbare Handelssysteme vor. 
 
Es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Sekundärmarkt für die Teilschuldver-
schreibungen entsteht oder, sofern er entstehen wird, dass er fortbestehen wird. In einem 
illiquiden Markt könnte es sein, dass Anleihegläubiger ihre Teilschuldverschreibungen 
nicht oder nicht zu angemessenen Marktpreisen veräußern können. Folglich besteht das 
Risiko, dass ein Verkauf der Teilschuldverschreibungen später nicht oder nur zu wirt-
schaftlich unattraktiven Preisen möglich sein wird. 
 

4.4. Gesamtemissionsvolumen der öffentlich angebotenen/zum Handel zugelassenen Wert-
papiere. Ist das Emissionsvolumen nicht festgelegt, Angabe des maximalen Emissions-
volumens der anzubietenden Wertpapiere (sofern verfügbar) und Beschreibung der Ver-
einbarungen und des Zeitpunkts für die Ankündigung des endgültigen Angebotsbetrags 
an das Publikum. 
  
Ist eine Angabe des maximalen Emissionsvolumens der anzubietenden Wertpapiere in 
der Wertpapierbeschreibung nicht möglich, wird in der Wertpapierbeschreibung ange-
führt, dass eine Zusage zum Erwerb oder zur Zeichnung der Wertpapiere innerhalb von 
bis zu zwei Arbeitstagen nach Hinterlegung des Emissionsvolumens der öffentlich an-
zubietenden Wertpapiere widerrufen werden kann. 
 
Das Gesamtemissionsvolumen der anzubietenden Wertpapiere beträgt  
EUR 10.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 15.000.000,00. 

 
4.5. Währung der Wertpapieremission. 

 
Die Teilschuldverschreibungen lauten auf Euro.  

 
4.6. Relativer Rang der Wertpapiere in der Kapitalstruktur der Emittentin im Fall einer In-

solvenz, gegebenenfalls mit Angaben über ihre Nachrangigkeitsstufe und die potenziel-
len Auswirkungen auf die Anlagen im Fall der Abwicklung nach Maßgabe der Richtlinie 
2014/59/EU. 

 
Die Teilschuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht besicherte 
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen 
anderen gegenwärtigen oder künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Ver-
bindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, 
die nach geltendem zwingenden Recht vorrangig sind. 

 
4.7. Beschreibung der mit den Wertpapieren verbundenen Rechte einschließlich etwaiger 

Beschränkungen und des Verfahrens zur Ausübung dieser Rechte.   
 

Die Teilschuldverschreibungen gewähren den Anleihegläubigern einen Anspruch auf 
Verzinsung sowie auf Rückzahlung des Nennbetrags am Laufzeitende. Dieser Rückzah-
lungsanspruch verjährt nach Ablauf von 30 Jahren ab Fälligkeit.  
 
Darüber hinaus sind mit den Teilschuldverschreibungen weder Stimmrechte, Vorzugs-
rechte bei Angeboten von Zeichnungen von Wertpapieren derselben Kategorie, Rechte 
auf Beteiligungen am Gewinn der Emittentin, Rechte auf Beteiligungen am Saldo im 
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Fall einer Liquidation, noch Wandlungsrechte verbunden. 
 
Auf das in den Anleihebedingungen näher ausgeführte Recht der Emittentin, die Teil-
schuldverschreibungen vorzeitig zur Rückzahlung nach Ablaufen des Kündigungsver-
zichts in der Dauer von 30 Monaten ab Beginn der Laufzeit ordentlich zu kündigen, 
wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Auf das Kündigungsrecht der Emittentin, die Teilschuldverschreibungen aus Steuer-
gründen vorzeitig zu kündigen, wird ebenfalls hingewiesen.   
 
Die Inhaber von Teilschuldverschreibungen sind dahingegen nicht berechtigt, die Teil-
schuldverschreibungen zur vorzeitigen Rückzahlung ordentlich zu kündigen. Dieser 
Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts der Anleihegläubiger vor Ende der 
Laufzeit ist eine notwendige Bedingung für die Absicherung des Risikos der Emittentin 
aus den Teilschuldverschreibungen. Die Emittentin wäre ohne Ausschluss des ordentli-
chen Kündigungsrechts der Anleihegläubiger nicht in der Lage, die Teilschuldverschrei-
bungen in der Form überhaupt zu begeben oder die Emittentin müsste die erhöhten Ab-
sicherungskosten in den Rückzahlungsbetrag bzw. die Verzinsung der Teilschuldver-
schreibungen einberechnen und dadurch die Rendite der Anleihegläubiger reduzieren. 
Potenzielle Anleger sollten daher genau abwägen, ob sie der Ausschluss des ordentli-
chen Kündigungsrechts der Anleihegläubiger benachteiligt und, falls sie der Ansicht 
sind, dies sei der Fall, nicht in die Teilschuldverschreibungen investieren.  
 
Zudem können die Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit 
genügt) der Anleihegläubiger mit Zustimmung der Emittentin geändert werden. 

 
Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, seine Teilschuldverschreibungen (außeror-
dentlich) zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich et-
waiger bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, falls ein 
wichtiger Grund vorliegt (außerordentliche Kündigung). Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere dann vor, wenn 

 
(i) im Falle eines Kontrollwechsels in der Emittentin; ein „Kontrollwechsel“ in der 

Emittentin liegt bei jeder Änderung der rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Ver-
hältnisse (einschließlich des Abschlusses von Treuhandvereinbarung und der 
Durchführung von Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich einem Anteilserwerb 
gleichkommen) in der Sphäre der Emittentin oder einer ihrer Gesellschafter vor, die 
bewirkt, dass ein oder mehrere gemeinsam vorgehende Dritte(r), von welchen zu-
mindest einer weder Gesellschafter noch Konzernunternehmen im Sinne des § 15 
Abs 1 AktG eines Gesellschafters ist, maßgeblichen Einfluss auf die Emittentin 
oder einen ihrer Gesellschafter erlangt(en). Maßgeblicher Einfluss wird in diesem 
Zusammenhang ab einer Beteiligung von mehr als 50% angenommen. („Change of 
Control“); 

(ii) die Emittentin mit der Erfüllung einer Verpflichtung zur Zahlung von Kapital und 
Zinsen aus einer von ihr eingegangenen Kreditverbindlichkeit gegenüber einem 
Kreditinstitut in Verzug gerät und dieser Verzug von einem (Schieds-) Gericht oder 
einer Verwaltungsbehörde rechtskräftig festgestellt worden ist und nicht binnen 60 
Tagen nach Rechtskraft Erfüllung eintritt („Cross Default“); 
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(iii) die Emittentin eine sonstige wesentliche Verpflichtung aus den Teilschuldver-
schreibungen oder den Anleihebedingungen verletzt und dieser Zustand nicht in-
nerhalb von 60 Tagen, nachdem die Emittentin eine diesbezügliche schriftliche Mit-
teilung erhalten hat, behoben wird; 

(iv) die Emittentin ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung allgemein bekannt gibt oder ein Gericht ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der Emittentin eröffnet oder einen Konkursantrag mangels kostende-
ckenden Vermögens abweist;  

(v) die Emittentin in Liquidation tritt, worunter jedenfalls nicht Umgründungsvorgänge 
(zB Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung, Einbringung oder Anwachsung) zu 
verstehen sind; oder 

(vi) die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit ganz oder überwiegend einstellt oder alle 
oder wesentliche Teile ihrer Vermögenswerte veräußert oder anderweitig abgibt 
und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin dadurch wesent-
lich verschlechtert. 

 
Das Kündigungsrecht erlischt, sobald der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. Soweit gesetzlich zulässig, berechtigen andere Ereignisse und Umstände, 
die keines der oben genannten Ereignisse darstellen, einen Anleihegläubiger nicht dazu, 
seine Teilschuldverschreibungen zu kündigen oder sonst vorzeitig zur Rückzahlung fäl-
lig zu stellen. 

 
4.8. Angabe des nominalen Zinssatzes und Bestimmungen zur Zinsschuld.  

 
a) Nominaler Zinssatz; 

 
Der Zinssatz wird 6 % p.a. betragen. Die Zinsen sind halbjährlich im Nachhinein, je-
weils am 31.03. und 30.09. eines Jahres, erstmalig am 30.09.2026 fällig. 

 
b) Bestimmungen zur Zinsschuld; 

 
Der Zinslauf beginnt mit 01.04.2026 (Valutatag). Bei einer Zeichnung nach dem Valu-
tatag fallen Stückzinsen an. 
 
c) Datum, ab dem die Zinsen fällig werden; 

 
Die Zinsen sind halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 31.03. und 30.09. eines Jahres, 
erstmalig am 30.09.2026 fällig. 
 
d) Zinsfälligkeitstermine; 

 
Die Zinsen sind halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 31.03. und 30.09. eines Jahres 
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fällig. 
 
e) Gültigkeitsdauer der Ansprüche auf Zins- und Kapitalrückzahlungen. 

 
Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche 
auf das Kapital dreißig Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.  

 
4.9. a) Fälligkeitstermin  

 
Die Teilschuldverschreibungen werden am 03.03.2031 zurückgezahlt, sofern sie nicht 
vorher gekündigt, zurückgezahlt, verlängert oder angekauft und entwertet wurden. Falls 
die Emittentin von ihrer einseitigen Verlängerungsoption Gebrauch macht und es zu 
einer Verlängerung der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen kommt, erfolgt die 
Rückzahlung am 01.03.2032. 
 
b) Detailangaben zu den Tilgungsmodalitäten, einschließlich der Rückzahlungsverfah-
ren.  

 
Zahlungen von Zinsen und Kapital erfolgen durch die Emittentin über die Zahlstelle an 
das Clearingsystem und werden über die jeweiligen Kreditinstitute den Anleihegläubi-
gern auf deren Konten gutgebucht.  
 
Die Zinsberechnung erfolgt auf Grundlage des Zinstagequotienten. Der „Zinstagequo-
tient“ bezeichnet in Bezug auf die Zinsberechnung für die Zinsperiode das Verhältnis 
aus (i) der tatsächlichen Anzahl an Tagen dieser Zinsperiode, und (ii) der Anzahl an 
Tagen (pauschal 365) im Kalenderjahr, wobei das Basisjahr unabhängig von der Anzahl 
der tatsächlichen Tage mit 365 Tagen angesetzt wird. Die Zinstage werden also kalen-
dergenau bestimmt (act/365).  
 
Wird auf Initiative der Emittentin oder des Wertpapierinhabers eine vorzeitige Tilgung 
ins Auge gefasst, so ist diese unter Angabe der Tilgungskonditionen zu beschreiben.  

 
 
Es steht der Emittentin nach Ablauf des Kündigungsverzichts in der Dauer von 30 Mo-
naten ab Beginn der Laufzeit frei, durch Verständigung von Anleihegläubigern unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist die Teilschuldverschreibungen (zum 
Teil oder zur Gänze) zu ihrem Nennbetrag zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rück-
zahlung aufgelaufener ausstehender Zinsen zu kündigen. Alle die Teilschuldverschrei-
bungen betreffenden Mitteilungen an die Anleihegläubiger sind auf der elektronischen 
Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes, unter www.evi.gv.at, zu veröf-
fentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam 
erfolgt. Alternativ dazu kann die Emittentin Benachrichtigung direkt an sämtliche An-
leihegläubiger schriftlich (Brief, E-Mail, Fax) zustellen. Jede vorzeitige Rückzahlung 
aufgrund einer solchen Kündigung durch die Emittentin muss sich auf Teilschuldver-
schreibungen im Nennbetrag oder eines Vielfachen davon beziehen. 
 

4.10. a) Angabe der Rendite.  
 

Die jeweilige Netto-Rendite der Anleihe lässt sich erst am Ende der Haltedauer bestim-
men, da sie von eventuell zu zahlenden individuellen Transaktionskosten und Gebühren 
abhängig ist. Die individuelle Rendite des jeweiligen Anlegers kann in einzelnen Fällen 
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daher unterschiedlich ausfallen und hängt im Einzelfall von den beim jeweiligen Anle-
ger individuell anfallenden Gebühren und Kosten sowie der individuellen Steuersitua-
tion ab. Aus diesem Grund kann die Emittentin keine Aussage über die individuelle 
Rendite des jeweiligen Anlegers treffen.   
 
b) Beschreibung der Methode zur Berechnung der Rendite in Buchstabe a in Kurzform 
darzulegen. 

 
Der Emissionskurs beträgt 100 %. Bei einem Erwerbsbetrag für die Anleihe von 100 % 
des Nominalbetrags und vollständigem Erlös des Nominalbetrags bei der Rückzahlung 
der Anleihe sowie unter Außerachtlassung von Transaktionskosten und Gebühren ergibt 
sich eine jährliche Bruttorendite vor Steuern in Höhe von 6 %. 

 
4.11. Vertretung der Inhaber von Nichtdividendenwerten unter Angabe der die Anleger ver-

tretenden Organisation und der für diese Vertretung geltenden Bestimmungen. Angabe 
der Website, auf der die Öffentlichkeit die Verträge, die diese Repräsentationsformen 
regeln, kostenlos einsehen kann.  

 
Das österreichische Recht sieht im Falle der Insolvenz der Emittentin die Vertretung der 
Gläubiger durch einen gerichtlich bestellten Kurator nach dem Kuratoren Gesetz, RGBl 
1874/49, in der geltenden Fassung vor. Darüber hinaus findet keine Vertretung der An-
leihegläubiger statt. 

 
4.12. Bei Neuemissionen Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, aufgrund 

deren die Wertpapiere geschaffen und/oder emittiert wurden oder werden sollen.   
 

Vorstandsbeschluss vom 09.02.2026 und Aufsichtsratsbeschluss vom 09.02.2026. 
 

4.13. Angabe des erwarteten Emissionstermins oder bei Neuemissionen des voraussichtlichen 
Emissionstermins.  
 
Es ist beabsichtigt, die Teilschuldverschreibungen zwischen dem Bankarbeitstag, wel-
cher der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts folgt, und dem Ende der Gültig-
keit dieses Prospekts öffentlich zur Zeichnung anzubieten. Die Emittentin behält sich 
das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. Valutatag ist der 01.04.2026. 
Bei einer Zeichnung nach dem Valutatag fallen Stückzinsen an. 
 

4.14. Beschreibung aller etwaigen Beschränkungen für die Übertragbarkeit der Wertpapiere.  
 

Die Teilschuldverschreibungen sind Inhaberwertpapiere und grundsätzlich frei über-
tragbar. Beschränkungen der Übertragbarkeit können sich aus den anwendbaren Regeln 
der Clearingsysteme ergeben. Da die Teilschuldverschreibungen nicht an einer Börse 
notiert werden, kann sich eine eingeschränkte Handelbarkeit ergeben. 
 

4.15. Warnhinweis, dass sich die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des 
Gründungsstaats der Emittentin auf die Erträge aus den Wertpapieren auswirken könn-
ten.  
 
Angaben zur steuerlichen Behandlung der Wertpapiere, wenn die angebotene Anlage 
eine für diese Art von Anlagen gedachte Steuerregelung nach sich zieht.   
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Die Steuergesetzgebung des Mitgliedstaats des Anlegers und des Gründungsstaats der 
Emittentin können sich sowohl negativ als auch positiv auf den Ertrag aus den Wertpa-
pieren auswirken. 
 
Es wird empfohlen, dass der Investor zur Klärung der steuerlichen Grundlagen und Aus-
wirkungen bzw. Folgen eines Kaufes, der Innehabung oder der Veräußerung der An-
leihe auf seine individuelle Steuersituation einen steuerlichen Berater konsultiert. 
 
Die Emittentin übernimmt keine Verpflichtung für die Einbehaltung der Steuern an der 
Quelle. 
 
Gewinnfreibetrag 
 
Natürliche Personen, welche den Gewinn im Rahmen ihres Betriebes erwirtschaften und 
diesen daher als sog. Einnahmen-Ausgaben-Rechner gemäß § 4 Abs. 3 EStG oder nach 
den Bilanzierungsvorschriften des § 4 Abs. 1 EStG oder § 5 Abs. 1 EStG ermitteln, 
können die Anleihe im Rahmen des sog. Gewinnfreibetrages geltend machen. 
 
Funktionell stellt dieser Freibetrag eine fiktive Betriebsausgabe dar, welcher die steuer-
liche Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer kürzt. Natürlichen Personen mit 
betrieblichen Einkünften steht dabei ein Grundfreibetrag von max. EUR 4.950,00 zu. 
Darüber hinaus steht bis zu höchstens EUR 46.400,00 ein sog. investitionsbedingter Ge-
winnfreibetrag nur dann zu, wenn ein entsprechender Gewinn vorliegt und der Freibe-
trag durch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von begünstigten Wirtschaftsgü-
tern gemäß § 10 Abs. 3 EStG gedeckt ist. 
 
Die Anleihen gelten als begünstigtes Wirtschaftsgut gemäß § 10 Abs. 3 EStG sofern 
diese dem Anlagevermögen des inländischen Betriebes oder einer inländischen Be-
triebsstätte mindestens 4 Jahre ab dem Anschaffungszeitpunkt gewidmet werden. Diese 
Behaltefrist ist von Tag zu Tag zu berechnen. Beträgt die Restlaufzeit der Anleihe ab 
Anschaffungszeitpunkt weniger als 4 Jahre, dann liegt kein begünstigtes Wirtschaftsgut 
gemäß § 10 Abs. 3 EStG für den Gewinnfreibetrag mehr vor. 
 
Als Anschaffungszeitpunkt gilt dabei nach Ansicht der Finanzverwaltung die Gutschrift 
auf dem Wertpapierdepot. Ein Ausscheiden des Wertpapiers vor Ablauf der 4-jährigen 
Behaltefrist kann zu einer Nachversteuerung führen.  
 
Planen potenzielle Anleger die Anleihen im Rahmen des Gewinnfreibetrages geltend zu 
machen, dann ist eine Abstimmung mit einem Steuerberater dringend zu empfehlen. 

 
4.16. Sofern der Anbieter nicht dieselbe Person wie die Emittentin ist, Angabe der Identität 

und der Kontaktdaten des Anbieters der Wertpapiere und/oder der die Zulassung zum 
Handel beantragenden Person einschließlich der Rechtsträgerkennung (LEI), falls der 
Anbieter Rechtspersönlichkeit hat. 

 
Zeichnungsanträge von Anlegern werden während der Angebotsfrist, direkt von der 
Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaft IFA Invest GmbH, LEI 
529900USHNNB4H90BL28, als vertraglich gebundener Vermittler der Omicron In-
vestment Management GmbH, LEI 5299007ESY7HQMDDKA94, entgegengenom-
men. Die Emittentin behält sich vor, weiteren Finanzintermediären eine Zustimmung 
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zur Verwendung des Prospekts und sämtlicher allfälliger Nachträge für öffentliche An-
gebote der diesem Prospekt zugrundeliegenden Teilschuldverschreibungen in Öster-
reich zu erteilen. Diesfalls werden auch von diesen Finanzintermediären Zeichnungsan-
träge entgegengenommen. 
 

5. KONDITIONEN DES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS VON WERTPAPIEREN  
 

5.1. Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen 
für die Antragstellung  

 
5.1.1. Angebotskonditionen.  

 
Das Angebot unterliegt keinen Bedingungen. Die Teilschuldverschreibungen werden 
nach Billigung und Veröffentlichung des Prospekts öffentlich zur Zeichnung angeboten. 
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist jederzeit vorzeitig zu been-
den.  

 
5.1.2. Frist - einschließlich etwaiger Änderungen – innerhalb derer das Angebot gilt. Be-

schreibung des Antragsverfahrens.  
 

Die öffentliche Einladung zur Zeichnung der Teilschuldverschreibungen ergeht einen 
Bankarbeitstag nach der Veröffentlichung des Prospekts und endet spätestens mit dem 
Ende der Gültigkeit dieses Prospekts. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die 
Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden.  
 
Zeichnungsanträge von Anlegern werden während der Angebotsfrist, direkt von der 
Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaft IFA Invest GmbH als vertraglich gebundener 
Vermittler der Omicron Investment Management GmbH entgegengenommen. Die 
Emittentin behält sich vor, weiteren Finanzintermediären eine Zustimmung zur Verwen-
dung des Prospekts und sämtlicher allfälliger Nachträge für öffentliche Angebote der 
diesem Prospekt zugrundeliegenden Teilschuldverschreibungen in Österreich zu ertei-
len. Diesfalls werden auch von diesen Finanzintermediären Zeichnungsanträge entge-
gengenommen. 

 
5.1.3. Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und der Art und Weise 

der Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Zeichner.  
 

Es ist beabsichtigt, allen Zeichnern den von ihnen gezeichneten Betrag an Teilschuld-
verschreibungen zuzuteilen. Die Zuteilungen erfolgen nach Maßgabe der verfügbaren 
Teilschuldverschreibungen nach der Reihenfolge des Einlangens der Zeichnungen, wes-
halb sich die Emittentin sowie alle weiteren Zeichnungsanträge entgegennehmende Per-
sonen eine begründungslose Kürzung, eine asymmetrische Zuteilung oder die Ableh-
nung von Zeichnungsaufträgen vorbehalten. Sofern keine Teilschuldverschreibungen 
mehr vorhanden sind, werden grundsätzlich keine Zeichnungsaufträge mehr angenom-
men. Die Emittentin hat sich das Recht vorbehalten, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu 
beenden.  
 
Eine allfällige Rückerstattung zu viel gezahlter Beträge erfolgt im Wege der Rückab-
wicklung und Rücküberweisung durch die Emittentin. 

 
5.1.4. Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung (entweder in Form 
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der Anzahl der Wertpapiere oder der aggregierten zu investierenden Summe).  
 

Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt EUR 10.000,00 und jeder Betrag, der einem ganz-
zahligen Vielfachen von EUR 1.000,00 entspricht 
 
Ein Höchstbetrag der Zeichnung ist nicht vorgesehen. 

 
5.1.5. Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung.  

 
Die Lieferung der Teilschuldverschreibungen erfolgt über die Zahlstelle oder die Clea-
ringsysteme oder deren jeweilige Rechtsnachfolger an die jeweilige Depotbank der 
Zeichner. Die jeweilige Depotbank wird in der Folge die entsprechende Anzahl an Teil-
schuldverschreibungen auf das Wertpapierdepot des Zeichners gutbuchen. 

 
5.1.6. Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekannt-

gabe der Angebotsergebnisse.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse 
nicht stattfinden wird (siehe auch Punkt 4.4). 

 
5.1.7. Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugszeichnungsrechts, die Verhandel-

barkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte.  
 

Entfällt. 
 

5.2. Plan für die Aufteilung der Wertpapiere und deren Zuteilung  
 

5.2.1. Angabe der verschiedenen Kategorien der potenziellen Investoren, denen die Wertpa-
piere angeboten werden.  
 
Werden die Papiere gleichzeitig an den Märkten zweier oder mehrerer Staaten angebo-
ten und ist eine bestimmte Tranche einigen dieser Märkte vorbehalten, so ist diese Tran-
che anzugeben.  

 
Das Anbot zur Zeichnung der Teilschuldverschreibungen richtet sich an potenzielle In-
vestoren in Österreich und Deutschland. Eine Einschränkung auf einen bestimmten In-
vestorenkreis wird nicht getroffen. 

 
5.2.2. Verfahren zur Meldung gegenüber den Zeichnern über den zugeteilten Betrag und An-

gabe, ob eine Aufnahme des Handels vor der Meldung möglich ist.   
 

Zeichner erhalten im Falle einer Zuteilung von Teilschuldverschreibungen Wertpa-
pierabrechnungen über die zugeteilten Teilschuldverschreibungen im Wege der depot-
führenden Bank des Zeichners der Teilschuldverschreibungen. Allenfalls erhalten die 
Zeichner zusätzlich eine schriftliche Bestätigung (E-Mail) durch die Emittentin oder 
durch von ihr beauftragte Dritte.  
 
Die Zuteilung von Teilschuldverschreibungen erfolgt gemäß Punkt 5 der Anleihebedin-
gungen. Sofern das Gesamtemissionsvolumen am Valutatag nicht bereits vollständig 
platziert und zugeteilt wird, erfolgt die Zuteilung von innerhalb der Zeichnungsfrist, 
aber nach dem Valutatag gezeichneten Teilschuldverschreibungen laufend bis zum 
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Ende der Zeichnungsfrist bzw. des öffentlichen Angebots. 
 

5.3. Preisfestsetzung  
 

5.3.1. a) Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden.  
b) Ist eine Angabe des voraussichtlichen Preises nicht möglich, Beschreibung der Me-
thode zur Preisfestsetzung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2017/1129 und des 
Verfahrens für seine Veröffentlichung.  
c) Angabe der Kosten und Steuern, die dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt 
werden. Unterliegt die Emittentin der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder der Richt-
linie 2014/65/EU, Aufnahme der im Preis enthaltenen Kosten, soweit bekannt.   

 
a) Der Emissionspreis wird 100 % des Nominals zuzüglich allfälliger Stückzinsen be-

tragen.  
 

b) n/a 
 

c) Anlegern, die Teilschuldverschreibungen zeichnen, können darüber hinaus übliche 
Spesen und Gebühren von Ihren jeweiligen Kreditinstituten vorgeschrieben werden. 

 
5.4. Platzierung und Übernahme (Underwriting)  

 
5.4.1. Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren des gesamten Angebots oder 

einzelner Teile des Angebots und - sofern der Emittentin oder dem Bieter bekannt - An-
gaben zu den Platzierern in den einzelnen Ländern des Angebots.  

 
Es ist grundsätzlich kein Koordinator vorgesehen. 

 
5.4.2. Namen und Anschrift etwaiger Zahlstellen und Verwahrstellen in jedem Land.  

 
Zahlstellenbank ist die Wiener Privatbank SE, FN 84890p, Parkring 12, 1010 Wien. 
 
Depotstelle ist die OeKB CSD GmbH, 1010 Wien, Strauchgasse 1-3. Die Sammelur-
kunde wird auf die Dauer der Laufzeit der Teilschuldverschreibungen von der OeKB 
CSD GmbH als Wertpapiersammelbank verwahrt. Den Inhabern der Teilschuldver-
schreibungen stehen Miteigentumsanteile an der Sammelurkunde zu, die gemäß den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD GmbH und außerhalb der Repub-
lik Österreich ausschließlich gemäß den Vorschriften der Clearstream Banking S.A., 
Luxemburg, und Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien, übertragen werden kön-
nen. 

 
5.4.3. Name und Anschrift der Institute, die bereit sind, eine Emission auf Grund einer festen 

Zusage zu übernehmen, und Name und Anschrift der Institute, die bereit sind, eine Emis-
sion ohne feste Zusage oder „zu den bestmöglichen Bedingungen“ zu platzieren. An-
gabe der Hauptmerkmale der Vereinbarungen, einschließlich der Quoten. Wird die 
Emission nicht zur Gänze übernommen, ist eine Erklärung zum verbleibenden Teil ein-
zufügen. Angabe des Gesamtbetrages der Übernahmeprovision und der Platzierungs-
provision.  

 
Entfällt. 
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5.4.4. Datum, zu dem der Emissionsübernahmevertrag abgeschlossen wurde oder wird.  
 

Entfällt. 
 
6. ZULASSUNG ZUM HANDEL UND HANDELSMODALITÄTEN  

 
Die Teilschuldverschreibungen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emittentin 
behält sich jedoch - ohne Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbeziehung der 
Teilschuldverschreibungen in den Handel an dem von der Wiener Börse als Multilate-
rales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vienna MTF 
und/oder in vergleichbare Handelssysteme vor. 

 
7. WEITERE ANGABEN  
 

7.1. Werden an einer Emission beteiligte Berater in der Wertpapierbeschreibung genannt, 
ist anzugeben, in welcher Funktion sie gehandelt haben.  
 
Entfällt. 
 

7.2. Es ist anzugeben, welche anderen in der Wertpapierbeschreibung enthaltenen Angaben 
von Abschlussprüfern geprüft oder durchgesehen wurden, über die die Abschlussprüfer 
einen Vermerk erstellt haben. Der Vermerk ist wiederzugeben oder bei entsprechender 
Erlaubnis der zuständigen Behörden zusammenzufassen.  
 
Entfällt. 

 
7.3. Angabe der Ratings, die im Auftrag der Emittentin oder in Zusammenarbeit mit ihm 

beim Ratingverfahren für Wertpapiere erstellt wurden. Kurze Erläuterung der Bedeu-
tung der Ratings, wenn sie erst unlängst von der Ratingagentur erstellt wurden. 
  
Entfällt.  

 
7.4. Wird die Zusammenfassung teilweise durch die in Artikel 8 Absatz 3 unter den Buchsta-

ben c bis i der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 genannten Angaben ersetzt, müssen all 
diese Angaben offengelegt werden, soweit dies noch nicht an anderer Stelle in der Wert-
papierbeschreibung geschehen ist.  

 
Entfällt.  
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 ZUSÄTZLICHES ANGABEMODUL FÜR DIE ZUSTIMMUNG GEMÄSS  
ANHANG 22 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2019/980 

 
1. ANGABEN ZUR ZUSTIMMUNG DER EMITTENTIN ODER DER FÜR DIE ER-

STELLUNG DES PROSPEKTS ZUSTÄNDIGEN PERSON 
 
1.1. Ausdrückliche Zustimmung der Emittentin oder der für die Erstellung des Prospekts ver-

antwortlichen Person zur Verwendung des Prospekts und Erklärung, dass diese Person die 
Verantwortung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich der späteren Weiterveräu-
ßerung oder endgültigen Platzierung von Wertpapieren durch etwaige Finanzintermediäre 
übernimmt, denen die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts erteilt wurde. 
 
Die Emittentin erteilt der Omicron Investment Management GmbH sowie deren vertraglich 
gebundenen Vermittler IFA Invest GmbH ihre ausdrückliche Zustimmung, diesen Prospekt 
samt aller durch Verweis aufgenommene Dokumente und allfälliger Nachträge für den 
Vertrieb, eine spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Anleihen inner-
halb des Angebotszeitraums, der am Bankarbeitstag, welcher der Billigung und Veröffent-
lichung des Prospekts folgt, beginnt und spätestens mit dem Ende der Gültigkeit dieses 
Prospekts endet, zu verwenden. 
 
Die Emittentin behält sich vor, weiteren Finanzintermediären eine Zustimmung zur Ver-
wendung des Prospekts und sämtlicher allfälliger Nachträge für öffentliche Angebote der 
diesem Prospekt zugrundeliegenden Teilschuldverschreibungen in Österreich und 
Deutschland zu erteilen. Diesfalls werden auch von diesen Finanzintermediären Zeich-
nungsanträge entgegengenommen. Weitere berechtigte Finanzintermediäre werden auf der 
Website der Emittentin unter www.ifa.at bekannt gegeben. 

 
Die Emittentin erklärt, dass sie die Haftung für den Inhalt des Prospekts auch hinsichtlich 
des Vertriebes, einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Anlei-
hen durch Finanzintermediäre übernimmt. Für Handlungen oder Unterlassungen von Fi-
nanzintermediären übernimmt die Emittentin keine Haftung. 

 
1.2. Angabe des Zeitraums, für den die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts erteilt wird. 

 
Die Zustimmung zur Verwendung des Prospekts gilt jeweils bis zum Ablauf der Gültigkeit 
dieses Prospekts bzw. - sollte dies jeweils früher eintreten - dem von der Emittentin auf 
ihrer Website unter www.ifa.at | Menüpunkt IFA – Unternehmensgruppe unter IFA Invest 
GmbH bekanntgegebenen früheren Ende der Angebotsfrist der diesem Prospekt zugrunde-
liegenden Teilschuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, ihre Zustimmung je-
derzeit zu ändern oder zu widerrufen. 
 

1.3. Angabe der Angebotsfrist, während deren die spätere Weiterveräußerung oder endgültige 
Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre erfolgen kann. 
 
Die Angebotsfrist, innerhalb der der Vertrieb, die spätere Weiterveräußerung oder endgül-
tige Platzierung von Anleihen durch Finanzintermediäre erfolgen kann, beginnt am Bank-
arbeitstag, welcher der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts folgt, und endet spä-
testens mit dem Ende der Gültigkeit dieses Prospekts. 

 
1.4. Angabe der Mitgliedstaaten, in denen Finanzintermediäre den Prospekt für eine spätere 

Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere verwenden dürfen. 
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Der Prospekt darf nur in Österreich und Deutschland verwendet werden. 

 
1.5. Alle sonstigen klaren und objektiven Bedingungen, an die die Zustimmung gebunden ist 

und die für die Verwendung des Prospekts relevant sind. 
 
Die Zustimmung zur Prospektverwendung entbindet Finanzintermediäre ausdrücklich 
nicht von der Einhaltung der für das Angebot geltenden Verkaufsbeschränkungen und 
sämtlichen anwendbaren Vorschriften. Der Finanzintermediär wird nicht von der Einhal-
tung der auf ihn anwendbaren gesetzlichen Vorschriften entbunden. Die Zustimmung der 
Emittentin zur Verwendung dieses Prospekts ist an keine sonstigen Bedingungen gebun-
den, kann jedoch jederzeit erweitert, widerrufen oder eingeschränkt werden. 

 
1.6. Deutlich hervorgehobener Hinweis für die Anleger, dass für den Fall, dass ein Finanzin-

termediär ein Angebot macht, dieser Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der An-
gebotsvorlage über die Angebotsbedingungen unterrichtet. 
 
Die Finanzintermediäre haben Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über 
die Angebotsbedingungen zu unterrichten.  

 
2A. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN FALL, DASS EIN ODER MEH-

RERE SPEZIFISCHE FINANZINTERMEDIÄRE DIE ZUSTIMMUNG ERHAL-
TEN 

  
2A.1 Auflistung und Angabe der Identität (Name und Adresse) des Finanzintermediärs/der Fi-

nanzintermediäre, der/die den Prospekt verwenden darf/dürfen. 
 

Omicron Investment Management GmbH, FN 270566 t, Opernring 1, E/520, 1010 Wien, 
sowie ihr vertraglich gebundener Vermittler IFA Invest GmbH, Grillparzerstraße 18-20, 
4020 Linz. 

 
2A.2 Angabe, wie etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der 

Billigung des Prospekts, des Basisprospekts oder ggf. der Übermittlung der endgültigen 
Bedingungen unbekannt waren, zu veröffentlichen sind, und Angabe des Ortes, an dem sie 
erhältlich sind. 

 
 Name und Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der Billigung des 

Prospekts unbekannt waren, werden auf der Website der Emittentin unter www.ifa.at | Me-
nüpunkt IFA - Unternehmensgruppe unter IFA Invest GmbH veröffentlicht. 

 
2B. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN FALL, DASS SÄMTLICHE FI-

NANZINTERMEDIÄRE DIE ZUSTIMMUNG ERHALTEN 
 

2B.1 Deutlich hervorgehobener Hinweis für Anleger, dass jeder den Prospekt verwendende 
Finanzintermediär auf seiner Website anzugeben hat, dass er den Prospekt mit Zustim-
mung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. 

 
 Entfällt. 
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 ERKLÄRUNG GEMÄSS DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EG) NR. 
2019/980 VOM 14.03.2019 IN DER GELTENDEN FASSUNG 

 
Die IFA Institut für Anlageberatung Aktiengesellschaft als Emittentin ist für diesen Prospekt 
verantwortlich und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzu-
stellen, dass die im Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine 
Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospektes wahrscheinlich verändern 
können. 
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ANLAGE 1: ANLEIHEBEDINGUNGEN INKLUSIVE ANLAGEN 
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ANLEIHEBEDINGUNGEN 

 
IFA AG | 6 % Nachhaltigkeitsanleihe 2026 bis 2031 (2032) 

ISIN AT0000A3RR28 
 
Präambel 
 
Emittentin: IFA Institut für Anlageberatung AG mit Sitz in Linz und der 

Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, Öster-
reich, eingetragen im Firmenbuch Linz unter FN 90173 h, LEI 
529900FS7XK24OLQXU84 

 
Volumen: EUR 10.000.000,00 (Euro zehn Millionen Komma null) mit 

Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 15.000.000,00 
(Euro fünfzehn Millionen Komma null)  

Zeichnungsbetrag: Mindestens EUR 10.000 und jeder Betrag der einem ganzzah-
ligen Vielfachen von EUR 1.000 entspricht 

Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000 (Euro tausend Komma null) 

Emissionskurs: 100 %  

Laufzeit: von 01.04.2026 (einschließlich) bis 28.02.2031 (einschließ-
lich), die Laufzeit beträgt sohin 4 Jahre und 11 Monate ohne 
eine einseitige Verlängerung der Emittentin; von 01.04.2026 
(einschließlich) bis 29.02.2032 (einschließlich), die Laufzeit 
beträgt sohin 5 Jahre und 11 Monate im Falle der Verlängerung  

Zeichnungsfrist: beginnt am ersten Bankarbeitstag nach der Veröffentlichung 
des Prospekts und endet spätestens mit dem Ende der Gültig-
keit des Prospekts (12 Monate nach seiner Billigung), um 
24:00 (verkürzbar) 

Fälligkeitstag: 03.03.2031 (ohne Verlängerung); 01.03.2032 (im Falle der 
Verlängerung) 

mögliche Verlängerung: bis 29.02.2032 (einschließlich) 

Kündigungsrecht: ordentliches Kündigungsrecht ausschließlich seitens der Emit-
tentin unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
(Kündigungsverzicht von 30 Monaten, Kündigung erstmals 
wirksam mit Ablauf von 33 Monaten) 

Rückzahlung: 100 % am Laufzeitende  

Verzinsung: 6 % p.a. fix 

Zinszahlungstag: halbjährlich im Nachhinein, jeweils zum 31.03. sowie 30.09. 
eines Kalenderjahres; erstmalig am 30.09.2026 
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ISIN: AT0000A3RR28  

FISN: IFA/6 BD 20310301  

CFI: DBFUGB  

Börsenotiz: keine 

Verwahrung: Sammelverwahrung bei der OeKB CSD GmbH 

Abwicklung: Konto/Depot 

Zahlstelle:  Wiener Privatbank SE 

Anwendbares Recht: österreichisches Recht 

Verzinsungsart: act/365 
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1. Definitionen 
 

1.1. Die in diesen Anleihebedingungen verwendeten Begriffe haben die ihnen in diesem 
Punkt 1.1 zugewiesene Bedeutung. Definierte Begriffe in diesen Anleihebedingungen 
werden großgeschrieben. 

 

ANLEGER ist ein an der ZEICHNUNG der AN-
LEIHE/TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNG interessierter Anleger. 
 

ANLEIHE ist die Anleihe der EMITTENTIN mit der 
Bezeichnung „IFA AG | 6 % Nachhaltig-
keitsanleihe 2026 bis 2031 (2032)“ begeben 
nach diesen Anleihebedingungen. 

 

ANLEIHEGLÄUBIGER ist der Inhaber der TEILSCHULDVER-
SCHREIBUNG. 

CFI bedeutet „Classification of Financial In-
struments“ 

 

EMITTENTIN 

 

ist die IFA Institut für Anlageberatung AG 
mit Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift 
Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, Öster-
reich, eingetragen im Firmenbuch Linz un-
ter FN 90173 h. 

 

FÄLLIGKEITSTAG ist der dem Ende der Laufzeit der AN-
LEIHE folgende Bankarbeitstag.  

 

FISN bedeutet „Financial Instrument Short 
Name“ 

 

GESAMTNENNBETRAG 

 

ist der Gesamtnennbetrag der ANLEIHE 
von EUR 10.000.000,00 (in Worten: Euro 
zehn Millionen Komma null). Der Gesamt-
nennbetrag der ANLEIHE kann aufgestockt 
werden auf einen Gesamtnennbetrag bis zu 
EUR 15.000.000,00 (in Worten: Euro fünf-
zehn Millionen Komma null). 

 

KREDITINSTITUT 

 

ist ein Kreditinstitut im Sinne des § 1 Abs 1 
BWG, das über eine Konzession für das 
Kreditgeschäft (§ 1 Abs 1 Z 3 BWG) oder 
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LEI 

eine vergleichbare Berechtigung in einem 
anderen Mitgliedstaat des europäischen 
Wirtschaftsraums verfügen. 
 

bedeutet „Legal Entity Identifier“. 

 

MTF bedeutet Multilateral Trading Facility. 

 

NENNBETRAG 

 

ist je TEILSCHULDVERSCHREIBUNG 
EUR 1.000,00 (in Worten: Euro tausend 
Komma null). 

 

OeKB ist die OeKB CSD GmbH mit Sitz in Wien 
und der Geschäftsanschrift Strauchgasse 1-
3, 1010 Wien, eingetragen im österreichi-
schen Firmenbuch unter FN 428085m. 

 

SAMMELURKUNDE ist eine veränderbare Sammelurkunde ge-
mäß § 24 lit b Depotgesetz, BGBl. Nr. 
424/1969 idgF, in welcher die TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN zur 
Gänze verbrieft werden.  

 

STEUERN sind sämtliche auf die TEILSCHULDVER-
SCHREIBUNGEN gegenwärtig oder zu-
künftig vorgeschriebenen Steuern, Abga-
ben und behördlichen Gebühren oder Fest-
setzungen gleich welcher Art, die von oder 
in der Republik Österreich oder einer ihrer 
Gebietskörperschaften oder Behörden mit 
der Befugnis zur Erhebung von Steuern auf-
erlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten 
oder festgesetzt werden. 

 

TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNGEN 

sind die auf den Inhaber lautenden, unterei-
nander gleichrangigen Teilschuldverschrei-
bungen mit einem Nennbetrag von je EUR 
1.000,00 (in Worten: Euro tausend Komma 
null).  

 

VALUTATAG ist der 01.04.2026. 
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ZAHLSTELLE ist die Wiener Privatbank SE, mit dem Sitz 
in Wien und der Geschäftsadresse Parkring 
12, 1010 Wien, eingetragen im österreichi-
schen Firmenbuch unter FN 84890p. 

 

ZEICHNUNG ist das vom Anleger an die EMITTENTIN 
abgegebene Anleihezeichnungsangebot. 

 

ZEICHNUNGSFRIST ist die Frist, in welcher ein ANLEGER die 
TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN 
zeichnen kann.  

 

ZINSPERIODE Der Zeitraum beginnend am VALUTA-
TAG (einschließlich) und endend am ersten 
ZINSZAHLUNGSTAG (ausschließlich) 
und danach jeder Zeitraum ab dem jeweili-
gen ZINSZAHLUNGSTAG (einschließ-
lich) bis zum nächsten ZINSZAHLUNGS-
TAG (ausschließlich). 

 

ZINSTAGEQUOTIENT bezeichnet in Bezug auf die Zinsberech-
nung für die ZINSPERIODE das Verhältnis 
aus (i) der tatsächlichen Anzahl an Tagen 
dieser ZINSPERIODE, und (ii) der Anzahl 
an Tagen (pauschal 365) im Kalenderjahr, 
wobei das Basisjahr unabhängig von der 
Anzahl der tatsächlichen Tage mit 365 Ta-
gen angesetzt wird. Die Zinstage werden 
also kalendergenau bestimmt (act/365). 

 

ZINSZAHLUNGSTAG ist jeweils der 31.03. und 30.09. eines jeden 
Jahres. Der erste Zinszahlungstag ist der 
30.09.2026. Der letzte Zinszahlungstag ist 
der FÄLLIGKEITSTAG. 

 

ZUSÄTZLICHE BETRÄGE sind Beträge, die die EMITTENTIN, sofern 
nicht einer der in Punkt 11.2 genannten 
Ausnahmetatbestände vorliegt, so zu leisten 
hat, dass die den ANLEIHEGLÄUBI-
GERN zufließenden Nettobeträge nach 
dem Einbehalt oder Abzug der Steuern je-
weils den Beträgen entsprechen, die sie 
ohne Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. 
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2. Emittentin, Emission 
 

2.1. Die IFA Institut für Anlageberatung AG mit Sitz in Linz und der Geschäftsanschrift 
Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, Österreich, eingetragen im Firmenbuch Linz unter 
FN 90173 h, LEI 529900FS7XK24OLQXU84, begibt als EMITTENTIN eine AN-
LEIHE mit der Bezeichnung „IFA AG | 6 % Nachhaltigkeitsanleihe 2026 bis 2031 
(2032)“ gemäß diesen ANLEIHEBEDINGUNGEN. 

 
2.2. VALUTATAG der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN ist der 01.04.2026. 

3. Form, Gesamtnennbetrag, Stückelung, Mindestzeichnung, Sammelverwahrung, Auf-
stockung des Emissionsvolumens 

 
3.1. Die ANLEIHE hat einen GESAMTNENNBETRAG von EUR 10.000.000,00 (in Wor-

ten: Euro zehn Millionen Komma null) und ist in bis zu 10.000 Stück auf den Inhaber 
lautende, untereinander gleichrangige TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN mit ei-
nem NENNBETRAG von je EUR 1.000,00 (in Worten: Euro tausend Komma null) mit 
den Nummern 1 bis zu 10.000 eingeteilt. Der GESAMTNENNBETRAG der AN-
LEIHE kann aufgestockt werden auf einen Gesamtnennbetrag bis zu 
EUR 15.000.000,00 (in Worten: Euro fünfzehn Millionen Komma null). Im Falle einer 
Aufstockung ist die EMITTENTIN berechtigt, jederzeit weitere Teilschuldverschrei-
bungen mit gleicher Ausstattung wie die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu 
begeben, sodass sie mit den TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zusammengefasst 
werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Anzahl entsprechend er-
höhen. Der Begriff "TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN" umfasst im Fall einer 
solchen Aufstockung sodann auch solche zusätzlich begebenen Teilschuldverschrei-
bungen. 

 
3.2. Die ZEICHNUNG der vorliegenden TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN ist aus-

schließlich ab einer Investitionssumme von mindestens EUR 10.000,00 (in Worten: 
Euro zehntausend Komma null) und einem ganzzahligen Vielfachen von EUR 1.000,00 
(in Worten: Euro tausend Komma null) über EUR 10.000,00 (in Worten: Euro zehn-
tausend Komma null) pro ANLEGER möglich. 

 
3.3. Die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN werden zur Gänze in einer SAMMELUR-

KUNDE, die die firmenmäßige Zeichnung der EMITTENTIN trägt und von der 
ZAHLSTELLE mit einer Kontrollunterschrift versehen ist, ohne Zinsschein verbrieft. 
Die SAMMELURKUNDE wird bei der OeKB als Wertpapiersammelbank hinterlegt, 
bis sämtliche Verbindlichkeiten der EMITTENTIN aus den TEILSCHULDVER-
SCHREIBUNGEN erfüllt sind. Der Anspruch auf Ausfolgung einzelner TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN oder einzelner Zinsscheine ist ausgeschlossen. 

 
3.4. Den ANLEIHEGLÄUBIGERN stehen Miteigentumsanteile an der SAMMELUR-

KUNDE zu, die frei übertragbar sind und gemäß den Regelungen und Bestimmungen 
der OeKB übertragen werden können. 

 
4. Haftendes Vermögen, Rang 
 



 

122 
 

4.1. Die EMITTENTIN haftet für die Forderungen, die den ANLEIHEGLÄUBIGERN aus 
der ANLEIHE erwachsen, mit ihrem gesamten Vermögen. 

 
4.2. Die Verbindlichkeiten der EMITTENTIN aus den TEILSCHULDVERSCHREIBUN-

GEN begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der EMITTEN-
TIN, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen oder zukünftigen nicht 
besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der EMITTENTIN gleichrangig 
sind, mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die nach geltendem zwingenden Recht vor-
rangig sind. 

 
5. Zeichnungsfrist, Zeichnung, Annahmevoraussetzungen für Zeichnungsangebot und 

Laufzeit 
 

5.1. Die „ZEICHNUNGSFRIST“ der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN beginnt am 
ersten Bankarbeitstag nach der Veröffentlichung des Prospekts und endet spätestens 
mit dem Ende der Gültigkeit des Prospekts, um 24:00. Die EMITTENTIN kann jeder-
zeit beschließen, die ZEICHNUNGSFRIST vorzeitig zu beenden. 

 
5.2. Die Zeichnung erfolgt mittels Zeichnungserklärung, deren wesentlicher Inhalt sich aus 

Anlage 5.2 zu diesen ANLEIHEBEDINGUNGEN ergibt, in der der ANLEGER ein 
Anleihezeichnungsangebot abgibt. Die Zeichnungserklärung gilt gegenüber der EMIT-
TENTIN als wirksam abgegeben, wenn sie  

 
5.2.1. firmenmäßig bzw. persönlich gezeichnet an die EMITTENTIN mittels E-Mail oder 

per Boten, wobei der Zeitpunkt des Zugangs bei der EMITTENTIN ausschlaggebend 
ist, übermittelt wurde; oder  
 

5.2.2. vom ANLEGER online unter www.ifainvest.at ausgefüllt und durch Verwendung 
der dort vorgesehenen Übermittlungsfunktion an die EMITTENTIN, wobei der Zeit-
punkt des Zugangs bei der EMITTENTIN ausschlaggebend ist, übermittelt wurde. 
 

5.3. Dafür, dass der ANLEGER zum ANLEIHEGLÄUBIGER wird, bedarf es einer An-
nahmehandlung des Anleihezeichnungsangebotes durch die EMITTENTIN. 

 
5.4. Die Annahme des Anleihezeichnungsangebots erfolgt durch die EMITTENTIN durch 

Übertragung der entsprechenden TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN auf das in der 
Zeichnungserklärung ausgewiesene Wertpapierdepot des ANLEGERS und / oder 
durch Übermittlung einer schriftlichen Bestätigung (E-Mail) durch die EMITTENTIN 
oder durch von ihr beauftragte Dritte an den ANLEIHEGLÄUBIGER.  

 
5.5. Ein Anspruch auf Zuteilung von TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN besteht nicht. 

Die EMITTENTIN behält sich sowie allen weiteren Zeichnungsanträgen entgegenneh-
mende Personen eine begründungslose Kürzung, eine asymmetrische Zuteilung oder 
die Ablehnung von Zeichnungsaufträgen vor. Die EMITTENTIN wird die Annahme 
des Anleihezeichnungsangebots insbesondere, aber nicht ausschließlich, unter nachfol-
genden Umständen unterlassen: 

(i) Bei überschießender Zeichnungsangebotslegung (die ANLEIHE wurde überzeich-
net) kann eine nur teilweise Annahme des ZEICHNUNGSANGEBOTES erfolgen 
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(unter verhältnismäßiger Kürzung der gezeichneten TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNGEN, bei Beachtung des Mindestzeichnungsbetrages pro ANLEGER in Höhe 
von EUR 10.000,00 (in Worten: Euro zehntausend Komma null)). 

(ii) Bei nicht ausreichender Zeichnung der ANLEIHE.  

(iii) Besteht die Gefahr, dass die Annahme zu einer Verletzung von Sorgfaltsverpflich-
tungen der Emittentin im Zusammenhang zur Vermeidung von Geldwäsche- und 
Terrorismusfinanzierung führt, ist diese jedenfalls zu unterlassen. Jeder ANLEGER 
muss der EMITTENTIN und/oder ihren Beratern alle notwendigen Unterlagen und 
Dokumente zur Verfügung stellen, die eine Beurteilung diesbezüglich ermöglichen. 

5.6. Der jeweilige Betrag, in dessen Höhe ein ANLEGER die ANLEIHE zeichnet und hin-
sichtlich dem die Annahme nicht erklärt wird bzw. erklärt werden darf, wird sodann 
wieder frei und kann von einem anderen Anleger gezeichnet werden, bzw. einem an-
deren Anleger, der aufgrund von Überzeichnung der ANLEIHE grundsätzlich gemäß 
Punkt 5.5 nicht zum Zug gekommen wäre, von der EMITTENTIN zugeteilt werden. 

 
5.7. Der ANLEGER verpflichtet sich, den gezeichneten Betrag zzgl. allfälliger Stückzinsen 

in der bekanntgegebenen Höhe binnen 3 (drei) Bankarbeitstagen nach ordnungsgemäß 
gestellter Zeichnungserklärung einlangend, auf das Konto IBAN AT70 2022 7000 
0003 3050, bei der Sparkasse Korneuburg AG lautend auf IFA Institut für Anlagebe-
ratung AG, zu überweisen. Die Zahlung gilt mit Gutschrift auf dem Konto als geleistet. 
Wenn und soweit es in weiterer Folge nicht oder nur zu einer teilweisen Annahme des 
Anleihezeichnungsangebots durch die EMITTENTIN kommen sollte, ist der vom AN-
LEGER auf dem in der Zeichnungserklärung ausgewiesenen Konto erlegte Betrag im 
Ausmaß der Nichtannahme unverzinst an den ANLEGER zurückzuerstatten. 

 
5.8. Durch Gutschrift auf dem erwerbenden Wertpapierdepot des ANLEGERS und gleich-

zeitiger Belastung des veräußernden Wertpapierdepots der EMITTENTIN kommt es 
zur Übertragung des Miteigentumsanteils an der bei einer Wertpapiersammelbank 
(OeKB) hinterlegten SAMMELURKUNDE. Mittels Anweisung an die OeKB wird 
über die dort verwahrte SAMMELURKUNDE ausschließlich durch Buchungsvor-
gänge verfügt. Die Miteigentumsanteile der Inhaber der TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNGEN an der Sammelurkunde gehen durch Besitzanweisungen, die durch die De-
potbuchungen nach außen in Erscheinung treten, über. Eigentum an den Miteigen-
tumsanteilen geht somit mit der Buchung am erwerbenden Wertpapierdepot des AN-
LEGERS auf den ANLEGER über. 

 
5.9. Sämtliche im Zusammenhang mit der Zeichnungserklärung entstehenden Kosten, Steu-

ern und Gebühren trägt der jeweilige ANLEGER. 
 

5.10. Die EMITTENTIN wird die personenbezogenen Daten des jeweiligen ANLE-
GERS ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen verarbeiten und 
nur für diese Zwecke an Dritte (zB Zahlstelle) übermitteln, insofern und insoweit zwin-
gende Rechtsvorschriften nichts Anderes bestimmen. 

 
6. Laufzeit  
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6.1. Die Laufzeit der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN beginnt mit Beginn des 
01.04.2026 und endet, sofern es nicht zu einer Verlängerung der Laufzeit nach Punkt 
6.2 kommt, mit Ablauf des 28.02.2031. Rückzahlungstermin und FÄLLIGKEITSTAG 
der ANLEIHE ist diesfalls der 03.03.2031. 
 

6.2. Die EMITTENTIN ist berechtigt, die Laufzeit der ANLEIHE spätestens drei Monate 
vor Ende der in Punkt 6.1 beschriebenen Laufzeit einseitig durch Mitteilung nach Punkt 
16 an die ANLEIHEGLÄUBIGER um ein Jahr zu verlängern. Die ANLEIHEGLÄU-
BIGER sind im Fall einer solchen Verlängerung verpflichtet, sämtliche zur Durchfüh-
rung dieser Verlängerung erforderlichen Erklärungen abzugeben und Handlungen vor-
zunehmen. 

 
6.3. Sofern es gemäß Punkt 6.2 zu einer Verlängerung der Laufzeit der TEILSCHULD-

VERSCHREIBUNGEN kommt, endet die Laufzeit mit Ablauf des 29.02.2032 Rück-
zahlungstermin und FÄLLIGKEITSTAG der ANLEIHE ist diesfalls der 01.03.2032.  

 
7. Zinsen 
 

7.1. Die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN werden auf ihren NENNBETRAG mit 
6 % (sechs Prozent) p.a. verzinst, und zwar vom VALUTATAG (einschließlich) bis 
zum FÄLLIGKEITSTAG (ausschließlich), sofern sie nicht vorher zurückgezahlt wor-
den sind. 

 
7.2. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich, jeweils zum 31.03. und 30.09. eines jeden 

Jahres fällig und zahlbar. Im Falle der vorzeitigen Rückzahlung endet die Verzinsung 
der betroffenen TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN mit dem der Rückzahlung vo-
rangehenden Tag (einschließlich) (ebenfalls ein „ZINSZAHLUNGSTAG“). Der erste 
ZINSZAHLUNGSTAG ist der 30.09.2026. 

 
7.3. Die Zinsberechnung erfolgt auf Grundlage des ZINSTAGEQUOTIENTEN. 

 
7.4. Bei unterjährigen Käufen und/oder Verkäufen sind nach dem Verzinsungsbeginn 

Stückzinsen zahlbar. 
 

7.5. Sofern und insoweit bei Fälligkeit, unter Berücksichtigung von Punkt 9.3, keine Rück-
zahlung der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN erfolgt, fallen ab dem FÄLLIG-
KEITSTAG bis zum Tag, an dem alle in Bezug auf die TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNGEN fälligen Beträge bei den ANLEIHEGLÄUBIGERN eingehen, Zinsen in 
Höhe von 6 % (sechs Prozent) p.a. an. 

 
8. Rückzahlung 
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8.1. Soweit nicht zuvor bereits gemäß diesen Anleihebedingungen ganz oder teilweise zu-
rückgezahlt oder von der EMITTENTIN angekauft und entwertet, werden die TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN am FÄLLIGKEITSTAG zum NENNBETRAG zu-
rückgezahlt. 

8.2. Es steht der EMITTENTIN frei, TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu jedem be-
liebigen Preis zu erwerben. Die von der EMITTENTIN erworbenen TEILSCHULD-
VERSCHREIBUNGEN können von der EMITTENTIN nach Wahl der EMITTENTIN 
gehalten, weiterverkauft oder entwertet werden. 

9. Zahlungen 
 

9.1. Die EMITTENTIN verpflichtet sich, Kapital und Zinsen bei Fälligkeit in EUR zu be-
zahlen. Derartige Zahlungen erfolgen, vorbehaltlich geltender gesetzlicher Regelungen 
und Vorschriften, durch die EMITTENTIN an die ZAHLSTELLE zur Weiterleitung 
an die ANLEIHEGLÄUBIGER. Die Zahlung befreit die EMITTENTIN in Höhe der 
geleisteten Zahlung von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN. 

 
9.2. Die Gutschrift der Zins- und Kapitalzahlungen erfolgt über die jeweilige für den Inha-

ber der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN depotführende Stelle. 
 

9.3. Falls ein Fälligkeitstag für die Zahlung von Kapital und/oder Zinsen kein Bankarbeits-
tag ist, erfolgt die Zahlung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag; dieser Umstand 
berechtigt die ANLEIHEGLÄUBIGER nicht zu einer weiteren Zinsenzahlung oder ei-
ner anderen Entschädigung. Bankarbeitstag im Sinne dieser Anleihebedingungen ist 
jeder Tag (außer Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen), an dem KRE-
DITINSTITUTE in Österreich zum allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind. 

 
10. Zahlstelle 
 

10.1. ZAHLSTELLE ist gemäß gesondertem Zahlstellenvertrag die Wiener Privat-
bank SE. 

 
10.2. Die EMITTENTIN ist berechtigt, die Wiener Privatbank SE in ihrer Funktion 

als ZAHLSTELLE abzuberufen und ein anderes österreichweit und international täti-
ges KREDITINSTITUT als ZAHLSTELLE zu bestellen, sofern die neue ZAHL-
STELLE die aus dem Zahlstellenabkommen resultierenden Verpflichtungen über-
nimmt. Die EMITTENTIN wird zu jedem Zeitpunkt eine inländische ZAHLSTELLE 
unterhalten. 

 
10.3. Die ZAHLSTELLE handelt ausschließlich als Beauftragte der EMITTENTIN 

und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den ANLEIHEGLÄUBIGERN. 
Es wird kein Vertrags-, Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den AN-
LEIHEGLÄUBIGERN begründet. 

 
11. Steuern 
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11.1. Sämtliche auf die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu zahlenden Beträge 
sind ohne Einbehalt oder Abzug von gegenwärtig oder zukünftig vorgeschriebenen 
STEUERN, d.h. Steuern, Abgaben und behördlichen Gebühren oder Festsetzungen 
gleich welcher Art, die von oder in der Republik Österreich oder einer ihrer Gebiets-
körperschaften oder Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, 
erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden, zu leisten, es sei denn, ein 
solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In einem solchen Fall hat 
die EMITTENTIN, sofern nicht einer der in Punkt 11.2 genannten Ausnahmetatbe-
stände vorliegt, ZUSÄTZLICHE BETRÄGE derart zu leisten, dass die den ANLEI-
HEGLÄUBIGERN zufließenden Nettobeträge nach dem Einbehalt oder Abzug der 
Steuern jeweils den Beträgen entsprechen, die sie ohne Einbehalt oder Abzug erhalten 
hätten. 

 
11.2. Die EMITTENTIN ist zur Zahlung der ZUSÄTZLICHEN BETRÄGE aufgrund 

von Steuern gemäß Punkt 11.1 nicht verpflichtet, wenn 

(i) diese auf andere Weise als durch Abzug oder Einbehalt an der Quelle aus Zahlun-
gen auf die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu entrichten sind, oder 

(ii) ein ANLEIHEGLÄUBIGER, der zur Republik Österreich eine andere aus steuerli-
cher Sicht relevante Verbindung hat, als den bloßen Umstand, dass er Inhaber der 
TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN ist oder dies zum Zeitpunkt des Erwerbs 
der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN war, der Abgaben- oder Steuerpflicht 
unterliegt, oder 

(iii) diese gemäß § 95 EStG in der Republik Österreich von der kuponauszahlenden 
Stelle einbehalten werden, oder 

(iv) diese aufgrund einer Rechtsänderung zahlbar sind, die später als 30 Tage nach Fäl-
ligkeit der betreffenden Zahlung auf die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN 
oder, wenn dies später erfolgt, nach ordnungsgemäßer Bereitstellung aller fälligen 
Beträge und einer diesbezüglichen Verständigung des ANLEIHEGLÄUBIGERS 
der Anleihebedingungen wirksam wird, oder 

(v) diese nach Zahlung durch die EMITTENTIN im Rahmen des Transfers an den AN-
LEIHEGLÄUBIGER abgezogen oder einbehalten werden, oder 

(vi) diese aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder den Steuergesetzen der 
Republik Österreich rückerstattbar wären oder aufgrund gemeinschaftsrechtlicher 
Bestimmungen (EU) an der Quelle entlastbar wären, oder 

(vii) diese aufgrund oder infolge eines internationalen Vertrages, dessen Partei die Re-
publik Österreich ist, oder einer Verordnung oder Richtlinie aufgrund oder infolge 
eines solchen internationalen Vertrages auferlegt oder erhoben werden, oder 

(viii) ihnen ein ANLEIHEGLÄUBIGER nicht unterläge, sofern er zumutbarerweise 
Steuerfreiheit oder eine Steuererstattung oder eine Steuervergütung hätte erlangen 
können. 
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11.3. Kündigung aus Steuergründen: 

(i) Falls eine Rechtsvorschrift gleich welcher Art in der Republik Österreich erlassen 
oder geschaffen oder in ihrer Anwendung oder behördlichen Auslegung geändert 
wird und demzufolge Steuern, Gebühren oder sonstige Abgaben bei Zahlungen 
durch die EMITTENTIN von Kapital oder von Zinsen dieser TEILSCHULDVER-
SCHREIBUNGEN im Wege des Einbehalts oder Abzugs an der Quelle anfallen 
und die EMITTENTIN zur Zahlung ZUSÄTZLICHER BETRÄGE gemäß Punkt 
11. der Anleihebedingungen verpflichtet ist, ist die EMITTENTIN berechtigt, die 
TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN insgesamt, jedoch nicht teilweise, schrift-
lich gegenüber den ANLEIHEGLÄUBIGERN mit einer Kündigungsfrist von min-
destens 30 Tagen zur vorzeitigen Rückzahlung zum NENNBETRAG zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen zu kündigen, wobei eine solche Kündigung zum Zeitpunkt 
des Zugangs der Kündigung beim ANLEIHEGLÄUBIGER wirksam wird. Die 
Kündigung ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin 
beinhalten und eine zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rück-
zahlungsrecht der EMITTENTIN begründenden Umstände darlegt. 

(ii) Die Kündigung zur vorzeitigen Rückzahlung darf jedoch nicht in einem Zeitpunkt 
vorgenommen werden, der dem Tag der tatsächlichen Geltung der betreffenden 
Rechtsvorschriften oder gegebenenfalls ihrer geänderten Anwendung oder Ausle-
gung mehr als drei Monate vorangeht. 

12. Kündigung der Anleihe 
 

12.1. Auf das in Punkt 11.3 näher ausgeführte Kündigungsrecht der EMITTENTIN 
aus Steuergründen wird hingewiesen.  

 
12.2. Die EMITTENTIN ist darüber hinaus berechtigt, durch Verständigung des AN-

LEIHEGLÄUBIGERS unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist die 
TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu ihrem NENNBETRAG zuzüglich etwaiger 
bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener ausstehender Zinsen nach Wahl der 
EMITTENTIN in Bezug auf alle oder auf einzelne TEILSCHULDVERSCHREIBUN-
GEN zu kündigen (ordentliche Kündigung). Alle die TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNGEN betreffenden Mitteilungen an die ANLEIHEGLÄUBIGER sind auf der 
elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes, unter 
www.evi.gv.at, zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Ver-
öffentlichung als wirksam erfolgt. Alternativ dazu kann die EMITTENTIN Benach-
richtigung direkt an sämtliche ANLEIHEGLÄUBIGER schriftlich (Brief, E-Mail, Fax) 
zustellen. Jede vorzeitige Rückzahlung aufgrund einer solchen Kündigung durch die 
EMITTENTIN muss sich auf TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN im Nennbetrag 
oder eines Vielfachen davon beziehen.   

 
12.3. Die EMITTENTIN verzichtet für einen Zeitraum von 30 (dreißig) Monaten ab 

Beginn der Laufzeit der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN auf ihr Recht, die or-
dentliche Kündigung gemäß Punkt 12.2 auszuüben (sodass diese erstmals nach Ablauf 
von 33 (dreiunddreißig) Monaten wirksam wird). 
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12.4. Abgesehen von den in den Punkten 11.3, 12.2 und 12.5 genannten Fällen ist 
weder die EMITTENTIN noch ein ANLEIHEGLÄUBIGER berechtigt, die TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN zur vorzeitigen Rückzahlung ordentlich zu kündi-
gen. 

 
Hinweis: Der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts der ANLEIHEGLÄU-
BIGER vor Ende der Laufzeit und die Option der EMITTENTIN, einseitig die Lauf-
zeit der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu verlängern sowie die Möglichkeit 
eines Mehrheitsbeschlusses zur Änderung der Anleihebedingungen, sind notwendige 
Bedingungen für die Absicherung des Risikos der Emittentin aus den TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN. Die Emittentin wäre ohne Ausschluss des or-
dentlichen Kündigungsrechts der ANLEIHEGLÄUBIGER und die Option der 
EMITTENTIN, einseitig die Laufzeit der TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN zu 
verlängern sowie die Möglichkeit eines Mehrheitsbeschlusses zur Änderung der An-
leihebedingungen, nicht in der Lage, die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN in 
der Form überhaupt zu begeben oder die Emittentin müsste die erhöhten Absiche-
rungskosten in den Rückzahlungsbetrag bzw. die Verzinsung der TEILSCHULD-
VERSCHREIBUNGEN einberechnen und dadurch die Rendite der ANLEIHE-
GLÄUBIGER reduzieren. Potenzielle Anleger sollten daher genau abwägen, ob sie 
der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts der ANLEIHEGLÄUBIGER und 
die Option der EMITTENTIN zur Verlängerung der Laufzeit der TEILSCHULD-
VERSCHREIBUNGEN benachteiligt und, falls sie der Ansicht sind, dies sei der Fall, 
nicht in die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN investieren.  
 

12.5. Jeder ANLEIHEGLÄUBIGER ist berechtigt, seine TEILSCHULDVER-
SCHREIBUNG zu kündigen und deren sofortige Rückzahlung zum NENNBETRAG 
zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen zu verlangen, 
falls ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 
wenn 

(i) im Falle eines Kontrollwechsels in der EMITTENTIN; ein „Kontrollwechsel“ in 
der EMITTENTIN liegt bei jeder Änderung der rechtlichen und/oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse (einschließlich des Abschlusses von Treuhandvereinbarung und 
der Durchführung von Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich einem Anteilserwerb 
gleichkommen) in der Sphäre der EMITTENTIN oder einer ihrer Gesellschafter 
vor, die bewirkt, dass ein oder mehrere gemeinsam vorgehende Dritte(r), von wel-
chen zumindest einer weder Gesellschafter noch Konzernunternehmen im Sinne 
des § 15 Abs 1 AktG eines Gesellschafters ist, maßgeblichen Einfluss auf die 
EMITTENTIN oder einen ihrer Gesellschafter erlangt(en). Maßgeblicher Einfluss 
wird in diesem Zusammenhang ab einer Beteiligung von mehr als 50% angenom-
men. („Change of Control“); 

(ii) die EMITTENTIN mit der Erfüllung einer Verpflichtung zur Zahlung von Kapital 
und Zinsen aus einer von ihr eingegangenen Kreditverbindlichkeit gegenüber einem 
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KREDITINSTITUT in Verzug gerät und dieser Verzug von einem (Schieds-) Ge-
richt oder einer Verwaltungsbehörde rechtskräftig festgestellt worden ist und nicht 
binnen 60 Tagen nach Rechtskraft Erfüllung eintritt („Cross Default“); 

(iii) die EMITTENTIN eine sonstige wesentliche Verpflichtung aus den TEIL-
SCHULDVERSCHREIBUNGEN oder diesen Anleihebedingungen verletzt und 
dieser Zustand nicht innerhalb von 60 Tagen, nachdem die EMITTENTIN eine 
diesbezügliche schriftliche Mitteilung erhalten hat, behoben wird; 

(iv) die EMITTENTIN ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung allgemein bekannt gibt oder ein Gericht ein Insolvenzverfahren 
über das Vermögen der EMITTENTIN eröffnet oder einen Konkursantrag mangels 
kostendeckenden Vermögens abweist;  

(v) die EMITTENTIN in Liquidation tritt, worunter jedenfalls nicht Umgründungsvor-
gänge (zB Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung, Einbringung oder Anwach-
sung) zu verstehen sind; oder 

(vi) die EMITTENTIN ihre Geschäftstätigkeit ganz oder überwiegend einstellt oder alle 
oder wesentliche Teile ihrer Vermögenswerte veräußert oder anderweitig abgibt 
und sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der EMITTENTIN dadurch we-
sentlich verschlechtert. 

12.6. Eine Kündigung gemäß Punkt 12.5 erfolgt durch eine gegenüber der EMITTEN-
TIN persönlich abzugebende oder im Postwege zu übermittelnde schriftliche Erklärung 
unter Angabe eines Bankkontos, auf das Zahlungen gemäß diesen Anleihebedingungen 
zu leisten sind. 

 
12.7. In den Fällen der Punkte 12.5(v) und 12.5(vi) gilt eine Kündigung, sofern nicht 

zugleich einer der in den Punkten 12.5(i) bis 12.5(iv) bezeichneten Kündigungsgründe 
vorliegt, erst als wirksam zugestellt, wenn bei der EMITTENTIN Kündigungserklä-
rungen von ANLEIHEGLÄUBIGERN hinsichtlich TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNG im GESAMTNENNBETRAG von zumindest 25% des GESAMTNENNBE-
TRAGES aller ausgegebenen und ausstehenden TEILSCHULDVERSCHREIBUNG 
eingegangen sind. In allen anderen Fällen gilt die Kündigung mit Zugang der Mittei-
lung der Kündigung gemäß Punkt 12.6 als wirksam zugestellt. 

 
12.8. In den Fällen der Punkte 12.5(iv), 12.5 (v) und 12.5(vi) wird eine Kündigung 

erst dann wirksam, wenn dieser einen Kündigungsgrund begründende Zustand nicht 
innerhalb von 60 Tagen, nachdem die EMITTENTIN eine diesbezügliche schriftliche 
Mitteilung bzw. im Falle von Punkt 12.5 (v) und 12.5 (vi) schriftliche Mitteilungen im 
GESAMTNENNBETRAG von 25% erhalten hat, behoben wird. 
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12.9. Das Kündigungsrecht erlischt, sobald der Kündigungsgrund vor Ausübung des 
Rechts geheilt wurde. Soweit gesetzlich zulässig, berechtigen andere Ereignisse und 
Umstände, die keines der in Punkt 12.5 genannten Ereignisse darstellen, einen ANLEI-
HEGLÄUBIGER nicht dazu, seine TEILSCHULDVERSCHREIBUNG zu kündigen 
oder sonst vorzeitig zur Rückzahlung fällig zu stellen. 

 
13. Öffentliches Angebot, Notierung, Handelbarkeit 
 

13.1. Diese ANLEIHEBEDINGUNGEN sind im Zusammenhang mit dem gebilligten 
Prospekt der EMITTENTIN einschließlich aller in Form eines Verweises einbezogener 
Dokumente und aller allfälliger Nachträge zu lesen. 

 
13.2. Die Teilschuldverschreibungen werden nicht an einer Börse notieren. Die Emit-

tentin behält sich jedoch - ohne Übernahme einer Verpflichtung hierzu - die Einbezie-
hung der Teilschuldverschreibungen in den Handel an dem von der Wiener Börse als 
Multilaterales Handelssystem (Multilateral Trading Facility – "MTF") geführten Vi-
enna MTF und/oder in vergleichbare Handelssysteme vor. 

 
14. Ankauf, Entwertung 
 

14.1. Die EMITTENTIN ist berechtigt, ohne Zustimmung der ANLEIHEGLÄUBI-
GER, auf jede Art und zu jedem Preis eigene TEILSCHULDVERSCHREIBUNG zu 
erwerben, diese bis zur Tilgung zu halten, wieder zu veräußern oder bei der Zahlstelle 
zwecks Entwertung einzureichen. 

 
14.2. Sämtliche vollständig zurückgezahlten TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN 

sind unverzüglich zu entwerten und können nicht wieder emittiert oder wieder verkauft 
werden. 

 
15. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise rechts-
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Anleihebedin-
gungen in Kraft. Unwirksame Bestimmungen gelten dem Sinn und Zweck dieser Anlei-
hebedingungen entsprechend durch wirksame Bestimmungen, die in ihren wirtschaftli-
chen Auswirkungen denjenigen der unwirksamen Bestimmungen so nahekommen, wie 
rechtlich möglich, als ersetzt. 

 

16. Bekanntmachungen  

Alle die TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN betreffenden Mitteilungen an die AN-
LEIHEGLÄUBIGER sind auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplatt-
form des Bundes, unter www.evi.gv.at, zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt 
mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Alternativ dazu kann die EMIT-
TENTIN Benachrichtigung direkt an sämtliche ANLEIHEGLÄUBIGER schriftlich 
(Brief, E-Mail, Fax) zustellen. Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffent-
lichung als wirksam erfolgt. Alternativ dazu kann die EMITTENTIN Benachrichtigung 
direkt an sämtliche ANLEIHEGLÄUBIGER schriftlich (Brief, E-Mail, Fax) zustellen. 



 

131 
 

 

17. Änderungen der Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss der Anleihegläubi-
ger 

Die Anleihebedingungen können durch Mehrheitsbeschluss (einfache Mehrheit genügt) 
der ANLEIHEGLÄUBIGER mit Zustimmung der EMITTENTIN geändert werden. Das 
Ergebnis dieses Mehrheitsbeschlusses ist den ANLEIHEGLÄUBIGERN durch Mittei-
lung nach Punkt 16 zu übermitteln; der letzte Satz des Punktes 6.2 gilt sinngemäß. Ein 
Mehrheitsbeschluss, der nicht gleiche Bedingungen für alle ANLEIHEGLÄUBIGER 
vorsieht, ist unwirksam, sofern nicht die benachteiligten ANLEIHEGLÄUBIGER ihrer 
Benachteiligung ausdrücklich zustimmen.  

 

18. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

18.1. Sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung der ANLEIHE unterliegen aus-
schließlich österreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des öster-
reichischen internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Die mit den  
TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN verbundenen Rechte unterliegen keinen Ein-
schränkungen. 

 
18.2. Erfüllungsort ist Wien.  

 
18.3. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Bege-

bung der ANLEIHE ist das sachlich zuständige Gericht in Wien zuständig. Für alle 
Rechtstreitigkeiten eines Verbrauchers gegen die EMITTENTIN, die sich aus diesen 
Anleihebedingungen oder in Verbindung mit dieser ergeben, ist nach Wahl des Ver-
brauchers das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers 
oder am Sitz der EMITTENTN oder ein sonstiges aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen zuständiges Gericht zuständig. 

 
19. International Securities Identification Number (ISIN), Legal Entity Identifier (LEI), 

Financial Instrument Short Name (FISN) und Classification of Financial Instruments 
(CFI)  

 

ISIN: AT0000A3RR28  

LEI: 529900FS7XK24OLQXU84 

FISN: IFA/6 BD 20310301  

CFI: DBFUGB  

 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Anlage. /5.2  Zeichnungserklärung 
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Anlage. /5.2 ZEICHNUNGSERKLÄRUNG 
zum Erwerb der Anleihe 

IFA AG | 6 % Nachhaltigkeitsanleihe 2026 bis 2031 (2032) 
ISIN AT0000A3RR28 

 

1. Daten des Anlegers (der „ANLEGER“) 

Name (Vor- und Nachname) / Firmenname 
____________________________ 

Geburtsdatum / Firmenbuchnum-
mer ____________ 

Straße/Nr. 
______________________________ 

 

PLZ/Ort/Land 
___________________________ 

 

vertreten durch:  

Name _________________________________ Geburtsdatum 
_________________ 

Name _________________________________ Geburtsdatum 
_________________ 

  

Telefon 
________________________________ 

 

E-Mail ________________________________  

Fax ___________________________________  

Depotbank ________________________ ___ BIC _________________________ 
IBAN _____________________________________________________________ 
Depotnummer_______________________________________________________ 
 
Ansprechpartner bei der Depotbank (Name, E-Mail und Telefonnummer): 
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Eine Kopie eines Lichtbildausweises des ANLEGERS ist beigelegt (bitte an-
kreuzen) 

Der ANLEGER hat Kopien der Anleihebedingungen erhalten (bitte ankreuzen) 

 

 

 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Anlegers 
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2. Anleihezeichnungsangebot 

2.1. Der ANLEGER stellt hiermit der IFA Institut für Anlageberatung AG mit Sitz in Linz 
und der Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, Österreich, eingetragen 
im Firmenbuch Linz unter FN 90173 h (die „EMITTENTIN“) das bis zum Ende der 
Gültigkeit des Prospekts (12 Monate nach seiner Billigung), um 24:00 Uhr, befristete, 
unwiderrufliche Angebot (die „ANGEBOTSFRIST“), sofern die EMITTENTIN die 
Zeichnungsfrist nicht vorzeitig beendet, wie folgt: 

Der ANLEGER zeichnet hiermit ______________ (in Worten: 
______________________________) Stücke Teilschuldverschreibungen der IFA AG | 
6 % Nachhaltigkeitsanleihe 2026 bis 2031 (2032) (die „TEILSCHULDVERSCHREI-
BUNGEN“), ISIN AT0000A3RR28, (die „ANLEIHE“) im Nominale von je 
EUR 1.000,00 (in Worten: Euro tausend Komma null) zum Ausgabekurs von EUR 
1.000,00 (in Worten: Euro tausend Komma null) je Teilschuldverschreibung sohin im 
Gesamtbetrag von  

EUR ______________ (in Worten: Euro __________________________) 

(der „ANLEIHEZEICHNUNGSBETRAG“), gemäß den von der EMITTENTIN er-
stellten Anleihebedingungen, zu denen diese Zeichnungserklärung eine Anlage bildet 
(die „ANLEIHEBEDINGUNGEN“). Das entspricht einem Gesamtbetrag von EUR 
______________ (in Worten: Euro __________________________).  

2.2. Das Anleihezeichnungsangebot ist bis zum Ende der ANGEBOTSFRIST gültig, sofern 
die EMITTENTIN die Zeichnungsfrist nicht vorzeitig beendet und kann während der 
ANGEBOTSFRIST nicht widerrufen werden. 

2.3. Die Zeichnung der vorliegenden TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN ist ausschließ-
lich ab einer Investitionssumme von mindestens EUR 10.000,00 (in Worten: Euro zehn-
tausend Komma null) und einem ganzzahligen Vielfachen von EUR 1.000,00 (in Wor-
ten: Euro tausend Komma null) über EUR 10.000,00 (in Worten: Euro zehntausend 
Komma null) pro ANLEGER möglich. 

2.4. Der ANLEGER verpflichtet sich, den gezeichneten Betrag zzgl. allfälliger Stückzinsen 
in der bekanntgegebenen Höhe binnen 3 (drei) Bankarbeitstagen nach ordnungsgemäß 
gestellter Zeichnungserklärung einlangend, auf das Konto IBAN AT70 2022 7000 0003 
3050, bei der Sparkasse Korneuburg AG lautend auf IFA Institut für Anlageberatung 
AG, zu überweisen. Die Zahlung gilt mit Gutschrift auf dem Konto als geleistet. Wenn 
und soweit es in weiterer Folge nicht oder nur zu einer teilweisen Annahme des Anlei-
hezeichnungsangebots durch die EMITTENTIN kommen sollte, ist der vom ANLE-
GER auf dem in der Zeichnungserklärung ausgewiesenen Konto erlegte Betrag im Aus-
maß der Nichtannahme unverzinst an den ANLEGER zurückzuerstatten. 

2.5. Hinweis zu Rücktrittsrechten gemäß Konsumentenschutzgesetz (das „KSchG“) 
und Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (das „FernFinG“): Ein Verbraucher, der 
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seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwe-
cke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder 
einem Markt benützten Stand abgegeben hat, kann von seinem Vertragsantrag oder vom 
Vertrag gemäß § 3 KSchG zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekom-
men des Vertrags oder danach binnen 14 (vierzehn) Tagen erklärt werden. Nach § 3a 
des KSchG kann ein Verbraucher vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn Um-
stände, die für seine Einwilligung maßgeblich waren und vom Unternehmer als wahr-
scheinlich dargestellt wurden, nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten. 
Solche Umstände sind die erwartete Mitwirkung oder Zustimmungserklärung eines 
Dritten, die erforderlich ist, damit die Leistung des Unternehmers erbracht oder vom 
Verbraucher verwendet werden kann; sowie die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile 
oder eine öffentliche Förderung oder einen Kredit. Der Rücktritt kann binnen einer Wo-
che ab dem Zeitpunkt, zu dem erkennbar ist, dass diese Umstände nicht oder nur in 
erheblich geringerem Ausmaß eintreten, erklärt werden. Die Erklärung des Rücktritts 
ist bis maximal einen Monat nach vollständiger Erfüllung, bei Bank- und Versiche-
rungsverträgen mit einer ein Jahr übersteigenden Vertragsdauer bis längstens einen Mo-
nat nach Zustandekommen des Geschäftes möglich. Die Rücktrittserklärung ist an keine 
bestimmte Form gebunden. Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn 
er bereits bei den Vertragsverhandlungen wusste oder wissen musste, dass die maßgeb-
lichen Umstände nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten werden, der 
Ausschluss des Rücktrittsrechts im Einzelnen ausgehandelt worden ist oder der Unter-
nehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des Vertrags bereit erklärt. Ein ANLE-
GER kann weiters von einem Vertrag, der ausschließlich im Fernabsatz im Sinn des 
FernFinG abgeschlossen wurde, ohne Angabe von Gründen binnen 14 (vierzehn) Tagen 
zurücktreten. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf 
einem anderen, dem Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaf-
ten Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesendet wird. 
Als Fernabsatz gilt die ausschließliche Verwendung von Kommunikationsmitteln ohne 
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragspartner im Rahmen eines entspre-
chend organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems. Die Rücktrittsfrist beginnt 
mit dem Tag des Vertragsabschlusses zu laufen. Hat der ANLEGER die Vertragsgrund-
lagen und Vertriebsinformationen nach § 5 FernFinG erst nach Vertragsabschluss er-
halten, beginnt die Rücktrittsfrist mit deren Erhalt. Der Rücktritt des ANLEGERS be-
darf keiner bestimmten Form. Es ist ausreichend, wenn die Rücktrittserklärung vom 
ANLEGER innerhalb der angeführten Zeiträume abgesendet wird. Schriftliche Rück-
trittserklärungen sind an die IFA Institut für Anlageberatung AG mit Sitz in Linz und 
der Geschäftsanschrift Grillparzerstraße 18-20, 4020 Linz, zu richten. Nach einem wirk-
samen Rücktritt besteht keine Einzahlungsverpflichtung. Sollte eine Einzahlung bereits 
erfolgt sein, wird diese rückabgewickelt, wobei im Gegenzug vom ANLEGER allen-
falls gezogene Nutzungen (wie z.B. Zinszahlungen) herauszugeben sind. 

2.6. Eine Beratung durch qualifizierte Personen in jedem individuellen Fall wird von der 
EMITTENTIN jedenfalls empfohlen. Unternehmensanleihen sind eine spekulative Ver-
anlagung (höchste Risikoklasse) für einen langfristigen Veranlagungshorizont und 
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schließen immer auch das unternehmerische Risiko der EMITTENTIN mit ein. Beson-
ders hingewiesen wird darauf, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen der EMITTEN-
TIN in Zusammenhang mit der ANLEIHE mit Unsicherheiten verbunden sind und keine 
zuverlässigen Schlüsse und Vorhersagen auf die tatsächliche künftige Entwicklung zu-
lassen. Es wird keine Haftung für zukünftige Änderungen in wirtschaftlicher, rechtli-
cher, steuerlicher oder sonstiger Hinsicht übernommen. Die Risiken im Zusammenhang 
mit der ANLEIHE, können selbst bei nur teilweiser Verwirklichung oder in Kombina-
tion mit anderen Faktoren zu einer nachteiligen Beeinflussung der Geschäfts-, Vermö-
gens-, Finanz-, Liquiditäts- und Ertragslage der EMITTENTIN und somit auf Anleger-
seite zu einem teilweisen oder gänzlichen Ausfall von Zinszahlungen und/oder Rück-
zahlungen bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Von einer Fremd-
finanzierung der ANLEIHE wird ausdrücklich gewarnt und abgeraten. 

2.7. Die Zeichnungserklärung (sowie das vorvertragliche Schuldverhältnis) unterliegt aus-
schließlich österreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des österrei-
chischen internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Die mit den Teilschuld-
verschreibungen verbundenen Rechte unterliegen keinen Einschränkungen. 

2.8. Alle sich aus dieser Zeichnungserklärung oder in Verbindung mit diesen ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Frage des Zustandekommens, der Gültigkeit 
oder Auflösung der Zeichnungserklärung werden vom sachlich zuständigen Gericht in 
Wien endgültig entschieden. Für alle Rechtstreitigkeiten eines Verbrauchers gegen die 
EMITTENTIN, die sich aus dieser Zeichnungserklärung oder in Verbindung mit dieser 
ergeben, einschließlich der Frage des Zustandekommens, der Gültigkeit oder Auflösung 
der Zeichnungserklärung, ist nach Wahl des Verbrauchers das sachlich und örtlich zu-
ständige Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers oder am Sitz der EMITTENTIN oder 
ein sonstiges aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig. 

 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Anlegers 

 

Empfangsbestätigung: 

Der ANLEGER bestätigt, dass er den Wertpapierprospekt der IFA Institut für Anlagebera-
tung AG vom 20.02.2026 samt ANLEIHEBEDINGUNGEN und Anlagen, insbesondere mit 
den darin enthaltenen Bedingungen für die Teilschuldverschreibungen und die Verbraucher-
informationen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzver-
trägen über Finanzdienstleistungen so rechtzeitig vor der Unterschrift dieser Zeichnungser-
klärung zur Verfügung gestellt worden sind oder gestanden sind, dass er ausreichend Zeit 
hatte, die Unterlagen und Risiken auf seine individuelle Situation hin zu prüfen und/oder mit 
seinen Beratern (Rechts- Steuer-, Finanzberater, etc.) zu besprechen oder prüfen zu lassen. 
 
Die Veranlagungsentscheidung wurde vom ANLEGER selbst frei von Druck, Zwang oder 
Zeitdruck unter Berücksichtigung seiner individuellen Situation und seines geplanten Anla-
gehorizonts getroffen. Weiters hat der ANLEGER eine Kopie dieser Zeichnungserklärung 
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sowie eine Belehrung über Rücktrittsrechte gemäß Punkt 2.5 (Hinweis zu Rücktrittsrechten 
gemäß KSchG und FernFinG) erhalten und bestätigt, diese verstanden zu haben und die mit 
diesen ANLEIHEN verbundenen Risiken ausdrücklich zu kennen. 
 
 

Ort, Datum 
 

Unterschrift des Anlegers 
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ANLAGE 2: SATZUNG DER EMITTENTIN 
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